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I. Rahmenkonzeption der Jugendsozialarbeit an Schulen in Niirnberg

Praambel

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei der Entwicklung zur eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfahigen Persdnlichkeit zu begleiten und zu unterstitzen, ihnen Bildungschancen
und berufliche Perspektiven zu erdffnen und ihren Eltern hilfreiche Partner bei der Erziehung
zu sein, ist — auf unterschiedlichen normativen und konzeptionellen Grundlagen — gemeinsame
Aufgabe der Schule und der Jugendhilfe. Handlungsleitender Anspruch muss dabei sein: ,Kein
Kind, kein junger Mensch darf verloren gehen!”

Die intensivste Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule am Ort Schule im Rah-
men der Schulsozialarbeit besteht in Nurnberg seit dem Schuljahr 1975/76, als an der kommu-
nalen Gesamtschule Nurnberg-Langwasser (jetzt Bertolt-Brecht-Schule) vom stadtischen
Schul- und Kulturreferat Schulsozialpadagogik eingefihrt wurde. Eine stetig wachsende Zahl
sozialpadagogischer Fachkrafte bringt seither in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Lehr-
kraften ihre Kompetenz direkt an den Nirnberger Schulen ein. Schulsozialpadagogik und Ju-
gendsozialarbeit an Schulen grenzen sich durch die direkte Verortung der Fachkrafte an den
Schulen somit auch von anderen Formen der Jugendsozialarbeit ab, bei der sozialpadagogi-
sche Fachkrafte stadtweit tatig sind und telefonische und persdnlichen Beratungen auf3erhalb
der Schule anbieten.

Mit dem Foérderprogramm ,Jugendsozialarbeit an Schulen® erfolgt im Rahmen der Jugendhilfe
seit dem Jahr 2000 auch eine Foérderung sozialpadagogischer Arbeit an Schulen durch den
Freistaat Bayern, die den Ausbau des Handlungsfeldes und die Verstetigung der Personalres-
sourcen stark vorangebracht hat. Bis zum Jahr 2024 wurden so bayernweit 1380 Stellen an
1862 Schulen geschaffen, die durch den Freistaat anteilig geférdert werden.

Die beiden so entstandenen Strange ,Schulsozialpadagogischer Dienst der Stadt Nurnberg
(SDN)* im Schulreferat und ,Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)* im Jugendamt (Referat fir
Jugend, Familie und Soziales) sind seit dem Schuljahr 2008/2009 auf der Grundlage einer zwi-
schen dem Geschéaftsbereich Schule und dem Referat fir Jugend, Familie und Soziales ge-
troffenen Vereinbarung ,Eckpunkte zum Einsatz von Sozialpadagoginnen und Sozialpadago-
gen an Schulen im Jugendamt zusammengefihrt. Mit dem vorgelegten Konzept auf der Grund-
lage der Forderkonzeption ,Jugendsozialarbeit an Schulen® des Freistaats Bayern werden sie
auf ein gemeinsames fachliches Fundament gestellt, von dem aus die sozialpadagogische
Kompetenz an Schulen gemeinsam gestarkt und ausgebaut werden soll.

Dieses Konzept stellt die Arbeitsgrundlage der Jugendsozialarbeit an Schulen in Nurnberg
(JaS) fur die kommenden Jahre dar. Es gilt gleichermalien fir die nach dem Férderprogramm
»~Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)“ des Bayerischen Staatsministeriums fir Familie, Arbeit
und Soziales geforderten oder férderfahigen Stellen wie flr vollstdndig durch die Stadt Nirn-
berg finanzierte Stellen.



Das vorliegende Konzept, das fur die Jugendsozialarbeit an Schulen an allen Schularten gilt,
gliedert sich in ein Rahmenkonzept und in schulartspezifische Basiskonzepte, die unter Beteili-
gung von JaS-Fachkraften, Vertreter/innen der Schulen und der Schulverwaltung zwischen
2014 und 2025 Uberarbeitet und aktualisiert wurden. Zugleich legt die Verwaltung in funfjahri-
gem Rhythmus die Fortschreibung der Bedarfs- und Ausbauplanung vor, die transparente Kri-
terien fur den Einsatz der Jugendsozialarbeit an Schulen formuliert und die Ausbauziele der
kommenden Jahre konkretisiert."

Die Jugendsozialarbeit an Schulen ist ein wichtiges Handlungsfeld der Kooperation zwischen
Jugendhilfe und Schule, doch auch dartber hinaus bestehen vielfaltige Beriihrungspunkte in
dem gemeinsamen Bemuhen, die Lebensbedingungen und Bildungschancen von Kindern und
Jugendlichen in Nirnberg positiv zu gestalten. Daher haben das Referat flir Schule und Sport
sowie das Referat fur Jugend, Familie und Soziales eine Intensivierung der Kooperation in ech-
ter, bereichernder Partnerschaft vereinbart. Eine ,Koordinatorin Schule/Jugendhilfe, Schulent-
wicklung,“ im Referat fir Schule und Sport und ein ,Koordinator Jugendhilfe/Schule“ bei der
Leitung des Jugendamts organisieren den gegenseitigen Informationsaustausch und stellen die
kontinuierliche Zusammenarbeit sicher.

' Die letzte Bedarfs- und Ausbauplanung fiir die Jugendsozialarbeit an Schulen in Nirnberg wurde am 27.11.2025 im gemeinsa-
men Schul- und Jugendhilfeausschuss des Nurnberger Stadtrats beschlossen.



1. Grundverstandnis und Rahmenbedingungen
1.1 Begriffsklarung und Ziele

Fir den Einsatz sozialpadagogischer Fachkrafte an Schulen gibt es keine einheitliche Begriff-
lichkeit ebenso wie unterschiedliche fachliche Ansatze und Organisationsmodelle. Im vorliegen-
den Konzept flr Nirnberg wird unter ,Jugendsozialarbeit an Schulen® (JaS) ein Angebot der
Jugendhilfe verstanden, bei dem sozialpadagogische Fachkrafte kontinuierlich am Ort Schule
tatig sind und mit Lehrkraften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis
zusammenarbeiten, um junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruf-
lichen Entwicklung zu férdern, dazu beizutragen, Bildungsbenachteiligungen zu vermeiden und
abzubauen, Eltern? und Lehrkrafte bei der Erziehung und dem erzieherischen Kinder- und Ju-
gendschutz zu beraten bzw. zu unterstitzen sowie zu einer schilerfreundlichen Umwelt beizu-
tragen.® Dieser Ansatz wird im Grundsatz auch als ,Schulsozialarbeit* bezeichnet, darauf soll
hier jedoch im Sinne der bayernweiten Einheitlichkeit und der Ubereinstimmung mit der Férder-
richtlinie verzichtet werden.

Das Nurnberger Konzept zur Jugendsozialarbeit an Schulen fult auf der Konzeption des For-
derprogramms ,Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)“ und erweitert das Handlungsspektrum
um Erfahrungen und Ansatze aus der Arbeit des friiheren ,,Schulsozialpadagogischen Dienstes®
der Stadt Nurnberg bei der Arbeit an den Stellen, die nicht durch das JaS-Forderprogramm
geférdert werden. Das Jugendamt der Stadt Nurnberg als Trager der offentlichen Jugendhilfe
und Anstellungstrager der JaS-Fachkréafte gewahrleistet die Ubereinstimmung der Arbeit im
Rahmen der nach JaS geférderten Stellen mit der Forderrichtlinie des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums fur Familie, Arbeit und Soziales.

Jugendsozialarbeit an Schulen ist somit eine Leistung der Jugendhilfe in der Institution Schule,
die in enger und partnerschaftlicher Kooperation mit den vor Ort Beteiligten unter Berucksichti-
gung der jeweiligen gesetzlichen Rahmenbedingungen durchgefihrt wird. Die gemeinsamen
Aufgaben erfordern aufeinander abgestimmte Handlungsstrategien: ,Die Zusammenarbeit be-
schrankt sich daher nicht auf die Bewaltigung schwieriger Einzelfalle, sondern verfolgt das Ziel
gemeinsamen praventiven Handelns. Individuelle Entwicklungsférderung, soziale Integration,
Forderung von Lernbereitschaft und Leistungsfahigkeit sowie die Verarbeitung von belastenden
Lebenseindricken fordern Eltern, Schule und Jugendhilfe gemeinsam.” (Gemeinsam geht’s
besser; Ratgeber der Bayerischen Staatsministerien flr Unterricht und Kultus sowie fir Arbeit
und Sozialordnung, Familie und Frauen; Minchen 2000)

Die Aufgabenbereiche von Schule, insbesondere die Tatigkeiten, die nach den Schulordnungen
und der Lehrerdienstordnung zu den Pflichten der Lehrkrafte (z. B. Unterricht, Vertretung von
Lehrkraften, Pausenaufsicht), sowie anders definierten Aufgabenbereichen gehéren (wie z. B.
Mittagsbetreuung, offene und gebundene Ganztagsschule, Hausaufgabenbetreuung, Schulent-
wicklung) sind nicht Aufgabe der Jugendsozialarbeit an Schulen.

2 Mit Eltern* bezeichnet das vorliegende Konzept die Personensorgeberechtigten i.S. des § 7 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII.
% Vgl. etwa Karsten Speck: Qualitit und Evaluation in der Schulsozialarbeit, Wiesbaden 2006.



1.2 Gesetzlicher Auftrag

Gesetzliche Grundlage ist das Sozialgesetzbuch (SGB) VIII — Kinder- und Jugendhilfegesetz.
Jugendsozialarbeit an Schulen hat als Jugendhilfeleistung entsprechend der Generalklausel
des § 1 SGB VIl den Auftrag — auf individueller Ebene — junge Menschen in ihrer individuellen
und sozialen Entwicklung zu férdern, mit der Zielrichtung der Entwicklung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfahigen Personlichkeit.

Jugendhilfe soll — auf struktureller Ebene — dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden
oder abzubauen und positive Lebensbedingungen fir junge Menschen und ihre Familien sowie
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Ein zentraler Arbeitsauftrag fur Jugendsozialarbeit an Schulen ergibt sich in Verbindung mit § 1
aus § 13 SGB VIII: ,Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur
Uberwindung individueller Beeintrachtigungen in erhéhtem Male auf Unterstiitzung angewie-
sen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpadagogische Hilfen angeboten werden, die
ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale In-
tegration fordern.*

Gemal § 13 SGB VIl sowie auf der Grundlage des Bayerischen Kinder- und Jugendprogramms
gewahrt der Freistaat Bayern Zuwendungen fur die Jugendsozialarbeit an Schulen nach Mal3-
gabe der Richtlinie zur Férderung der Jugendsozialarbeit an Schulen — JaS (Bekanntmachung
des Bayerischen Staatsministeriums fir Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) vom 26.09.2024
Az. IV4/0113.01-3/404). Die JaS-Richtlinie beinhaltet die Beschreibung des Forderbereichs so-
wie das Umsetzungsverfahren.

JaS richtet sich nach der JaS-Richtlinie ,als Angebot der Kinder- und Jugendhilfe an junge Men-
schen mit sozialen und erzieherischen Problemen, die zum Ausgleich von sozialen Benachtei-
ligungen oder zur Uberwindung individueller Beeintrachtigungen in erhéhtem Mafe auf Unter-
stlitzung angewiesen sind. Ziel ist es, die Entwicklung dieser jungen Menschen zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfahigen Personlichkeit zu fordern und deren soziale In-
tegration und dadurch Chancengerechtigkeit zu ermdglichen. Durch den Einsatz von sozialpa-
dagogischem Fachpersonal direkt an der Schule wird fiir diese Zielgruppe ein niederschwelliger
Zugang zu den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe geschaffen.“4

Jugendsozialarbeit an Schulen greift dabei auch auf Arbeitsformen und Methoden der Kinder-
und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) zurtick und nutzt deren Angebote, insbesondere die der schul-
bezogenen Jugendarbeit. Das gleiche gilt fur Malnahmen des erzieherischen Kinder- und Ju-
gendschutzes (§ 14 SGB VIII) und Angebote zur allgemeinen Férderung in der Familie (§ 16
SGB V).

4 Bayerisches Staatsministerium fiir Familie, Arbeit und Soziales: Richtlinie zur Férderung der Jugendsozialarbeit an Schulen,
Munchen 2024, Punkt 1.2.



1.3 Grundverstandnis und Arbeitsprinzipien

Jugendsozialarbeit an Schulen ist ein professionelles Leistungsangebot der Jugendhilfe, das
auf der Grundlage der fachlichen Standards und Arbeitsprinzipien des SGB VIl erfolgt. Dies
impliziert ein ganzheitliches Bildungsverstandnis, das neben formalen (Uberwiegend schuli-
schen) Bildungsprozessen die Aspekte non-formale und informelle Bildung bericksichtigt.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen baut konzeptionell auf den Arbeitsprinzipien der Jugend-
hilfe auf. Folgende Grundsatze bestimmen die Arbeit der Jugendsozialarbeit an Schulen:

o Offener Zugang

Jugendsozialarbeit an Schulen ist offen fir alle Schilerinnen und Schiler aller Schularten. Ihre
Angebote kdnnen von den Adressatinnen und Adressaten ebenso wie von ihren Eltern und
Lehrkraften ohne Vorbedingungen und Vorleistungen in Anspruch genommen werden.

e Pravention und Ressourcenorientierung

Jugendsozialarbeit an Schulen ist praventiv und an den Ressourcen der jungen Menschen ori-
entiert. Sie zielt auf die Unterstitzung der personalen und sozialen Reifungsprozesse der jun-
gen Menschen durch Gestaltung der Lebens- und Lernbedingungen ab und strebt — als sekun-
dare Pravention — vorbeugende Hilfen in belastenden Situationen an, damit diese sich nicht zu
Krisen weiterentwickeln.

e Verbesserung der Chancengleichheit

Die oftmals sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen von Schiilerinnen und Schiilern haben
eine Wirkung auf den Schulerfolg und die darauf aufbauenden Lebensperspektiven. Jugendso-
zialarbeit an Schulen kann niedrigschwellige Hilfe vor Ort, zeitlich nah und lebensweltorientiert
einleiten.

e Freiwilligkeit

Angebote und Leistungen der Jugendhilfe basieren grundsatzlich auf dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit. Der junge Mensch entscheidet also selbst, ob und in welchen Umfang er Angebote der
Beratung und Unterstitzung annimmt; Jugendsozialarbeit und Schule wirken gemeinsam da-
rauf hin, dass junge Menschen in ihrem eigenen Interesse geeignete und erforderliche Bera-
tungs- und Unterstiitzungsangebote annehmen und nutzen. Jugendsozialarbeit an Schulen an
der Schnittstelle zum System Schule richtet ihr Angebot und ihre Leistungen jedoch auch an
dessen spezifischen Bedingungen (wie etwa Anwesenheits- und Aufsichtspflicht zu bestimmten
Zeiten) und an den Anforderungen der Einsatzschule aus.

¢ Intervention
Jugendsozialarbeit an Schulen bietet den jungen Menschen Hilfen bei der Problemlésung und
bei der Verbesserung des Bewaltigungsverhaltens (Losungsorientierung) an.



e Lebensweltorientierung

Jugendsozialarbeit an Schulen orientiert sich an der Lebensrealitat, der Lebenswelt, dem Sozi-
alraum, den (jugend-)kulturellen Ausdrucksformen sowie dem Alltag der jungen Menschen und
inren Bedurfnissen, Wiinschen und Problemen.

e Ganzheitlichkeit und Forderung

Der junge Mensch wird im Zusammenhang mit allen seinen biografischen Mustern, sozialen
Bezligen, Beduirfnissen, Interessen, Ausdrucksformen, VerhaltensdufRerungen und Einstel-
lungsmustern und nicht auf einzelne Rollen oder Rollensegmente reduziert. Probleme oder als
problematisch definierte Verhaltensauspragungen werden in 0. a. Kontext eingeordnet und be-
arbeitet, besondere Starken geférdert. Jugendsozialarbeit an Schulen unterstitzt die Férderung
der ganzheitlichen und damit auch der schulischen Entwicklung.

o Kooperation und Koordination

Jugendsozialarbeit an Schulen als Angebot der 6ffentlichen Jugendhilfe kooperiert entspre-
chend der Vorgaben des § 81 SGB VIII mit Personen, Personengruppen, Institutionen und Ein-
richtungen, deren Tatigkeit sich auf die Lebenssituation der Schiler und Schiilerinnen auswirkt,
darunter insbesondere auch mit Schulen und Stellen der Schulverwaltung.

Angebote und MalRnahmen der Jugendsozialarbeit an Schulen werden fachlich abgeklart und
abgestimmt, bei Bedarf wird an andere Fachdienste weiterverwiesen.

e Sozialraumorientierung und Netzwerkarbeit

Jugendsozialarbeit an Schulen gestaltet und verbessert die Lebenssituation der Schilerinnen
und Schiler durch Netzwerkarbeit und Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen im Sozialraum
mit.

e Gender Mainstreaming

Geschlechtsspezifische Auspragungen, mannliches und weibliches Rollenverhalten und daraus
resultierende Kommunikations- und Umgangsformen innerhalb der Adressatengruppe miissen
ebenso wie das eigene Verhalten als Padagoge/Padagogin im beruflichen Alltag stets reflek-
tiert, bewusstgemacht und auf der Kommunikations- und Interventionsebene bericksichtigt
werden.

e Vertrauensschutz

Fir alle Leistungen der Jugendhilfe und insbesondere in der personlichen und erzieherischen
Hilfe gilt ein besonderer Daten- und Vertrauensschutz (§§ 64 und 65 SGB VIII). Vertrauens-
schutz ist damit auch verbindliche Arbeitsgrundlage flr alle im Bereich Jugendsozialarbeit an
Schulen tatigen Fachkrafte. Die jungen Menschen missen wissen und darauf vertrauen kon-
nen, dass die ihre Person betreffenden Informationen ohne ihre ausdrickliche Einwilligung
grundsatzlich nicht an Dritte weitergegeben werden.
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e Kontinuitat und Nachhaltigkeit

Planungssicherheit und ein moglichst langfristiger Einsatz sind Voraussetzung fir nachhaltige
Wirksamkeit der Jugendsozialarbeit an Schulen. Personalressourcen und Sachmittel sind des-
halb langfristig zu sichern und Kontinuitat und Transparenz fir die einzelnen Schulen zu ge-
wahrleisten.

e Schutz von Kindern und Jugendlichen

Die offentliche Jugendhilfe ist mit der Ausiibung des Wachteramtes der staatlichen Gemein-
schaft nach dem Grundgesetz (Art. 6 (2)) betraut. Der Kinderschutzauftrag und die Verantwor-
tung insbesondere der Fachkrafte der Jugendhilfe wird im § 8a SGB VIII konkretisiert. Jugend-
sozialarbeit an Schulen als Leistung der Jugendhilfe leitet, wenn ihr eine Gefahrdung des Kin-
deswohls bekannt wird, in Kooperation mit den originar zustandigen Diensten des Jugendamts
die notwendigen MalRnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ein. Die Wahrneh-
mung dieser Aufgabe umfasst aber auch praventive MalRnahmen zum Schutz des Kindeswohls.

1.4 Einbindung in das System Jugendhilfe

Jugendhilfe stellt ein breites Spektrum praventiver und reaktiver Angebote und Hilfen zur Ver-

fligung. Jugendsozialarbeit an Schulen ist Gber die kommunale Jugendhilfeplanung und die Ko-

operation in das System der Jugendhilfe eingebunden und erschlie3t die Ressourcen der Ju-

gendhilfe fur die Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern. Das Spektrum umfasst unter anderem:

- die Beratungs- und Unterstitzungsangebote der Bezirkssozialarbeit des Jugendamts (Allge-
meiner Sozialdienst), der Erziehungsberatungsstellen sowie der Eltern- und Familienbildung,

- die Angebote der Kindertageseinrichtungen (z.B. Kindergarten, Horte) und Familienzentren,

- die stadtteilbezogenen Angebote Offener Kinder- und Jugendarbeit,

- das Arbeitsfeld berufsbezogene Jugendhilfe des Jugendamtes und Angebote des Uber-
gangsmanagements Schule-Beruf,

- die Arbeitsfelder der Praventiven Kinder- und Jugendhilfe wie Suchtpravention, Kinder- und
Jugendschutz und Jugendmedienschutz.

1.5 Rahmenbedingungen des Systems Schule’

Schulen haben einen eigenen gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag (BayEUG Art. 1 u.
2). Zu ihren Aufgaben gehdren Wissensvermittlung und Kompetenzerwerb. Sie tragen zur Per-
sonlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und zur sozialen, kulturellen und welt-
anschaulichen Wertorientierung bei. Durch die allgemeine Schulpflicht (Art. 129 BV) ist Schule
die offentliche Institution, die mit hoher Verbindlichkeit alle Kinder und Jugendlichen erreicht.

Schule ist fur Kinder und Jugendliche Lernraum. Sie ist Ort formaler, non-formaler und infor-
meller Bildung. Der Unterricht basiert auf verbindlichen Lehrplanen, deren Einhaltung durch die

5 ,System Schule“ steht fiir den Gesamtzusammenhang aus rechtlichen Normen, organisatorischen und gesellschaftlichen Be-
dingungen, in denen Schulverwaltung, Lehrkrafte, Schilerinnen und Schiler und Eltern stehen. In Bezug auf die jeweils ein-
zelne Schule wird im Konzept der Begriff ,Einsatzschule“ verwendet.
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Schulaufsicht Gberwacht wird. Das Ziel der kognitiven Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen unterstitzt sie durch Lernférderung, den Abbau von Lerndefiziten und durch die Férderung
von Begabungen. Der Erwerb von Schlisselqualifikationen steht besonders im Fokus.

Der Schulbesuch zielt auf das erfolgreiche Durchlaufen einer Schullaufbahn und das Erreichen
von Bildungs- und Berufsabschlissen ab. In der Regel ist Schule und Unterricht deshalb mit
der Bewertung und Zertifizierung von Leistung und Verhalten verbunden. Die Schule hat die
Unterrichtung, Betreuung und Beaufsichtigung ihrer Schilerinnen und Schiler in festgelegten
Zeitrdumen zu gewahrleisten, wobei insbesondere Schulen mit Ganztagsklassen und Ganz-
tagsschulen erweiterte padagogische und schulorganisatorische Erfordernisse nach sich zie-
hen.

Schule ist auch Lebens- und Erfahrungsraum fiir Kinder und Jugendliche. Im Unterricht, in Pau-
sen, in Wahlfachern, bei Projekten und betreuten Freizeitangeboten, auf Exkursionen und
Schulfahrten findet soziales und exploratives Lernen statt. Die Schule ist gemeinsam mit den
Erziehungsberechtigten fur die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zustandig (Art. 74
BayEUG). Das Verhaltnis zwischen Schule und Elternhaus kennzeichnet eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit und moglichst frihzeitige Information der Eltern durch die Schule Gber Auffal-
ligkeiten, die beispielsweise den Leistungsstand betreffen.

In den letzten Jahren haben sich Anforderungen und Erwartungen an die Schulen stark erwei-
tert; ihnen werden Uber das Kerngeschéft von Bildung und Erziehung hinaus verstéarkt soziale
Funktionen zugeschrieben. Schulen sollen eigene Profile entwickeln, Gber Projektansatze das
Schulleben erweitern, mit dem Stadtteilumfeld zusammenarbeiten, die Erziehungspartnerschaft
mit den Eltern pflegen und individuelle Unterstitzung und Betreuung fur ihre Schilerschaft or-
ganisieren. Gerade in Schulen in sozialen Brennpunkten treten bei Kindern und Jugendlichen
zunehmend Probleme auf wie z. B. mangelnde Sprach- und Lesekompetenz, sinkende Lernbe-
reitschaft, schwieriges Sozialverhalten, erhéhter Medienkonsum, gestiegene Aggressionsbe-
reitschaft, Suchtprobleme, Verschuldung, Perspektivlosigkeit.

Ubergénge in die Schule, innerhalb des Schulsystems und aus der Schule hinaus in Ausbildung
oder Weiterqualifizierung sind inzwischen als wichtige zu gestaltende Weichenstellungen er-
kannt, die abgesichert und fir deren Gelingen Kinder und Jugendliche unterstitzt werden mus-
sen. Von wachsender Bedeutung sind Inklusions-, Férder- und Ubergangskonzepte, die Ent-
wicklungs-, Leistungs- und Verhaltensstande bewerten und konstruktiv weiterbearbeiten. Das
ausdifferenzierte Berufliche Schulwesen bietet schulische Ausbildung sowohl im Rahmen der
Dualen Ausbildung, in vollzeitschulischer Berufsausbildung und in einer Vielzahl von Uber-
gangs- und Qualifizierungscurricula, die sehr unterschiedliche Startchancen ins Berufsleben er-
moglichen.

Die Chancen von Jugendlichen auf dem dualen Ausbildungsstellenmarkt stellen auch an die
Schulen neue Anforderungen. Misslungene Ubergange, nachzuholende Schul- oder ange-
strebte héherwertige Bildungsabschllisse sorgen fiir eine langere Verweildauer in schulischen,
Ubergangs- und Qualifizierungssystemen.

In vielen Schularten haben sich Ganztagsangebote, wie offene und gebundene Ganztagsschu-
len oder Angebote in Kooperation von Jugendhilfe und Schule, entwickelt, welche einen zeitlich
erhohten Bedarf an Jugendsozialarbeit an Schulen begriinden. Damit steigen Anforderungen
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und Nachfrage fur angeleitete Freizeitgestaltung, Lernférderung, kulturelle Angebote, Rhythmi-
sierung des Schultags durch die Mitarbeit von (externen) Kooperationspartnern.

Die Bewaltigung gerade sozialer Aufgaben- und Funktionserweiterungen von Schule kann nur
durch eine interdisziplindre Zusammenarbeit erfolgreich gestaltet werden. So verweist Art. 31
BayEUG auf die Kooperation mit dem Jugendamt. Leistungen der Jugendhilfe wie Jugendar-
beit, Jugendsozialarbeit an Schulen, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie die For-
derung der Erziehung in Familien sind dazu geeignet, die Kooperation von Jugendhilfe und
Schule im Schulalltag zu verankern.
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2. Zielgruppen, Leistungen und Methoden der Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1 Adressatinnen und Adressaten

Jugendsozialarbeit an Schulen kommt in Nirnberg an allen Schularten zum Einsatz.® Ihre An-
gebote und Arbeitsansatze richten sich prinzipiell an alle Schilerinnen und Schiler der jeweili-
gen Schule / des jeweiligen Schulbereichs, fir die Jugendsozialarbeit an Schulen eingerichtet
wurde.

Besonderer Unterstitzung bedurfen (entsprechend §13 SGB VIII) junge Menschen, mit sozia-
len und erzieherischen Problemen, die zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen oder zur
Uberwindung individueller Beeintréchtigungen in erhdhtem MaRe auf Unterstiitzung angewie-
sen sind. Dieser Zielgruppe widmet sich die Jugendsozialarbeit an Schulen mit besonderer Pri-
oritdt um deren Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfahigen Person-
lichkeit zu férdern und deren soziale Integration zu ermdglichen. Durch den Einsatz von sozial-
padagogischem Fachpersonal direkt an der Schule wird flr diese Zielgruppe in der Lebenswelt
Schule ein niederschwelliger Zugang geschaffen.’

2.2 Leistungen der Jugendsozialarbeit an Schulen (siehe Schaubild)

Jugendsozialarbeit an Schulen steht entsprechend ihrem jeweils individuellen Unterstutzungs-
und Hilfebedarf allen Schuilerinnen und Schulern der Einsatzschule offen. Sie widmet sich ei-
nesteils der individuellen Beratung und Betreuung von Schilerinnen und Schulern und deren
Eltern (Einzelfallbezogene Hilfe), zum anderen Teil gestaltet sie durch die Durchfiihrung und
Vermittlung von gruppenpadagogischen Angeboten, Ferienangeboten, offenen und weiteren
sozialpadagogischen Angeboten das Schulleben mit und bringt im Rahmen der Kooperation
und Vernetzung sozialpadagogische Perspektiven und Methoden in die Arbeit an der Schule
ein. Dazu gehort insbesondere auch die anlassbezogene Kooperation mit Lehrkraften.

Schulentwicklung ist Aufgabe der Schule und des Schultragers und nicht der Jugendsozialarbeit
an Schulen. JaS kann jedoch Impulse fur die Schulentwicklung geben und helfen, die padago-
gische Qualitat der schulischen Arbeit weiterzuentwickeln, indem sie das Repertoire padagogi-
scher Arbeitsformen und Lernchancen aus ihrer spezifischen Fachlichkeit heraus erweitert.

Anmerkungen zur Grafik:

* an Ganztagsschulen: bei Bedarf kann eine Unterstiitzung bei der
konzeptionellen Gestaltung in Kooperation mit einem durch die
Schule beauftragten Trager der Jugendhilfe erfolgen;

an allen Schulen: Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Tra-
gern und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und weiteren
Akteuren der Ganztagsbildung.

8 Férderfahig nach dem Programm ,Jugendsozialarbeit an Schulen* des StMAS ist Ja$S seit 2024 grundsétzlich an Grundschulen,
Mittelschulen, Sonderpadagogischen Férderzentren mit den Férderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und sozi-
ale Entwicklung, Férderzentren mit dem Férderschwerpunkt Sprache, Wirtschaftsschulen, Realschulen, Realschulen zur sonder-
padagogischen Foérderung, Gymnasien, beruflichen Oberschulen (Fachoberschulen/Berufsoberschulen), Fachoberschulen zur
sonderpadagogischen Forderung, Berufsschulen, Berufsfachschulen sowie Berufsschulen zur sonderpadagogischen Forderung
mit den Forderschwerpunkten Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung.

" vgl. Bayerisches Staatsministerium fir Familie, Arbeit und Soziales: Richtlinie zur Férderung der Jugendsozialarbeit an Schu-
len, Mlinchen 2024, Punkt 1.2.
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Ganztagesbildung
oder
Ganztagesschule

gebundene Ganzta-
gesschule

Ganztagsangebote
in Kooperation von
Jugendhilfe und
Schule

Ganztagesschulbe-
trieb durch Trager
der Jugendarbeit im
Auftrag der Schule

Sonstige Angebote
in Verantwortung der
Schule (z. B. mit
Sportvereinen)

Mittagsbetreuung
Hort
Kinder- und Jugend-

hauser (stadtischer
oder freier Trager)

Leistungen der Jugendsozialarbeit an Schulen
Einbindung und Schnittstellen

Bekannt-

machen,

Kontakt-
aufnahme

Allgemeiner
Sozialdienst (ASD)

Bei weitergehendem Hilfe-
bedarf; Fallverantwortung,
Hilfeplanung

JaS kooperiert im erforder-
lichen und sinnvollen Um-
fang

Beratungsstellen
und Dienste

z. B. Erziehungsberatung,
Jugendmigrationsdienst,
Suchtberatung,
Jugendpsychiatrie,
Schulpsychologie, Polizei,

Angebote und Einrich-
tungen der Jugendhilfe

- Kindertageseinrichtungen

- Kinder- und Jugendarbeit

- Aktivspielplatze

- Stadtteilbezogene Gre-
mien/Funktionen, z. B.
Stadtteil-AK, Stadtteilko-
ordination

- ,Familienfreundliche
Schule”

- Burgerschaftliches Enga-
gement, z. B. ZAB

Ubergangsmanagement
Schule -
Ausbildung — Beruf

z. B. Beratung und Mallnah-
men durch Trager,
Jobcenter, Arbeitsagentur,
Ausbildungsbetriebe
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2.2.1. Individuelle Leistungen:
einzelfallbezogene Hilfe
(mindestens 60% der Jahresarbeitszeit®, durchschnittlich etwa 70%)

Die sozialpadagogische Beratungs- und Unterstitzungsarbeit ist Kernstlick der Jugendsozialar-
beit an Schulen. Sie hilft auf der Grundlage sozialpadagogischer Diagnostik Schilerinnen und
Schilern dabei, ihre Potenziale zu entfalten und den fir sie geeigneten Weg (Hilfe zur Selbsthilfe)
zur Lésung von Problem- oder Krisensituationen zu finden. Fur diese Tatigkeit sind mindestens
60 Prozent der Arbeitszeit aufzuwenden. Bei weitergehendem Bedarf hat die Einzelfallhilfe Prio-
ritat vor strukturellen Leistungen. Der Bedarf an individueller Beratung und Betreuung wachst mit
der Umstellung auf den Ganztagsbetrieb, da die Schilerinnen und Schiler mehr Zeit an der
Schule verbringen und so mehr Problemstellungen an die JaS herangetragen werden kénnen.

Beratungsanlasse sind zum Beispiel:

- Forderung der Teilhabe benachteiligter Kinder und Jugendlicher an Bildung

- Foérderung des Lernens und Unterstitzung individueller Lernvoraussetzungen

- Entwicklung der Personlichkeit

- psychische Belastungen

- soziale Auffalligkeiten und Probleme

- UbermaRiger Medienkonsum

- Schulschwierigkeiten, Schulverweigerung, Schulversagen (z. B. drohende Abschulung)

- Krisensituationen

- Konflikte im Elternhaus, mit Schilerinnen und Schilern, mit Lehrkraften, im Betrieb

- Unterstlitzung bei der Berufsvorbereitung, beruflichen Orientierung und Integration, Férde-
rung der Ausbildungsreife

Einzelne junge Menschen mit schwerwiegenden Problemlagen werden Uber einen langeren
Zeitraum intensiv begleitet und gestiitzt. In Fallen, in denen Bedarf an weitergehenden erziehe-
rischen Hilfen deutlich wird, zieht die Jugendsozialarbeit an Schulen den ASD des Jugendamts
hinzu. Bei der Ermittlung des Hilfebedarfs bezieht die fallverantwortliche Fachkraft des ASD die
Kenntnisse der JaS ein und beteiligt diese ggf. im weiteren Verlauf der Hilfe (Hilfeplanung).
Uber Umfang und Intensitat der Kooperation ist Einvernehmen mit der betroffenen Familie und
zwischen ASD und Jugendsozialarbeit an Schulen herbeizufiihren. Werden der JaS-Fachkraft
im Rahmen der Einzelfallhilfe gewichtige Anhaltspunkte fur die Gefahrdung des Wohls eines
Kindes oder Jugendlichen bekannt, ist sie nach § 8a SGB VIl verpflichtet, unverziglich auf eine
Risikoeinschatzung und nétigenfalls auf die Abwendung dieser Gefahrdung hinzuwirken. Hier-
fur liegt eine gesonderte Dienstanweisung fiir die JaS vor.®

Jugendsozialarbeit an Schulen arbeitet bei der Beratungsarbeit kollegial, zielfihrend und inten-
siv mit Lehrkraften und der Schulleitung zusammen und bezieht schulische Beratungs- und Un-
terstitzungsangebote oder auRerschulische Einrichtungen bei Bedarf mit ein. In diesem Sinne
unterstitzt sie dadurch auch indirekt die Lehrkrafte bei der Erflllung ihres Erziehungsauftrags.

8 In Prozent der fiir die Arbeit an der Schule zur Verfiigung stehenden Jahresarbeitszeit nach Abzug von internen Aufgaben, z. B.
Mitarbeitergesprach, Fortbildung, regelmafige Mitarbeiterbesprechungen bei J, Berichtslegung gegenlber Foérdermittelgeber
(s. u. 5.2, Regelungen zur Arbeitszeit).

9 Dienstanweisung zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIl fiir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ju-
gendsozialarbeit an Schulen, Jugendamt der Stadt Nurnberg 2014
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Als Grundlage der Einschatzung von Schilerinnen und Schilern kann auch eine gezielte Ver-
haltensbeobachtung im Unterricht dienen.

Die Beratung der Jugendsozialarbeit an Schulen kann auch von Eltern in Anspruch genommen
werden und die JaS-Fachkraft kann auf Eltern zugehen. Im Einzelfall kbnnen Hausbesuche
durchgefiihrt werden.

Angebote fur Eltern kénnen sein:

- Information und Beratung

- Vermittlung des Kontakts mit Lehrkraften und gemeinsame Gesprache mit diesen

- Motivation der Eltern zur Mitarbeit an schulischen Prozessen und Aktivitaten

- Foérderung der Erziehungskompetenz

- Unterstiitzung der Eltern bei familidren Krisen, der Konfliktbearbeitung und bei verschiedenen so-
zialen Fragestellungen welche die Familie und die Kinder / Jugendlichen betreffen

2.2.2  Strukturelle Leistungen:
Kooperation, Vernetzung, Gruppenpadagogische Angebote, Projektarbeit,
offene Angebote, Beitrage zum schulischen Leben
(bis zu 40% der Jahresarbeitszeit'®, durchschnittlich etwa 30%)

Der zweite Leistungsbereich der Jugendsozialarbeit an Schulen wendet sich an die gesamte
Schule. Er setzt dabei an der Lebenswelt und den individuellen Unterstitzungsbedarfen junger
Menschen an. Ziel ist es, die jungen Menschen z.B. durch gruppenpadagogische Angebote bei
der Uberwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensauffalligkeiten zu unterstt-
zen und zur Entwicklung und Steigerung sozialer Kompetenzen beizutragen. Durch eine Ver-
besserung des Bildungs- und Arbeitsklimas flr Schilerinnen und Schiiler, ergeben sich im Kon-
text Schule auch verbesserte Bedingungen des Aufwachsens und gerechtere Bildungschancen
fur junge Menschen.

Die Ausgestaltung dieses Leistungsbereichs erfolgt, unter Berlcksichtigung verbindlicher Ele-
mente, nach den besonderen Bedlrfnissen und dem Profil der Einsatzschule und wird zu Be-
ginn des Schuljahres zwischen Schulleitung und Jugendamt unter Beteiligung der JaS-Fach-
kraft schriftlich vereinbart (vgl. auch Punkt 4.1).

Padagogische Angebote flr Klassen und Gruppen, Projektarbeit, offene Angebote und Beitrage
zum schulischen Leben ermdglichen es der Fachkraft, das Angebot der Jugendsozialarbeit an
Schulen bei Schilerinnen und Schulern, Lehrkraften und Eltern bekannt zu machen, die jungen
Menschen personlich kennenzulernen, eine Beziehung und Vertrauen aufzubauen sowie eine
fachlich fundierte eigene sozialpadagogische Einschatzung ihrer Situation zu gewinnen. Durch
niedrigschwellige Begegnungen entstehen Anknipfungspunkte und Vertrauen, auf das in spa-
teren Beratungen aufgebaut werden kann. Gleichzeitig erfillt sie mit dieser Aufgabenstellung
auch ihren eigenen Auftrag nach § 1 SGB VIII.

Jugendsozialarbeit an Schulen kann im Rahmen ihrer Kapazitaten MalRnahmen selbst anbieten
und durchfihren. Sie bt eine Scharnierfunktion zu weiteren Angeboten der Jugendhilfe aus
und kann insofern auf den Bedarf der Schule zugeschnittene Angebote in Abstimmung mit der

10 Zur Jahresarbeitszeit siehe Fulnote 8.
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Schulleitung auch (mit-) konzipieren und die Durchflihrung durch einen externen Anbieter oder
Trager organisieren. Jugendsozialarbeit an Schulen kann, ebenso wie die Schule, im Rahmen
des zur Verfligung stehenden Budgets zur Finanzierung von Angeboten beitragen.

Die strukturellen Leistungen umfassen:

2.2.2.1 Kooperation und Vernetzung

Kooperation und Vernetzung ist eine verbindliche Leistung der Jugendsozialarbeit an Schulen
an jeder Einsatzschule. Jugendsozialarbeit an Schulen kooperiert mit Schulleitung, Lehrkraften
sowie schulischen Gremien. Im Sinne der strukturellen Pravention vernetzt sie sich mit lokalen
Beratungs- und Unterstitzungseinrichtungen. Sie unterstitzt damit auch die Schule bei ihrer
Offnung in das Gemeinwesen.

In jedem Fall kooperiert die Jugendsozialarbeit an Schulen mit der Schulleitung, dem Lehrer-
kollegium und weiteren schulischen Gremien und stimmt sich mit diesen ab. (vgl. Punkt 4.2).
Weitere Vernetzungsaufgaben sind, — angepasst an den Bedarf — z. B.

- ErschlieBung und Vernetzung von Angeboten und Ressourcen aus dem Schulumfeld zur
Nutzung an der Schule, neben den Angeboten der Jugendhilfe z.B. auch aus dem Bereich
der kulturellen und musischen Bildung und des Sports,

- Zusammenarbeit mit den fir Schilerinnen und Schilern relevanten Institutionen im Stadstteil,

- Mitarbeit in Stadtteilgremien oder -arbeitskreisen, Kooperation mit der Stadtteilkoordination,

- Jugendhilfeperspektivische Beratung bei der internen Schulentwicklung nach Vereinbarung
mit der Schulleitung.

2.2.2.2 Gruppenpadagogische Angebote: Sozialkompetenz, Qualifizierung und Bildung

Zur Uberwindung von Entwicklungsschwierigkeiten, in Reaktion auf auffallige Verhaltenswei-
sen, zur Unterstlitzung des Schulerfolgs sowie zur Realisierung des eigenen sozialpadagogi-
schen Bildungsauftrags macht Jugendsozialarbeit an Schulen selbst differenzierte individuelle
oder gruppenpadagogische Angebote insbesondere der non-formalen und informellen Bildung
und des sozialen Lernens, oder koordiniert in Absprache mit der Schulleitung entsprechende
Angebote aulRerschulischer Trager im Schulalltag. Dies kdnnen sein:

Praventive sozialpadagogische Gruppenarbeit, z. B.:

- soziales Kompetenztraining

- Gruppenarbeit zur Verbesserung der Konfliktfahigkeit
- Gewalt- und Suchtpraventionsprojekte

- Gruppen zur Bearbeitung genderspezifischer Fragen
- Partizipationsprojekte

- gesundheitliche Forderung

Arbeit mit Schulklassen, Angebote sozialer, kultureller und politischer Bildung, Gruppen- und
Projektarbeit, Elternarbeit z. B.

- lésungsorientierte Klassengesprache

- themenspezifische Projekte, auch gemeinsam mit Lehrkraften,

- Angebote zur (inter-)kulturellen Bildung
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- Angebote fir Eltern wie z.B. thematische Elternabende oder Elterncafés
- Arbeit mit institutionalisierten Schiler/-innengruppen, z. B. SMV, Tutorenarbeit, Schilerpa-
ten, Streitschlichter/-innen

Unterstutzung bei beruflicher Orientierung und Integration, z. B. durch

- Orientierungshilfen fur das System Beruf/Ausbildung/Jugendberufshilfe

- Qualifizierung und Kompetenztraining

- Unterstlitzungsangebote zur Erlangung der Ausbildungsreife (,Soft Skills®)
- Ausbildungsplatzsuche

Gruppenpadagogische Angebote kénnen auch im Rahmen von Klassenfahrten oder Projektta-
gen erbracht werden.

2.2.2.3 Ferienangebote

Auch Ferienzeiten sind wichtige Zeitraume fur Bildungs- und Lernerfahrungen. Bestehende An-
gebote von Jugendverbanden, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Kindertagesein-
richtungen, Unternehmen und das Ferienprogramm des Jugendamts kénnen durch Angebote
der Jugendsozialarbeit an Schulen sinnvoll erganzt werden. Jede in Vollzeit tatige JaS-Fach-
kraft hat, ggf. auch im Verbund mit anderen Jugendsozialarbeiterinnen und Jugendsozialarbei-
tern und/oder anderen Partnern in rechtzeitiger Abstimmung mit ihrer Einsatzschule ein bis zwei
Wochen jahrlich in den Schulferien ein Ferienangebot durchzufiihren. Ferienangebote umfas-
sen dabei neben der bedarfsgerechten Fortfihrung des Beratungsangebots vor Ort an der
Schule auch freizeitpadagogische Angebote, Bildungs- und Qualifizierungsangebote sowie
Ausfliige und Fahrten. Die Moéglichkeit, neben der Fortfliihrung des Beratungsangebots vor Ort
an der Schule, ein Ferienangebot als Angebot der Jugendhilfe (mit) zu organisieren, besteht
grundsatzlich auch bei Teilzeitkraften, jedoch wird auf ihre besondere Situation hinsichtlich Ar-
beitszeitressourcen und persodnlicher Prasenz Rucksicht genommen.

Partner bei der Durchfiihrung von Ferienangeboten kénnen beispielsweise Anbieter der Offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil, Jugendverbande oder andere oOrtliche Bildungstra-
ger, aber auch weitere externe Anbieter sein. Fir das Grundschulalter kbnnen insbesondere
auch die Kindertageseinrichtungen (Horte) und deren Moglichkeiten mit einbezogen werden.
Die Teilnahme der Schiilerinnen und Schiiler erfolgt freiwillig auf Anmeldung, ist dann aber
verbindlich. Die Kostenbeitrage sind sozialvertraglich zu gestalten. Inhalte und Formen des An-
gebots konnen vielfaltig sein. Wenn die Nachfrage das Angebot Ubertrifft, soll in andere Ange-
bote vermittelt werden, weitere Ma3nahmen angeregt oder der Zugang nach Bedarfskriterien
gesteuert werden. Bei der Planung von Ferienangeboten sind notwendige Raumtiberlassungen
an der Schule rechtzeitig mit der Schulleitung und der Schulverwaltung abzustimmen.

JaS-Fachkrafte an Schulen erhalten, sofern sie keine Erfahrung in der Organisation von Feri-
enangeboten haben, eine entsprechende Anleitung, die neben fachlichen und organisatori-
schen Fragen auch rechtliche Aspekte (z. B. Aufsichtspflicht) umfasst.

19



2.2.2.4 Offene Angebote und Beitrage zum schulischen Leben

Jugendsozialarbeit an Schulen tragt zur Gestaltung der Schule als Lebensraum bei, indem sie
sozialpadagogische Fachlichkeit sowie Perspektiven und Ansatze der Jugendhilfe einbringt. Sie
gibt Anregungen fir eine sinnvolle Freizeitgestaltung und eréffnet Felder, die anderes als un-
terrichtsbezogenes Lernen ermdglichen. Aufgabe der Jugendsozialarbeit an Schulen ist es aber
nicht, die Betreuung dieser offenen Angebote sicher zu stellen.

Beispiele sind offene Treffangebote flir Schilerinnen und Schiler, etwa zu Tagesrandzeiten
oder in der Mittagszeit, wie z. B. Schilercafé, Freizeit- und gruppenpadagogische Angebote
aus den Bereichen Sport, Erlebnispadagogik, Medienpadagogik, Musik, Spiel- und Kreativan-
gebote sowie jugendkulturelle Programme.

2.2.2.5 Mitkonzipierung von ganztagiger Bildung, Betreuung und Erziehung"’

Schulen entwickeln sich von einer Statte halbtags organisierter formeller Schulbildung hin zu
ganztagigen Lern- und Aufenthaltsorten fir Kinder und Jugendliche. Mittagsbetreuung, Hort,
Nachmittagsbetreuung, offene und gebundene Ganztagsschule und weitere Angebotsformen
bestehen an Nurnberger Schulen in unterschiedlicher konzeptioneller Ausgestaltung, zum Teil
nebeneinander an einer Schule. Ziel von Schule und Jugendhilfe gleichermalien muss es sein,
verlassliche Betreuung zu gewahrleisten und zugleich gelingende ganztagige und ganzheitli-
che, integrierte Bildung fur Schilerinnen und Schuler zu ermdglichen. An einer Ganztagsschule
ist wegen der langeren Verweildauer der Schulerinnen und Schiler eine intensivere Interaktion
und padagogische Begleitung mdglich und erforderlich. Dies fuhrt erfahrungsgemaf auch zu
einem erhdhten Bedarf an einzelfallbezogenen Hilfen. Auch Jugendkultur, Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen, Elternarbeit und Ehrenamt lassen sich in viel intensiverer Form in den
Schulalltag integrieren. Aus Sicht der Jugendsozialarbeit an Schulen ist bei der Strukturierung
des Schultags aber besonders darauf zu achten, dass Zeit und Raum fir die individuelle Bera-
tungs- und Unterstitzungsarbeit der Jugendsozialarbeit an Schulen bestehen bleiben, die im
Zuge der Rhythmisierung nicht zwangslaufig am Mittag und Nachmittag liegen missen.

Der Betrieb von Ganztagsschulen steht in der padagogischen, organisatorischen und finanziel-
len Verantwortung der Schulleitung und / oder des jeweiligen Tragers. Jugendsozialarbeit an
Schulen hat nicht die Aufgabe, ganztagige Betreuung sicherzustellen, auch nicht in den Rand-
zeiten.'? Jugendsozialarbeit an Schulen kann aber aufgrund ihrer sozialpadagogischen Kom-
petenz in Abstimmung mit und auf Wunsch der Schulleitung bzw. des jeweiligen Tragers ganz-
tagige Bildung mitkonzipieren.

" Eine grundsatzliche Unterscheidung der Aufgaben von JaS beispielsweise nach offener, gebundener, ein- oder mehrziigiger
Ganztagsschule oder Schulart erfolgt angesichts der Veranderungsdynamik in diesem Bereich nicht; die konkrete Ausgestal-
tung hangt von den jeweils aktuellen Bedingungen an der Einzelschule ab.

2 Eine gesonderte Rolle nehmen die Fachkrafte der Jugendsozialarbeit an Schulen an den kommunalen Schulen Adam-Kraft-
Realschule und dem Sigena-Gymnasium ein, deren Stellen im Zusammenhang mit der Einrichtung der Ganztagsschule ge-
schaffen wurden (Beschluss des Schulausschusses vom 19.05.2006); diese werden aus kommunalen Mitteln finanziert.
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Ihre Leistungen kdnnen sein:

- fachliche sozialpadagogische Beratung der Schule bzw. des Tragers bei der Erstellung und
Weiterentwicklung von Ganztagskonzepten und der Verlaufsplanung (vor dem Schuljahr),

- Beratung (unter Hinzuziehung der im Jugendamt vorhandenen Expertise) bei der Auswahl
und Beauftragung eines Tragers der Jugendhilfe fur die Ganztagsschule oder einzelner An-
gebote,

- organisatorische und fachliche Abstimmung mit dem beauftragten Trager der Jugendarbeit
im laufenden Betrieb,

- Scharnierfunktion zu anderen Angeboten und Tragern der Jugendarbeit, die in die Ganz-
tagsschule eingebunden werden sollen.

Die schulbezogenen Leistungsschwerpunkte werden in der jahrlichen Praxisvereinbarung zwi-
schen Schulleitung und Jugendamt festgelegt.

2.3 Methoden und Qualifikation

Die Jugendsozialarbeit an Schulen bedient sich der sozialpadagogischen Diagnostik und wen-
det ein breites sozialpaddagogisches Methodenrepertoire an. Zu ihren sozialpadagogischen An-
geboten und Hilfen gehdren insbesondere die Beratung und Unterstitzung von einzelnen Schi-
lerinnen und Schiilern (niedrigschwellig, ressourcen- und lésungsorientiert), die sozialpadago-
gische Gruppenarbeit, die Beratung von Erziehungsberechtigten, offene Gesprachs-, Kontakt-
und Freizeitangebote, die Zusammenarbeit mit Lehrkraften, die Mitwirkung an schulischen Ver-
anstaltungen und in schulischen Gremien sowie die Kooperation und Vernetzung mit dem Ge-
meinwesen.

Fachkrafte der Jugendsozialarbeit an Schulen in Nurnberg sind Sozialpadagoginnen und Sozi-
alpadagogen mit abgeschlossener Hochschulausbildung (Diplom-Sozialpadagoge/in bzw. ein
entsprechender Bachelor-Abschluss der Sozialen Arbeit) und der staatlichen Anerkennung als
Sozialpadagogin/Sozialpadagoge. Sie bringen eine dem Arbeitsfeld Schule zugewandte Be-
rufsauffassung und die Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit mit allen an Schule Be-
teiligten mit. Zusatzqualifikationen und Fortbildungen im Arbeitsfeld der Jugendsozialarbeit an
Schulen sowie in Beratungsmethoden sind dabei besonders willkommen.
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3. Grundsatze der Bedarfsplanung und Prioritatensetzung

Gemeinsames Ziel des Referats fur Jugend, Familie und Soziales und des Referats fur Schule
und Sport und ist die Starkung und der Ausbau der sozialpadagogischen Kompetenz an Schu-
len, insbesondere in Form von Jugendsozialarbeit an Schulen. Viele Nirnberger Schulen haben
den Wunsch nach und den Bedarf von sozialpadagogischer Unterstitzung angezeigt. Die ak-
tuell zur Verfigung stehenden und sukzessive auszuweitenden Personalressourcen werden
auch mittel- und langfristig nicht ausreichen, den vorhandenen und kinftig noch steigenden
Bedarf abzudecken. Daher werden die Ressourcen auf der Basis objektiver, transparenter und
von Verwaltung und Stadtpolitik vereinbarter Kriterien verteilt. Die Kriterien sind — aufgrund der
Verfugbarkeit von Daten, des Alters von Schilerinnen und Schilern und der besonderen Auf-
gabenstellung an der jeweiligen Schulart — je nach Schulart unterschiedlich akzentuiert. Die
Prioritdtensetzung und Ressourcenzuordnung zu Schularten und Einzelschulen wird dem
Schul- und dem Jugendhilfeausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt'. Die Bedarfs- und
Ausbauplanung orientiert sich an folgenden Grundsatzen:

a) Zusammensetzung der Schiilerschaft: Schiilerzahl, Daten zu Migrationshintergrund, Uber-
tritts- und Abschlussquoten.

b) Soziale Belastungsfaktoren wie Bezug von Transferleistungen, Jugendhilfeinterventionen
oder Entwicklungsdefizite gemaf der Schuleingangsuntersuchung (bei klar definiertem Ein-
zugsgebiet, insb. Sprengelschulen).

c) Bedarfsanalyse mit einer fachlichen Einschatzung und Konkretisierung der Situation an der
jeweiligen Schule mit méglichen Problemstellungen wie zum Beispiel Bildungsbenachteili-
gung, schulische und soziale Férderbedarfe, erschwerte berufliche und soziale Integration,
padagogische, erzieherische und familiare Probleme, Aggressions- und Gewaltbereitschaft,
Schulverweigerung, Konflikte unter Schilerinnen und Schilern, interkulturelle Konfliktsitua-
tionen sowie aufgrund fachlicher Einschatzungen der Abteilung unter Einbeziehung von vor-
handenen Kennzahlen aus der Jugendhilfe, insbesondere aus der Jugendsozialarbeit an
Schulen.

d) Klarung und Festlegung der Kooperationsvoraussetzungen und -bedingungen. Aktive Unter-
stitzung von Jugendsozialarbeit an Schulen durch Schulleitung und Lehrerkollegium ist
ebenso wie die raumliche Verankerung an der Schule unabdingbare Arbeitsvoraussetzung.

e) Bereits bestehender Einsatz von Jugendsozialarbeit an Schulen soll grundsatzlich erhalten
werden (Kontinuitat der Arbeit).

Fir die Bedarfsplanung werden daraus konkrete Kriterien abgeleitet, die Hinweise auf einen
sozialpadagogischen Unterstutzungsbedarf bei den Kindern und Jugendlichen an der jeweili-
gen Schule bzw. im jeweiligen Schulsprengel geben. Aus dem aktuell zur Verfugung stehenden
Datenbestand haben sich unter anderem folgende Kriterien als besonders aussagefahig her-
auskristallisiert:

Anzahl der Schdler/-innen

'3 Die letzte Bedarfs- und Ausbauplanung fir die Jugendsozialarbeit an Schulen in Niirnberg wurde am 28.11.2019 und
12.11.2020 im gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeausschuss des Nirnberger Stadtrats beschlossen. Der Beschluss einer
aktualisierten Bedarfs- und Ausbauplanung ist fiir den gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeausschuss am 27.11.2025 geplant.
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Anteil von Schiler/-innen mit Migrationshintergrund bzw. Auslanderanteil

Anteil von Schiiler/-innen, die in SGB llI-Haushalten leben bzw. selbst Empfanger/-innen
von SGB-II-Leistungen sind

Ubertritts-, Wechsel- und Abschlussquoten von Schiiler/-innen

Anteil der Jugendhilfeinterventionen als Indikator fir beeintrachtigte Entwicklungschancen
junger Menschen

Anteil der Jugendlichen unter 18 Jahren, der jungen Menschen unter 25 Jahren, Anteil von
Schdler/-innen, bei denen die berufliche Integration erschwert ist (fir Berufliche Schulen)

Bei Bestandschulen: Daten aus der JaS-Statistik (wie z. B. Anteil der Einzelfallhilfen) als
Indikatoren flr schulspezifische Bedarfskonstellationen

Sollten kiinftig weitere Datenquellen erschlossen werden, kann der Kriterienkatalog erweitert
werden.
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4. Kooperation mit den Einsatzschulen

41 Grundlage der Kooperation:
Vereinbarung zwischen Jugendamt und Einsatzschule

Die Personalzuordnung zur Einsatzschule erfolgt durch das Jugendamt. Die Einsatzschule wird
Uber das jeweils zustandige stadtische oder staatliche Schulamt bzw. die Schulaufsicht bera-
tend am Besetzungsverfahren beteiligt.

Die Einsatzschule schlie3t zu Beginn jeden Schuljahres mit dem Jugendamt unter Beteiligung
der JaS-Fachkraft auf der Grundlage des Rahmen- und des Basiskonzepts eine individuelle,
auf den Bedarf der Schule abgestimmte Praxisvereinbarung als standortbezogene Konzeption.
Darin werden die Leistungen entsprechend den Schwerpunktsetzungen der Schule beschrie-
ben, Ziele fur das jeweilige Schuljahr sowie Strukturen und Ablaufe der Zusammenarbeit fest-
gelegt. Die Einsatzschule kann bei Bedarf beratend die Koordinatorin Schule/Jugendhilfe des
Referats fur Schule und Sport sowie das Staatliche Schulamt hinzuziehen.

Die JaS-Fachkraft stimmt sich mit der Schulleitung ab, wenn unterjahrige Entwicklungen ein
Abweichen von den vereinbarten Arbeitsansatzen und Vorgehensweisen erforderlich machen.
Am Schuljahresende beurteilen die Einsatzschule und das Jugendamt mit der Jugendsozialar-
beiterin/dem Jugendsozialarbeiter die in der Vereinbarung getroffenen Zielsetzungen und Leis-
tungen. Erkenntnisse dieser Beurteilung flieBen ggdf. in kiinftige Vereinbarungen zwischen Ju-
gendamt und Einsatzschule ein.

Wird die Jugendsozialarbeit an Schulen an der Einsatzschule durch das Férderprogramm ,Ju-
gendsozialarbeit an Schulen® des Freistaats Bayern geférdert, ist das Jugendamt dariber hin-
aus fUr die fachlich, inhaltliche Ubereinstimmung der Vereinbarung mit den Vorgaben der
jeweils aktuellen Fassung der Forderrichtlinie verantwortlich.

4.2 Einbindung der Jugendsozialarbeit an Schulen in die Schulablaufe
4.21 Zusammenarbeit mit der Schulleitung

Schulleitung und Jugendsozialarbeit an Schulen vereinbaren feste Kommunikationsstrukturen
zum engen Austausch und nehmen diese aktiv wahr. Die Beteiligten beachten funktionsbe-
dingte Informationsnotwendigkeiten und informieren von sich aus Uber relevante Sachverhalte.

Das Jugendamt arbeitet die Fachkraft in Konzepte, Strukturen und Arbeitsansatze der Jugend-
sozialarbeit an Schulen ein. Die Einsatzschule tragt aktiv zur Einarbeitung der Fachkraft bei,
indem sie insbesondere Uber Ansprechpersonen, Strukturen, Ablaufe, Schwerpunkte und
Raumlichkeiten informiert.

4.2.2 Zusammenarbeit mit Lehrkraften und schulischen Gremien

Die Schulleitung informiert gemeinsam mit der JaS-Fachkraft das Lehrerkollegium zu Beginn
des Schuljahrs Uber die Inhalte der geschlossenen Vereinbarungen mit der Jugendsozialarbeit
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an Schulen (Ziele, Grundsatze, Angebote, Zeitbudget und Rahmenbedingungen der Zusam-
menarbeit) sowie regelmafig tUber wichtige Entwicklungen. Die JaS-Fachkraft nimmt in bera-
tender Funktion an Lehrerkonferenzen und anderen Gremien, z. B. Klassenkonferenzen und
Dienstbesprechungen teil (Recht und Pflicht), soweit nicht schulrechtliche Rahmenvorgaben
entgegenstehen. Sie kann beratend zum Disziplinarausschuss hinzugezogen werden. Be-
schlUsse der Lehrerkonferenz und weiterer schulischer Gremien hinsichtlich schulischer Diszip-
linarmaBnahmen sind fir die Jugendsozialarbeit an Schulen verbindlich. Nach Vereinbarung
mit der Schulleitung kann die sozialpddagogische Fachkraft in internen Schulentwicklungsgre-
mien z.B. hinsichtlich der konzeptionellen Ausgestaltung von ganztagiger Bildung oder dem
Startchancen-Programm (SCP) mitarbeiten. Die Schulleitung kann fir die Jugendsozialarbeit
an Schulen eine Tandempartnerin/einen Tandempartner aus dem Lehrerkollegium benennen.

Jugendsozialarbeit an Schulen und Lehrkrafte stimmen sich anlassbezogen ab und kooperieren
im Interesse der Kinder und Jugendlichen, z. B. bei gemeinsamen Elterngesprachen und in
multiprofessionalen Fallkonferenzen. Die in den unterschiedlichen Schularten vorhandenen Be-
ratungs- und Forderangebote (wie z.B. Beratungslehrkrafte, Schulpsychologie, Mobiler Sonder-
padagogischer Dienst) werden sachgerecht in die Kooperation einbezogen. Jugendsozialarbeit
an Schulen und Lehrkrafte oder Schulleitung fihren bei Bedarf auch gemeinsam Gesprache
mit den Erziehungsberechtigten. Jugendsozialarbeit an Schulen nimmt an padagogischen Ta-
gen und padagogischen Konferenzen teil.

Die Schulleitung informiert zu Beginn des Einsatzes ggf. mit der sozialpadagogischen Fachkraft
die schulischen Gremien vor Ort (wie z.B. Elternbeirat, Berufsschulbeirat) Gber die Grundsatze
der Jugendsozialarbeit an der Einsatzschule und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.

4.3 Leitung und AuBenvertretung der Schule

Die Schulleiterin/der Schulleiter tragt die Gesamtverantwortung fur die Schule und die padago-
gische Arbeit. Sie/er ist fir den geordneten Schulbetrieb, gemeinsam mit den Lehrkraften fur
die Bildung und Erziehung der Schiilerinnen und Schiiler sowie fiir die Uberwachung der Schul-
pflicht verantwortlich und Ubt das Hausrecht aus. Sie/er berat die Lehrkrafte und das sonstige
padagogische Personal der Schule und sorgt flir deren Zusammenarbeit.

Jugendsozialarbeiterinnen und Jugendsozialarbeiter an Schulen sind als Fachkrafte des Ju-
gendamts nicht der Schulleiterin/dem Schulleiter unterstellt. Sie Gben ihre Tatigkeit auf der
Grundlage des Rahmen- und Basiskonzepts und gemal’ der mit der Schulleitung geschlosse-
nen Vereinbarung aus.

Der Schulleiter/die Schulleiterin vertritt die Schule nach aulen (Art. 57, Abs. 3 BayEUG).
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4.4 Arbeitsorganisation

Arbeitsort der Jugendsozialarbeit an Schulen ist die Einsatzschule. Die Arbeitszeit wird im We-
sentlichen wahrend der Schulzeiten eingebracht (siehe Punkt 5.2). Uber dienstlich erforderliche
Aulentermine wird die Schule so frih wie méglich informiert; die Informationswege (z. B. Sek-
retariat) werden vorab vereinbart. Im Krankheitsfall meldet sich die JaS-Fachkraft beim Jugend-
amt krank und informiert die Schule frihestmdglich, d. h. wahrend der Schulzeit mdglichst vor
Unterrichtsbeginn.

Bei der Arbeit mit Gruppen und Schulklassen ist vorab zu vereinbaren, ob Teilnahmepflicht
besteht oder ob es sich um ein freiwilliges Angebot an die Schulerinnen und Schiler handelt.
Fur eigene Angebote nimmt die Jugendsozialarbeit an Schulen die Aufsichtspflicht wahr.

Da die Lehrkrafte fur den Unterricht verantwortlich sind, wird das Verfahren der Kontaktauf-
nahme zwischen Jugendsozialarbeit an Schulen und Schiilerinnen/Schiilern wahrend der Un-
terrichtszeit sowie die Aufsichtspflicht mit der Einsatzschule grundsétzlich geregelt. Die Kon-
taktaufnahme wahrend der Unterrichtszeit in vorheriger Absprache mit der Lehrkraft soll erm6g-
licht werden.

4.5 Ausstattung in der Schule

Die Einsatzschule stellt der Jugendsozialarbeit an Schulen ein eigenes Biro mit einer Leitung
fur einen Telefon- und Internetanschluss zur Verfligung. Der Blroraum sollte innerhalb der
Schule eine zentrale Lage haben und gut erreichbar sein. Die sozialpadagogische Fachkraft
hat zu den ublichen Schulbetriebszeiten Zugang zu ihrem Arbeitsplatz. Die Schule ermdglicht
die Nutzung des schulischen Kopierers und Faxgerates.

Das Jugendamt Ubernimmt die Ausstattung mit Telefon, Computer, Software und Drucker so-
wie, wenn nicht vorhanden, mit einer Grundausstattung an Mobiliar und sorgt fur den Zugang
in das Internet und das stadtische Intranet.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen kann die schulische Infrastruktur, insbesondere Raumlich-
keiten, fur ihre Angebote in Abstimmung mit der Schulleitung nutzen. Wenn ein Ferienangebot
in der Schule geplant wird, sind die Raumfragen rechtzeitig zwischen Jugendsozialarbeit an
Schulen, Schulleitung und Schulverwaltung abzustimmen.
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4.6 Regelung fur den Konfliktfall

Schulleitung, Lehrerkollegium und Jugendsozialarbeit an Schulen arbeiten im Interesse der
Schilerinnen und Schiiler professionell, ergebnisorientiert und vertrauensvoll zusammen. Bei
dennoch auftretenden Konflikten und Meinungsunterschieden hat die Klarung zwischen den
unmittelbar Beteiligten vor Ort (z.B. Lehrkraft — JaS-Fachkraft) Vorrang. Ist dieses Bemuihen
beider Seiten nicht erfolgreich, wird die unmittelbar vorgesetzte Ebene, d.h. die Schulleiterin/der
Schulleiter und die Regionalleitung Jugendsozialarbeit an Schulen im Jugendamt (s. Punkt 5.1)
tatig. Einigen sich diese nicht auf eine Lsung, wird die Abteilungsleitung JaS und die Ebene
der Amtsleitungen eingeschaltet, d.h. die Leitung der zustandigen Schulbehdrde (staatliches
Schulamt, Regierung von Mittelfranken oder Ministerialbeauftragte bei staatlichen Schulen, zu-
standiges padagogisches Amt bei stadtischen Schulen) und die Leitung des Jugendamts. Dabei
kann die Schulleitung auf Wunsch die Koordinatorin Schule/Jugendhilfe beim Referat fir Schule
und Sport hinzuziehen.

4.7 Vertrauens- und Datenschutz

Jugendhilfe und Schule haben unterschiedliche Datenschutzbestimmungen zu beachten. Ge-
meinsam ist beiden Arbeitsbereichen, dass ein besonderer Schutz vertraulicher Informationen
zu gewabhrleisten ist. Fir die Jugendhilfe gelten §§ 61 ff. SGB VIII, § 35 SGB |, §§ 67 ff. SGB X.
Fur die Schule, d. h. fur die Lehrkrafte, gilt Art. 85 BayEUG. Der befugte Datenaustausch ist nur
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen mdglich.

Umfassende datenschutzrechtliche Regelungen sind im Rahmen des Férderprogramms Ju-
gendsozialarbeit an Schulen zwischen den Bayerischen Staatsministerien flir Unterricht und
Kultus sowie fur Familie Arbeit und Soziales getroffen worden. Die entsprechenden Passagen
werden im Anhang'# abgedruckt und gelten als Bestandteil des vorliegenden Konzepts analog
fur die Jugendsozialarbeit an Schulen in Nurnberg.

4 Auszug aus Gabriela Lerch-Wolfrum, Annemarie Renges: Jugendsozialarbeit an Schulen — JaS 1000, Handbuch fir die Praxis
in Bayern, Minchen 2014, S. 156 ff
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5. Organisatorische Regelungen fir die Jugendsozialarbeit an Schulen
5.1 Aufbauorganisation

Jugendsozialarbeit an Schulen ist in der gleichnamigen Abteilung des Bereichs 2 ,Kinder- und
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen, Familienbildung, Erziehungsberatung“ des Ju-
gendamts der Stadt Nirnberg organisatorisch verortet.

Mit dieser inhaltlich-organisatorischen Zuordnung sind verbunden:
der Auf- und Ausbau eines einheitlichen Handlungsfeldes Jugendsozialarbeit an Schulen
die Entwicklung eines konzeptionellen und fachlichen Profils auf der Basis eines grundsatz-
lichen Lebenswelt- und Sozialraumbezugs der Schilerinnen und Schiler
die identitatsstiftende Einbindung in einen konzeptionell strukturierten Aufgabenbereich
die Wahrnehmung als klarer, transparenter Zustandigkeitsbereich
die klare Erkennbarkeit eines einheitlichen Ansprechpartners fir Schulen, Schulleitungen
und die Schuladministration
die Abstimmung, Verbindung und Vernetzung mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit,
den Kindertageseinrichtungen, dem Allgemeinen Sozialdienst und weiteren Leistungen und
Aufgaben der Jugendhilfe.

Die Dienst- und Fachaufsicht erfolgt innerhalb des Jugendamts in der Abteilung Jugendsozial-
arbeit an Schulen.' Die Abteilung ist in vier Sozialregionen gegliedert. Regionalleitungen fun-
gieren fur jede Region als direkte Vorgesetzte der in den jeweiligen Einheiten tatigen Fach-
krafte. Die Abteilungsleitung steuert und koordiniert Ubergreifend insbesondere den Personal-
einsatz, die JaS-Forderung, den Haushalt und die Budgetierung, die Organisationsentwicklung,
die fachlichen Standards, die konzeptionelle Entwicklung sowie die Verwaltung im Arbeitsfeld.

Zum September 2025 arbeiten in der Abteilung JaS 96 sozialpadagogische Fachkrafte an ins-
gesamt 83 Einsatz-Standorten. In jeder Region kommen JaS-Fachkrafte an allen Schultypen
zum Einsatz: Grundschulen, Mittelschulen, Férderschulen, Realschulen, Gymnasien und
Berufliche Schulen.

Daruber hinaus wurden neun schulartspezifische Fachteams gebildet, in denen der regelma-
Rige fachliche Austausch sowie die kollegiale Beratung stattfinden. Die Moderation und Orga-
nisation dieser Teams Ubernimmt eine JaS-Fachkraft aus der jeweiligen Gruppe als , Tatigkeit
nach Zuweisung der Abteilungsleitung“ (analog der Arbeitsplatzbeschreibung).

Kommunikationsstrukturen sind regelmafige Mitarbeiterbesprechungen innerhalb der Regio-
nen und Fachteams, ein bedarfsgerechter Austausch zwischen Jugendsozialarbeit an Schulen
und benachbarten Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie zwischen Jugendsozial-
arbeit an Schulen und den zustandigen Kolleginnen und Kollegen des ASD. Auf Ebene der zehn
ASD-Regionen finden verbindlich und regelmafig Absprachen zwischen JaS und ASD-Grup-
pen sowie darUber hinaus einmal jahrlich ein Gesamtleitungstreffen statt. Ebenso erfolgt ein
regelmafiger Austausch zwischen JaS und der Kinder- und Jugendarbeit auf Ebene der vier

'® Jugendsozialarbeit an Schulen in Niirnberg auf der Grundlage der vorliegenden Konzeption findet in Tragerschaft des Jugend-
amts der Stadt Nurnberg statt. Eine Vergabe an Freie Trager ist nicht vorgesehen.
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Sozialregionen.' Das Jugendamt plant und kommuniziert die Veranstaltungen moglichst friih-
zeitig und berlcksichtigt bei der Terminierung soweit mdglich die Belange der Schulen. Die
Jugendsozialarbeit, insbesondere an Mittelschulen, kooperiert eng mit Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendarbeit in rdumlicher Nahe zur Einsatzschule.

Fir die sozialpadagogische Arbeit wird je JaS-Fachkraft ein Sachmitteletat zur Verfigung ge-
stellt, der im Jugendamt verwaltet wird und aus dem z.B. padagogische Angebote an der
Schule, Materialien, Dienstreisen sowie Telefon- und Leasinggebihren bezahlt werden. Derzeit
betragt der durchschnittliche Sachmitteletat pro JaS-Standort rund 1.200 Euro. Aus fachlicher
Sicht werden als Richtwert 2.500 Euro je Schule und Jahr als angemessen empfohlen, die durch
den Stadtrat im Haushalt bereitzustellen waren.

5.2 Arbeitszeit

Die Arbeitszeiten der JaS-Fachkréafte orientieren sich an den Kernzeiten des Schulbetriebs, an
den Erfordernissen der Leistungen (vgl. Punkt 2) und der Adressatinnen und Adressaten. Die
Rahmendienstvereinbarung uber die Regelung und Flexibilisierung der Arbeitszeit bei der Stadt
Nurnberg ist hierfur das geeignete Instrument. Sie ist die Grundlage fur die Arbeitszeit der ein-
gesetzten Jugendsozialarbeiterinnen und Jugendsozialarbeiter. Dies schlie3t die individuelle
Erfassung der Arbeitszeiten ein. Urlaub und Freizeitausgleich sind grundséatzlich in den Schul-
ferien einzubringen; in Absprache mit der Schulleitung und nach Genehmigung durch die Regi-
onal- und Abteilungsleitung kénnen einzelne Urlaubs- und Gleittage in Ausnahmefallen auch
wahrend der Schulzeit genommen werden. Bei Teilzeitkraften ist eine individuelle Regelung zur
Erbringung der Arbeitszeit zu treffen, die sowohl die Belange der Schule als auch die des Mit-
arbeiters/der Mitarbeiterin bertcksichtigt. Die Arbeitszeiterfassung erfolgt beim Jugendamt. Bei
unverhaltnismafig hoher Mehrarbeit informieren die direkten Vorgesetzten im Jugendamt die
jeweiligen Schulleitungen und wirken auf eine vertretbare Auslastung der JaS-Fachkraft hin.

Far interne Aufgaben der Kommunikation, Qualifizierung, Personalentwicklung und Dokumen-
tation, z. B. interne Dienstbesprechungen der Jugendsozialarbeit an Schulen, Fachtage, Fort-
bildungen, Mitarbeitergesprach, Berichtslegung gegeniber dem Férdergeldgeber ist ein pro-
zentualer Anteil der Jahresarbeitszeit einzuplanen, dessen Hohe — ggf. unterschiedlich je nach
Voll- oder Teilzeitbeschaftigung — bei der Erstellung der Arbeitsplatzbeschreibungen ermittelt
wird. Die verbleibende Arbeitszeit wird, wie unter 2. beschrieben, fir die Leistungen an der
Schule verwendet.

'6 Siehe hierzu auch: Verbindliche Standards flr die Zusammenarbeit von ASD und JaS sowie zur Kooperation mit der Kinder-
und Jugendarbeit, Nurnberg Jugendamt 2016
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5.3 Schnittstellen

Schnittstellen sind in einer prozesstheoretischen Betrachtung Bereiche fest definierter Informa-
tionsuibergabe und dienen der Kommunikation zwischen Systemen. Im auf die Soziale Arbeit
Ubertragenen Sinn handelt es sich um regelhaft vereinbarte Informationsweitergaben bzw. Fall-
Ubergaben innerhalb eines (einzelfallbezogenen) Beratungs- oder Hilfeprozesses.

Schnittstellen unterscheiden sich insofern von Kooperationspartnern, zu denen z.B. die Offene
Kinder- und Jugendarbeit gehért, mit denen unabhangig von konkret ablaufenden Prozessen
Absprachen zu Sachthemen, gemeinsame Angebote und Projekte oder allgemeiner fachlicher
Austausch stattfinden.

Jugendsozialarbeit an Schulen als ein Angebot der Jugendhilfe mit dem Charakter der Freiwil-
ligkeit hat grundsatzlich die Mdglichkeit und auch die Pflicht, Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene und deren Eltern an andere, zur Unterstitzung, Ergdnzung oder Abwendung von
Gefahrdungen geeignete Angebote der Jugendhilfe weiterzuvermitteln.

Schnittstellen zwischen Schule und Diensten der Jugendhilfe, insbesondere dem Allgemeinen
Sozialdienst, sind grundsatzlich definiert. Auch feste Formen der Zusammenarbeit zwischen
den beiden Systemen sind Ublich. Allerdings verbessert sich die Kommunikation zwischen dem
System Schule und dem System Jugendhilfe durch die Jugendsozialarbeit an Schulen, da diese
als Scharnier zwischen beiden Systemen fungieren kann. Die Intensitat der Kommunikation mit
den einzelnen Schnittstellen kann je nach Schulart und Einsatzort variieren.

5.3.1 Allgemeiner Sozialdienst im Jugendamt, ASD

Der Allgemeine Sozialdienst als sozialpadagogischer Regeldienst im Jugendamt ist eine Auf-
gabe der Jugendhilfe. Der ASD ist flr junge Menschen bis einschlief3lich 21 Jahren zustandig;
bei Uber 21-Jahrigen ist der ASD zustéandig, wenn in der Familie noch ein Kind unter 21 Jahren
lebt, aullerdem bei Schwangeren und Berufsschilerinnen, die ein Kind haben und mit dem Kind
zusammenleben. Die Zustandigkeit der Bezirkssozialarbeiterinnen und Bezirkssozialarbeiter
richtet sich bei Minderjahrigen nach dem Wohnsitz der Personensorgeberechtigten, bei Volljah-
rigen nach deren Wohnsitz. Das Angebot des ASD beruht auf Freiwilligkeit. Die Zustimmung
der beratenen Person zur Zusammenarbeit ist daher Voraussetzung, es sei denn, das Kindes-
wohl ist gefahrdet.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen zieht den ASD hinzu, wenn der Bedarf an weitergehenden
erzieherischen Hilfen deutlich wird, sowie bei gewichtigen Anhaltspunkten fir die Gefahrdung
des Kindeswohls. Bei intensiven Beratungen erfragt die Jugendsozialarbeit an Schulen, ob der
ASD in der Familie tatig ist, und holt sich die Zustimmung der Familie zu einem fachlichen Aus-
tausch zwischen ASD und Jugendsozialarbeit an Schulen ein. Unkoordinierte Angebote werden
somit vermieden. Die Fallverantwortung fuir den weiteren Hilfeprozess ist an den ASD abzuge-
ben. Bei der Ermittlung des Hilfebedarfs bezieht die fallverantwortliche Fachkraft des ASD die
Kenntnisse der Jugendsozialarbeit an Schulen ein und beteiligt diese ggf. im weiteren Verlauf
der Hilfe (Hilfeplanung).
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Der ASD ist insbesondere zustandig fur
Gewahrung von Hilfen zur Erziehung
Mitwirkung in Verfahren beim Familiengericht zu Umgangsrecht und elterlicher Sorge
Vermittlung zum Umgangsrecht und Ausibung der Personensorge vor einem gerichtlichen
Verfahren
Kinderschutzfalle, d. h. bei gewichtigen Hinweisen auf eine Kindeswohlgefahrdung (Miss-
handlung, Vernachlassigung, sexuelle Gewalt), siehe § 8a SGB VII|
Inobhutnahme von Kindern
erzieherische Beratung von Familien
wirtschaftliche Beratung von Familien.

Auf die ,Verbindlichen Standards fir die Zusammenarbeit von ASD und JaS* des Jugendamtes
von 2016 sowie den ,Leitfaden zur Zusammenarbeit Schule und Allgemeiner Sozialdienst®, der
auch fir die Jugendsozialarbeit an Schulen gilt, wird verwiesen. Eine Dienstanweisung des Ju-
gendamts stellt die Gewahrleistung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII fir die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der JaS sicher.

Aulerhalb der Rufbereitschaften des Allgemeinen Sozialdienstes ist die koordinierende Kinder-
schutzstelle im Jugendamt zentrale Anlaufstelle bei Krisen, Konflikten, Missbrauch und Gewalt
oder anderen Notsituationen, von denen Kinder und Jugendliche betroffen sind.

5.3.2 Schulpsychologie

Mit Beratungslehrkraften und Schulpsychologinnen und Schulpsychologen steht den bayeri-
schen Schulen ein professionelles Unterstitzungssystem zur Verfligung. Rechtliche Grundlage
ist Art. 78 des BayEUG.

Wahrend die kommunale Schulpsychologie schulartibergreifend an Nirnberger Schulen tatig
ist, sind die staatlichen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen gleichzeitig Lehrkrafte an
ihren Stammschulen. Die Arbeitsformen der Schulpsychologie umfassen vor allem Anamnese,
Diagnostik, Begutachtung, Beratung und Betreuung von Schulerinnen und Schulern.

Alle Schulpsychologinnen und Schulpsychologen unterstiitzen Schilerinnen und Schiiler, de-
ren Eltern, Lehrkrafte und andere Bezugspersonen bei der Starkung von Lernmotivation und
Arbeitsverhalten, beim Abbau von schulischen Angsten, bei der Férderung von sozialen Kom-
petenzen und sozialer Integration, bei Schullaufbahnentscheidungen, bei Konflikten und bei
akuten Krisen.

Durch Fortbildungen, Supervision und Coaching erfahren auch Lehrkrafte Unterstitzung. In-
halte sind hier u. a. Anregungen zur Unterrichtsgestaltung, Kommunikationstraining, Verbesse-
rung des Klassenklimas, Umgang mit auffalligen Schilerinnen und Schilern, Hilfen bei schuli-
schen Belastungen und Stress.

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen férdern auch schulische Entwicklungen durch Bei-
trage beispielsweise zu Profilbildung, Teamentwicklung, Konfliktmanagement, Schulinnovation,
Unterrichts-, Personal- und Organisationsentwicklung.
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Es gibt eine enge Kooperation mit Partnern innerhalb der Schule wie Beratungs- und Verbin-
dungslehrkraften, Schulleitungen, Schulaufsicht, Mobilen sonderpadagogischen Diensten,
Elternvertretungen sowie aufRerschulischen Einrichtungen wie dem Jugendamt, Erziehungsbe-
ratungsstellen, Gesundheitsamt, Arzten, Psychotherapeuten sowie padagogischen und psy-
chologischen Instituten der Universitaten.

Die Angebote der Schulpsychologie sind im Allgemeinen kostenlos. Alle Schulpsychologinnen
und Schulpsychologen unterliegen der Schweigepflicht.

5.3.3 Innerschulische Schnittstellen im Beratungsprozess

Weitere, sehr unterschiedliche innerschulische Schnittstellen kdnnen sich im Beratungsprozess
mit einzelnen Schilerinnen und Schiilern ergeben. An erster Stelle sind hier die Beratungslehr-
krafte zu nennen, weitere Partner kdnnen z. B. Schulseelsorger, ein Kriseninterventionsteam
oder weitere, spezialisierte Beratungspersonen sein. |hre Aufgaben und die Formen der Zu-
sammenarbeit kdnnen nicht standardisiert beschrieben werden und werden im zielorientierten
Miteinander zugunsten der betroffenen Schulerinnen und Schiler organisiert.

5.3.4 Erziehungsberatungsstellen (EB)

Die Erziehungsberatungsstellen fir Eltern und Kinder sind ein freiwilliges Angebot der Jugend-
hilfe. Jugendsozialarbeit an Schulen kann Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre und deren Eltern
an diese Stellen vermitteln. Die Angebote der Erziehungsberatungsstelle sind denen der Schule
dann vorzuziehen, wenn es um sehr personliche Inhalte geht und Kinder und/oder Eltern dies
in einem anonymeren Rahmen bearbeiten wollen.

Erziehungsberatung leistet zum Beispiel
Beratung bei Konfliktsituationen in der Familie, z. B. in Trennungssituationen,
Beratung bei Erziehungsproblemen in der Familie,
gemeinsame Gesprache von Erziehungsberatung, Eltern, Kind, Lehrkraft, JaS-Fachkraft,
Schulpsychologin/Schulpsychologe zu Themen rund um Schule, Konflikte in der Schule,
Lernschwierigkeiten; eine Abstimmung ist immer dann wichtig, wenn die Eltern unabhangig
von der Schule schon in der Beratung sind.
Unterstitzung von Eltern, um mit erzieherischen Methoden wiederum die jungen Menschen
zu stitzen. Kundinnen und Kunden der Erziehungsberatungsstellen sind insbesondere
auch Eltern junger Menschen, die sich in einer Ubergangsphase zwischen Schule und Aus-
bildung befinden (z. B. in berufsvorbereitenden Mallnahmen) und diese Angebote nicht
annehmen.
Beratung Jugendlicher und junger Erwachsener bei Suizidgedanken und -angsten.

Weiterhin bieten Erziehungsberatungen z. B.
Elternkurse/Elterntraining (Basiskurs Erziehung, ,Leben mit Kindern mit ADHS®, ,pubertie-
rende Kinder”, ,Umgang mit Trennung/Scheidung in der Familie®),
Kinderkurse/Kindertraining (soziales Kompetenztraining in Kleinstgruppen),
Kurse zu Erziehungsthemen, die personell nicht mit der Schule verkntpft werden sollen,
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Vortrage/Elternabende an Schulen zu Erziehungsthemen/Elternschaft rund um Kinder; mit
und ohne Einbeziehung von Jugendsozialarbeit an Schulen méglich.

5.3.5 Spezialisierte Beratungsdienste

In Einzelfallen vermittelt die Jugendsozialarbeit an Schulen in spezialisierte Beratungsdienste
und Anlaufstellen, z. B. Jugendmigrationsdienst, Suchtberatung, Jugendschuldnerberatung, Ju-
gendschutz/Jugendmedienschutz, Dienstleistungszentrum U25 des Jobcenters Nurnberg mit
seinem Beratungsverbund, Baf6G-Amt oder Trager der Grundsicherung.

5.3.6 Polizei

Polizei, Schule und Allgemeiner Sozialdienst/Jugendhilfe arbeiten mit unterschiedlichen Prinzi-
pien und Methoden mit betroffenen Kindern und Jugendlichen und/oder deren Erziehungsbe-
rechtigten. Die institutionelle Zusammenarbeit wurde nach Laufzeitende des 1998 begonnenen
Modellprojekts ,Polizei — Jugendhilfe — Schule (PJS)“ in Regelstrukturen Uberflhrt und stetig
intensiviert. Schulverbindungsbeamtinnen und -beamte der Polizei koordinieren notwendige
MaRnahmen mit den Schulen und halten vereinzelt in problematischen Klassen Vortrage tber
besondere Sicherheitsthemen z. B. Uber das Waffenrecht oder Gewalt an Schulen. Auf Wunsch
der Verantwortlichen in den Schulen werden sie punktuell zu Interventionsgesprachen mit
Schilerinnen und Schilern, Eltern und den Schulleitungen hinzugezogen. Sie sind auch die
Schnittstelle der Schule zur polizeilichen Rauschgiftbekdmpfung, zu den Jugendsachbearbei-
terinnen und -sachbearbeitern, der Stelle fur jugendliche Intensivtaterinnen und -tater, der Graf-
fiti-Sachbearbeitung und zum Verfahren bezuglich des Schulabsentismus.

5.3.7 Berufsberatung und -orientierung (auf3er fir Grundschulen)

Berufsberatung ist Aufgabe der Agentur fir Arbeit. Auch das Jobcenter bietet Beratung und
Maflnahmen der Berufsorientierung an. Solche MaRnahmen werden von unterschiedlichen Tra-
gern durchgefthrt. Die Jugendsozialarbeit an Schulen kann im Rahmen ihrer Beratungstatigkeit
in Angebote der Berufsorientierung und der Jugendberufshilfen vermitteln. Dies erfolgt im Kon-
text Ubergangsmanagement fiir Schulklassen oder Schiilergruppen in Zusammenarbeit mit der
Schule sowie im Einzelfall. Eine Schnittstelle an der Einsatzschule kann die durch die Ar-
beitsagentur geférderte Berufseinstiegsbegleitung sein, mit der sich Jugendsozialarbeit an der
Einzelschule nach Mdéglichkeit abstimmt.

5.3.8 Padagogik der Kindertageseinrichtungen (z.B. Kindergarten, Hort)
(Schwerpunkt Grundschule sowie Grundschulstufen an sonderpadagogischen Forderzentren)

Jugendsozialarbeit an Schulen stimmt Beratungs- und Unterstitzungsangebote (bei Zustim-
mung der Eltern) mit den Lehrkraften und den Fachkraften der Padagogik in Kindertagesein-
richtungen ab. Das ganztagige und ganzjahrige Bildungs- und Betreuungsangebot durch die
Kindertageseinrichtung ermoglicht erganzende Férderung am Nachmittag und wahrend der Fe-
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rien, zum Beispiel durch spezifische Kompetenzférderung etwa im Sprachbereich. Bei den Son-
derpadagogischen Forderzentren stellen die Horte zur individuellen Lernférderung eine wichtige
Schnittstelle dar.

Uber den Einzelfall hinaus kooperieren Kindertageseinrichtung, Schule und Jugendsozialarbeit
an Schulen zum Beispiel bei Angeboten fir Familien (Bildungsangebote, Freizeitveranstaltun-
gen, Information, Treffmdglichkeiten, Angebote im Stadtteil) und bei der Gestaltung des Le-
bensraums Schule. Abgestimmtes Handeln ist auch bei der Begleitung von Ubergéangen sinn-
voll, insbesondere von Kindergarten in die Grundschule und von der Grundschule in die Mittel-
schule.
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6. Qualitatssicherung und -entwicklung

Fester Bestandteil der Qualitatsentwicklung und Qualitatssicherung von Jugendsozialarbeit an
Schulen sind der fachliche Austausch innerhalb des Arbeitsfeldes, die kollegiale Beratung sowie
die fachliche Beratung und Steuerung durch Vorgesetzte. Das fachliche Wissen wird durch
Fortbildungen und Teilnahme an Fachtagungen abgesichert und weiterentwickelt. Dies ge-
schieht im Rahmen der zur Verfligung stehenden Ressourcen, z. B. durch die Teilnahme an
Basis- und Aufbaufortbildungen des Landesjugendamts im Férderprogramm ,Jugendsozialar-
beit an Schulen®, an schulinternen Fortbildungen, Fortbildungen der Fortbildungsstelle fir sozi-
ale Berufe im Sozialreferat (PEF:SB), Fortbildungen des Jugendamts, des Instituts fir Padago-
gik und Schulpsychologie (IPSN) der Stadt Nirnberg oder/und externer Anbieter. Die Teil-
nahme an Fortbildungsangeboten des Landesjugendamts soll in Absprache mit dem Freistaat
Bayern auch fir nicht geférderte JaS-Stellen ermdglicht werden. Bei der individuellen Fortbil-
dungsplanung setzt jede JaS-Fachkraft in Absprache mit ihrer/ihrem Vorgesetzten die Priorita-
ten entsprechend dem persdnlichen Qualifizierungsbedarf und dem Aufgabenprofil an der Ein-
satzschule. Angebote der Supervision erganzen bei Bedarf das Fortbildungsangebot.

Neue Fachkréfte in der Jugendsozialarbeit an Schulen werden intensiv in die Grundlagen und
Strukturen der Systeme Jugendhilfe und Schule und in die Zusammenarbeit zwischen beiden
eingearbeitet. Grundsatzlich gelten die Richtlinien fur die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern bei der Stadt Nurnberg, die zum Beispiel einen individuellen Einarbeitungsplan
vorsehen. Nach den Vorgaben der aktuellen JaS-Férderrichtlinie beinhaltet die Einarbeitung
einer JaS-Fachkraft auch eine verpflichtende 15-tdgige Hospitation in verschiedenen Arbeits-
feldern des Jugendamts.

Die Jugendsozialarbeiterin/der Jugendsozialarbeiter erstellt jahrlich einen detaillierten und stan-
dardisierten Tatigkeitsbericht sowie eine Reflexion. Die Reflexion nimmt auf die Inhalte der zwi-
schen Schule und Jugendamt getroffenen Praxisvereinbarung bzw. der standortbezogenen
Konzeption Bezug und dient der abteilungsinternen Qualitatssicherung. Reflexionen und Tatig-
keitsberichte werden nicht einzeln veréffentlicht. Die Einzelberichte ermdglichen dem Jugend-
amt die Uberpriifung der Basiskonzepte und machen Notwendigkeiten der Weiterentwicklung
sichtbar. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Jugendamt zur fachlichen Steuerung
und als Grundlage fur weitere Berichtsanlasse, etwa bei externer Teilfinanzierung gegenuber
den Zuschussgebern und — in aggregierter und anonymisierter Form — gegeniber den zustan-
digen Ausschissen des Nirnberger Stadtrates.

Zentrales Evaluationsinstrument der Jugendsozialarbeit an Schulen ist das seit 2012 bayern-
weit eingeflhrte standardisierte Dokumentations- und Berichtsverfahren des StMAS. Dies ist
auch in Nurnberg verbindlich. Alle Fachkrafte der Abteilung dokumentieren damit, unabhangig
vom Forderstatus, ihre Arbeit einheitlich. Seit 2024 erfolgt die Dokumentation fir alle JaS-Fach-
krafte in NUrnberg in einem digitalen Dokumentationssystem auf Basis des vom StMAS entwi-
ckelten Dokumentationsstandards.
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Il. Schulartspezifische Basiskonzepte

1. Jugendsozialarbeit an Grundschulen in Nirnberg 37
2. Jugendsozialarbeit an Mittelschulen in NUrnberg 43
3. Jugendsozialarbeit an Férderschulen in Nirnberg 50
4. Jugendsozialarbeit an Realschulen in Nirnberg 59
5. Jugendsozialarbeit an beruflichen Schulen in Nirnberg 65

Die folgenden schulartbezogenen Basiskonzepte sind Fortschreibungen aus den Jahren 2015
und 2020. Die aktualisierten Fachdaten in den Basiskonzepten beziehen sich grundsatzlich auf
das Berichtsjahr 2024. Die Basiskonzepte enthalten Aussagen zu den Rahmenbedingungen
des Einsatzortes, den dortigen Zielgruppen und Zielsetzungen sowie den Leistungen der JaS
an den jeweiligen Schularten’.

Die fur JaS als Leistung der Jugendhilfe in der Institution Schule allgemeingtiltigen Zielvorgaben
basieren auf einer engen und partnerschaftlichen Kooperation mit den vor Ort Beteiligten. ,Die
Zusammenarbeit beschrankt sich (...) nicht auf die Bewaltigung schwieriger Einzelfalle, sondern
verfolgt das Ziel gemeinsamen praventiven Handelns. Individuelle Entwicklungsférderung, so-
ziale Integration, Forderung von Lernbereitschaft und Leistungsfahigkeit sowie die Verarbeitung
von belastenden Lebenseindriicken fordern Eltern, Schule und Jugendhilfe gemeinsam.“'® Fir
die Jugendsozialarbeit an allen Schularten folgt daraus als zentrale Zielformulierung,

.Jjunge Menschen mit sozialen und erzieherischen Problemen, die zum Ausgleich von sozialen
Benachteiligungen oder zur Uberwindung individueller Beeintrachtigungen in erhéhtem MaRe
auf Unterstiitzung angewiesen sind zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfahigen
Personlichkeit zu foérdern und deren soziale Integration und dadurch Chancengerechtigkeit zu
ermoglichen*™®

7 In der Richtlinie zur Férderung der Jugendsozialarbeit an Schulen vom 26.09.2024 wurden erstmalig die Gymnasien in die Lan-
desfoérderung aufgenommen. Da JaS bisher nur am Sigena-Gymnasium eingerichtet wurde kann bisher noch nicht auf schul-
Ubergreifende Erfahrungen an Gymnasien zuriickgegriffen werden. Die Arbeit am Sigena-Gymnasium lehnt sich deshalb wei-
terhin in wesentlichen Teilen der Ausgestaltung des JaS-Angebots am Basiskonzept der Realschulen an. Die Stelle am Sigena-
Gymnasium wurde im Zusammenhang mit der Einrichtung der Ganztagsschule geschaffen (Beschluss des Schulausschusses
vom 19.05.2006) und wird aus kommunalen Mitteln finanziert.

8 Gemeinsam geht’s besser; Ratgeber der Bayerischen Staatsministerien fiir Unterricht und Kultus sowie fiir Arbeit und Sozial-

ordnung, Familie und Frauen; Miinchen 2000, aus: Rahmenkonzeption JasS fiir Nirnberg, 2014, Pkt. 1.1.

' Richtlinie zur Férderung der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS-Richtlinie — JaS-RL); Bayerischen Staatsministeriums fir

Familie, Arbeit und Soziales; Miinchen, 26.09.2024, Pkt. 1.2.

36



Diesen jungen Menschen soll gemaR § 13 SGB VIII im Rahmen der Jugendhilfe sozialpadago-
gische Einzelfallhilfe, unter Einbeziehung ihres sozialen Umfelds, angeboten werden um sie
beim Aufbau von Strategien zur Bewaltigung von Alltag, Schule, Ausbildung und Beruf zu un-
terstitzen.

Schulartorientiert werden auf dieser Grundlage als Schwerpunkt individuelle, ,einzelfallbezo-
gene Hilfen* und auRerdem ,strukturelle Leistungen‘ beschrieben, letztere insbesondere diffe-
renziert nach Kooperations- und Vernetzungsangeboten, gruppenpadagogischen oder projekt-
bezogenen Angeboten sowie Beitrdgen zum schulischen Leben. Durch ein bayernweit standar-
disiertes Evaluationsverfahren werden diese Leistungen jahrlich dokumentiert und Uberpruft.

In erste Uberarbeitungsvorschlage der seit 2009 bestehenden schulartbezogenen Basiskon-
zepte durch das Jugendamt flossen zunachst die fachlichen Erfahrungen der damals rund 80
Nurnberger JaS-Fachkrafte und ebenso deren jahrlich aufbereitete Dokumentationsdaten ihrer
Arbeit ein. 2014, 2019/2020 und 2025 fanden schulartspezifische Workshops mit Vertreterinnen
und Vertretern aus dem Schulbereich und der Jugendhilfe zur Reflexion der Praxistauglichkeit
der Basiskonzepte und der Identifikation notwendiger Weiterentwicklungs- und Aktualisierungs-
bedarfe statt. Die Ergebnisse, Hinweise und Vorschlage aus den Workshops wurden durch das
Jugendamt dokumentiert, bewertet, redaktionell aufbereitet und in die fortzuschreibenden Ba-
siskonzepte eingearbeitet. Nach Abstimmung mit dem Referat fir Jugend, Familie und Soziales
sowie dem Referat fur Schule und Sport werden diese dem gemeinsamen Jugendhilfe- und
Schulausschuss zum Beschluss vorgelegt. Die Basiskonzeptionen sind als Ergdnzung der Rah-
menkonzeption hinsichtlich schulartspezifischer Besonderheiten zu verstehen und bilden ge-
meinsam mit der Rahmenkonzeption die konzeptionelle Grundlage fir die Jugendsozialarbeit
an Schulen in NUrnberg.
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1. Jugendsozialarbeit an Grundschulen in Niirnberg

1.1 Einsatzort

Die offentliche Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist ein gemeinsamer Ort
des Lebens und Lernens flr alle ca. Sechs- bis Zehnjahrigen, sofern diese nicht die Grund-
schulstufe eines sonderpadagogischen Forderzentrums oder eine private Grundschule besu-
chen.

Die Grundschule stellt sich deshalb hinsichtlich der Schilerinnen und Schiiler sehr vielfaltig dar.
Bestmogliche Bedingungen und Lernatmosphare fir die Schilerinnen und Schiler dort sind
nicht nur mitentscheidend fir den schulischen Erfolg, sondern ebenso fir die positive Entwick-
lung der einzelnen Kinder und pragend fir die weitere Schullaufbahn. Die Grundschule hat den
Bildungs- und Erziehungsauftrag, ,Schilerinnen und Schiler bei der Entwicklung ihrer Persén-
lichkeit zu unterstutzen. In einer Atmosphare des Vertrauens und der Anerkennung sollen die
Kinder Selbstwertgefihl und Eigenverantwortung aufbauen. Daruber hinaus sollen die Kinder
Rucksichtnahme, Verantwortungsbereitschaft oder Konfliktfahigkeit und grundlegende Werte
erwerben. Schulisches Lernen knupft dabei an die Erfahrungs- und Erlebniswelt der Schulerin-
nen und Schiler an. Durch gezielte Auswahl der Unterrichtsmethoden soll zudem die Eigenak-
tivitdt und Selbststandigkeit der Kinder gefordert werden.“?° Die Grundschule ist ein Ort des
gemeinsamen Lernens und Lebens flr alle Kinder. Die Kinder erlernen dort auch soziale Ver-
haltensweisen, erwerben musische und praktische Fahigkeiten, entwickeln ihre Interessen wei-
ter und bauen Werthaltungen auf.?!

Schdlerinnen und Schiler mit geringen oder keinen Kenntnissen in der deutschen Sprache be-
suchen in Nurnberger Grundschulen sog. Deutschklassen, mit dem Ziel eines raschen Sprach-
erwerbs als Grundlage fiir eine erfolgreiche Integration in Schule und Gesellschaft. Als weitere
FordermalRnahmen fur Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache werden Vorkurse im letzten
Kindergartenjahr, Deutschférderkurse in den Jahrgangsstufen 1 und 2 sowie Fdrderunterricht
in der deutschen Sprache in kleinen Gruppen angeboten. Ferner werden eine Reihe von Inklu-
sionsprojekten durchgefuhrt, wie zum Beispiel Einzelinklusionen fur Schilerinnen und Schuler
mit sonderpadagogischem Férderbedarf, Partnerklassen von Férderzentren, die an derzeit drei
Grundschulen mit Klassen ihrer Altersstufe zusammenarbeiten und Kooperationsklassen an
funf Grundschulen, in denen je Klasse zwischen drei und fiinf Kinder mit sonderpadagogischem
Forderbedarf integriert beschult werden. An einigen Grundschulen sind sog. jahrgangskombi-
nierte Klassen gebildet, in denen die Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 oder 3 und 4 gemein-
sam eine Klasse besuchen. Als Kooperationsprojekt der Bayerischen Staatsministerien fir Un-
terricht und Kultus, fir Familie, Arbeit und Soziales sowie der Stadt Nurnberg ist seit dem Schul-
jahr 2016/17 far Grundschulkinder die Ganztagsgrundschule St. Leonhard mit einem Konzept
der integrierten Ganztagsbildung in Betrieb. Neben einer gebundenen staatlichen Ganztags-
schule erhalten die Schilerinnen und Schiler der Ganztagsklassen dort ein in den Schulalltag
integriertes Hortangebot. Schule, Jugendhilfe und andere Kooperationspartner arbeiten dabei
eng zusammen.

2 ygl. Bayerisches Staatsministerium fir Unterricht und Kultus: Grundschule - Padagogisches Profil, Miinchen 2025
(https://www.km.bayern.de/lernen/schularten/grundschule/paedagogisches-profil)

21 Zentrum Bayern Familie und Soziales - Bayerisches Landesjugendamt: Handbuch zur Jugendsozialarbeit an Schulen in Bay-
ern, Miinchen, 2023, S. 35
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Das Aufgabenspektrum der Grundschule beinhaltet inzwischen vielfaltige Kooperationsmog-
lichkeiten mit Fachkréaften der Jugendhilfe innerhalb der Schule. Das Prinzip der Offnung von
Schule und Unterricht und die Kooperation mit Bildungspartnern erweitert das Grundschulan-
gebot im Unterricht, im Ganztagsbetrieb und im Schulleben. Die Grundschule ist aufgrund der
vielfaltigen Herausforderungen auf ein breites Netzwerk und eine enge, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit dem Jugendhilfe-System angewiesen. JaS als vom Freistaat anteilig geférderte
Leistung der Jugendhilfe wird seit 2012 an Nurnberger Grundschulen angeboten. Die sozialpa-
dagogischen Fachkrafte sind organisatorisch in der Abteilung Jugendsozialarbeit an Schulen
des Jugendamts verortet.

1.2  Zielgruppen und Zielsetzung

Die Grundschule ist der erste gemeinsame schulische Bildungsort, an dem Kinder mit sehr un-
terschiedlichen Biografien und Bildungshintergriinden gemeinsam unterrichtet werden. ,Die Zu-
sammensetzung der Schilerschaft spiegelt die Vielfalt der Bevélkerung im Einzugsgebiet wie-
der. Jede Grundschule geht von den Mdglichkeiten und Bedurfnissen am jeweiligen Standort
aus und bezieht das unmittelbare Lebensumfeld der Kinder in den Unterricht und das Schulle-
ben ein.“?2

Immer mehr Eltern nehmen ihr Recht wahr, auch Kinder mit erhéhtem Foérderbedarf in den Re-
gelschulen unterrichten zu lassen. Fir die Grundschule beschreibt der LehrplanPLUS diesbe-
zuglich: ,Inklusion als gesellschafts-, sozial- und bildungspolitische Leitidee lehnt Segregation
anhand bestimmter Merkmale ab. Sie zielt auf eine Lebenswelt ohne Ausgrenzung und begreift
Diversitat bzw. Heterogenitat als Normalfall, Bereicherung und Bildungschance.*

Fur die Jugendsozialarbeit an Grundschulen haben insbesondere die Arbeitsprinzipien Lebens-
weltorientierung, Ganzheitlichkeit und Férderung sowie der offene Zugang zu den Leistungen
der JaS-Fachkréfte Prioritat. Die sozialpadagogischen Angebote stehen grundsatzlich zunachst
allen Kindern am Schulstandort offen, die Kontakt oder direkte Hilfe bei den JaS-Fachkréaften
suchen oder deren sozialpadagogische Angebote annehmen. Gemal ihres gesetzlichen Auf-
trags nach § 13 SGB VIl widmet sich die JaS dann schwerpunktmafig der Beratung, Forde-
rung, Unterstitzung und Integration der sozial benachteiligten und individuell beeintrachtigten
Kinder an der Grundschule. Dies beinhaltet ebenso, Eltern dieser Kinder bei erzieherischen
Problemen zu unterstiitzen und damit zu einer Stabilisierung der Kinder sowie der Familie bei-
zutragen.

Analog gilt dies fir die Arbeit an der Grundschule mit geflichteten und zugewanderten Kindern
aus dem Ausland. Nach den Erfahrungen der sozialpadagogischen Fachkrafte an Grundschu-
len ist JaS fir die Kinder, welche die Schule als Neuzugewanderte besuchen, sowie fir deren
Familien oft eine Erst-Anlaufstelle am Schulstandort bei einem Unterstitzungsbedarf. JaS leis-
tet fur diese Zielgruppe neben der individuellen Beratung in verstarktem MalRe auch Vermitt-
lungs- und Vernetzungstatigkeiten zu anderen Institutionen. Fir ihre Adressaten verfolgt die
Jugendsozialarbeit an Grundschulen die Ziele,

2 Bayerisches Staatsministerium fir Unterricht und Kultus: LehrplanPLUS Grundschule, Miinchen 2014,
(https://www.lehrplanplus.bayern.de)

39



e Kinder in ihrer individuellen, sozialen und schulischen Entwicklung zu férdern,

e zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen und zur Uberwindung individueller Be-
eintrachtigungen sowie zur Verbesserung von sozialer Integration und Chancengerech-
tigkeit beizutragen,

o die Eltern und Familien bei ihrem Erziehungsauftrag mdglichst frihzeitig zu unterstit-
zen,

e in Kooperation mit den Erziehungsberechtigten, dem Allgemeinen Sozialdienst (ASD),
Lehrkraften und weiteren padagogischen Fachkraften den Kinderschutz zu gewahrleis-
ten,

e zu einer bestmoglichen Vernetzung der externen Unterstiitzungsangebote beizutragen,
geeignete HilfemalRnahmen zu kennen und diese zeitnah und passgenau einzubezie-
hen,

¢ zu Aufbau und Pflege verbindlicher, systematischer und kontinuierlicher Kooperations-
strukturen zwischen Schule und JaS beizutragen.

1.3 Leistungen der Jugendsozialarbeit an Grundschulen

Die folgenden Aufgabenbereiche sind zentrale Leistungen der JaS, die in Zusammenarbeit mit
der jeweiligen Einsatzschule in jahrlichen Praxisvereinbarungen bzw. standortbezogenen Kon-
zeptionen unter Berticksichtigung des Bedarfs der Zielgruppen und der vorhandenen Rahmen-
bedingungen konkretisiert werden. Sie gliedern sich in individuelle und strukturelle Leistungen.

Individuelle Leistungen: Einzelfallbezogene Hilfen

Beratung und Unterstitzung von einzelnen Kindern: Einzel- und Gruppengesprache mit den
Schilerinnen und Schilern sowie Gruppenangebote unter Einsatz altersadaquater Methoden;
Unterstitzung und Begleitung der Kinder bei individuellen Belastungen wie z.B. mangelnder
Integration, familiaren Problemen oder Schulverweigerung; Unterstitzung der Teilhabe von Kin-
dern mit Beeintrachtigungen.

Sozialpadagogische einzelfallbezogene Angebote bendtigen grundsatzlich Einfihlungsvermo-
gen und Geduld. Die Arbeit mit Grundschulkindern erfordert dabei spezifische Formen vertrau-
ensvoller Beziehungsarbeit und nutzt hierfir auch in gréRerem Umfang flankierende MalRnah-
men zur Beratungssteuerung, wie z.B. das ,offene Buro“ in Pausen fur den Kontaktaufbau, die
Moderationen von Gruppengesprachen oder die Durchfliihrung von sozialen Kompetenztrai-
nings in Gruppen und Klassen. Der Einstieg Uber diese Kommunikationsebenen fluhrt haufig
erst zu Themenstellungen, denen Krisensituationen oder dauerhafte Probleme zugrunde liegen,
neben dem selbstandigen Aufsuchen der sozialpadagogischen Fachkraft durch die Kinder. In
diesem Zusammenhang dienen auch die Burordume der sozialpadagogischen Fachkrafte an
Grundschulen nur mittelbar einem reinen Beratungszweck. Sie missen in Einrichtung und Aus-
stattung kindgerecht einladend sein und ebenso Schutz vermitteln. Ein erfolgreicher Zugang zu
Kindern entsteht beispielsweise auch durch das Anbieten eines Rlckzugsbereichs fur Schile-
rinnen und Schiler oder das Einsetzen von Spielen in diesen Raumlichkeiten.
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Die Dokumentation und Evaluation der Nirnberger JaS (Datenmaterial bezogen auf das Jahr
2024) beschreibt fur die Arbeit an Grundschulen einen durchschnittlichen Anteil der einzelfall-
bezogenen Leistungen von rund 69% an der jahrlichen Gesamtarbeitszeit einer JaS-Fachkraft.
Erstkontakte mit der JaS an Grundschulen entstehen dabei zunachst insbesondere im Kontext
von Konflikten mit Mitschulern, Schulschwierigkeiten, familidren Problemen, Problemen in der
Persdnlichkeitsentwicklung sowie Problemen im Aufbau und Halten sozialer Beziehungen.
Rund 40% aller Einzelfallhilfen beinhalten dabei sog. ,schwierige Beratungsthemen® mit einem
hoéheren Unterstitzungsbedarf. Hierunter fallen insbesondere auch Erfahrungen mit Gewaltan-
wendungen und psychische Belastungen.

Pro Einzelfall an der Grundschule arbeiteten die JaS-Fachkrafte im Jahr 2024 dabei durch-
schnittlich mit 1,39 Kooperationspartnern zusammen und vermittelten ggf. auch an diese weiter.

Beratung von Eltern und Arbeit mit Familien: ,Intensive Elternarbeit zur Starkung der elterlichen
Kompetenz, zum Aufbau und zur Festigung der Erziehungspartnerschaft von Schule und El-
ternhaus sowie Forderung der Kontakte von Eltern untereinander (...); Einbeziehung von Eltern
mit ihren jeweiligen Migrationshintergrinden unter Einsatz entsprechender interkultureller Me-
thoden“.%

Der Zugang zu den Eltern ist im Grundschulbereich meist leichter herzustellen als bei alteren
Schilerinnen und Schilern im weiterfuhrenden Schulbereich. Das Einbeziehen von Erzie-
hungsberechtigten hat altersbedingt noch einen héheren Stellenwert. Um Probleme der Kinder
rechtzeitig und kontinuierlich bearbeiten zu kénnen, ist ein moglichst frihzeitiger Kontakt zu
deren Familien haufig erforderlich. Begleitende Ma3nahmen mit Eltern nehmen deshalb mehr
Raum ein als in der Arbeit mit dlteren Schilerinnen und Schilern. Die Berichte der JaS-Fach-
krafte benennen hierzu eine Reihe von Aktivitaten, wie Elterncafés, Unternehmungen und Ver-
anstaltungen, die Familien unmittelbar einbeziehen. Zunehmend werden auch weitere Themen,
beispielsweise im Kontext der Arbeit mit Eltern von zugewanderten Kindern oder von Kindern
mit besonderem Foérderbedarf Gegenstand der Beratungsleistung durch JaS-Fachkréafte.

Kooperation mit externen Beratungsdiensten bei einzelfallbezogenen Leistungen, z.B. bei ge-
meinsamen Fallbesprechungen, Elterngesprachen, Beteiligungen im Hilfeplanverfahren und im
Rahmen der Koordination weitergehender Angebote innerhalb und auf3erhalb der Schule.

Bei einem weitergehenden Hilfebedarf ist insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Allgemei-
nen Sozialdienst (ASD) von Bedeutung; gemeinsame Fallbesprechungen unter Voraussetzung
des Einverstandnisses der Eltern oder anonymisierte Absprachen sind hierbei tUbliche Praxis.
Im Jahr 2024 bestand in rund 23% der Einzelfallhilfen eine Zusammenarbeit mit dem ASD. Die
Jugendsozialarbeit an Grundschulen wirkt dabei auch bei der Wahrnehmung und der Sicher-
stellung des Schutzauftrags gemaf § 8a SGB VIII mit. Die sozialpadagogischen Fachkrafte vor
Ort sind in diesem Fall ein zentraler Netzwerkpartner. Sie missen, wenn Gefahrdungen des
Kindeswohls bekannt oder vermutet werden, in Kooperation mit den zustandigen Diensten des
Jugendamts die notwendigen MaRnahmen zum Schutz der Kinder einleiten. Das standardi-
sierte Vorgehen dazu regelt eine Dienstanweisung des Jugendamts.?*

2 Lerch-Wolfrum, Gabriela / Renges, Annemarie: Jugendsozialarbeit an Schulen — JaS 1000, Handbuch fiir die Praxis in Bayern,
Bayerisches Staatsministerium fiir Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Minchen 2014, S.107

2 Jugendamt Nirnberg: Dienstanweisung zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII fiir die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der JaS, Nurnberg 2014

41



Einzelfallbezogene Abstimmung/Absprache in der Schule — mit Lehrkraften und Schulleitung
sowie padagogischen Diensten an der Schule (Schulpsychologen, Mobiler Sonderpadagogi-
scher Dienst etc.).

Die Beratung von Schulerinnen und Schulern findet in der Grundschule, haufiger als in anderen
Schularten, Uber die Kontaktvermittlung durch Lehrkrafte statt. Auch Schulleitungen, Schulpsy-
chologen und andere padagogische Fachdienste kénnen involviert sein. Unter Wahrung der
jeweiligen Datenschutzbestimmungen und mit entsprechendem Einverstandnis der Erzie-
hungsberechtigten sind deshalb auch zeitintensivere Kooperationsformen mit schulischen
Fachkraften die Regel, z.B. soziale Trainingsangebote in Gruppen und Klassen, Gewaltpraven-
tionsprojekte oder Kriseninterventionsrunden.

Strukturelle Leistungen

Einzelfallunabhangige Kooperation und Vernetzung: Wichtiger Bestandteil der Jugendsozialar-
beit an Grundschulen ist die einzelfallunabhangige Vernetzungs- und Koordinierungsarbeit mit
unterschiedlichen Kooperationspartnern, um flir Kinder und deren Familien geeignete weiter-
fuhrende Hilfen anzubieten. Die JaS-Fachkrafte wirken dabei an Arbeitskreisen oder Koopera-
tionstreffen mit. Die Netzwerkstrukturen sind transparent und Gberschaubar. JaS kennt die re-
levanten Angebote der Jugendhilfe und koordiniert diese ggf. mit der Schule. Die Vernetzungs-
und Koordinierungsarbeit findet insbesondere statt:

mit Kindergarten (insbesondere beim Begleiten des Ubergangs in die Schule) und Horten,
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit oder der sozialen Gruppenarbeit,

beim regelmafRigen Austausch zur Abstimmung und Information mit der Schulleitung,

mit innerschulischen Personen und Gruppen, insbesondere Lehrkraften, aber auch pada-
gogischen Diensten oder der Mittags- bzw. Ganztagsbetreuung,

mit der Beratungsstelle Inklusion beim Staatlichen Schulamt,

in Lehrerkonferenzen, innerschulischen Fortbildungen, Workshops und anderen schuli-
schen Gremien,

mit Eltern und Familien, z.B. bei Elternabenden, Informationsveranstaltungen oder im Rah-
men von Elternbeiratstreffen,

mit schulexternen Akteuren und im Gemeinwesen, z.B. mit Stadtteilkoordinatoren, der ,Fa-
milienfreundlichen Schule’ oder in stadtteilbezogenen Arbeitskreisen.

Gruppenpadagogische Angebote: Gruppenarbeit als sozialpadagogisches Angebot fir Grund-
schulkinder ist grundsatzlich praventiv ausgerichtet und dient beispielsweise der Férderung von
Sprach- und Kommunikationskompetenz, von sozialer und interkultureller Kompetenz, der Me-
dienkompetenz, der Demokratieerziehung sowie der Gesundheitserziehung. Die gruppenpada-
gogischen Aktivitdten kdnnen dabei, je nach thematischer Ausrichtung, sowohl wahrend der
Unterrichtszeit als auch nach dem Unterricht stattfinden. Bei freiwilliger Wahl nach der Unter-
richtszeit sind die Angebote in der Regel fur einen festgelegten Zeitraum verbindlich und setzen
das Einverstandnis der Eltern voraus. Die Schulleitung wird Uber Angebote informiert.
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Auch im Rahmen von Klassenfahrten oder wahrend Projekttagen kénnen Gruppenangebote
der JaS durchgeflihrt werden. AuRerdem kdnnen entsprechende Jugendhilfe-Angebote auler-
schulischer Trager durch die JaS-Fachkraft an der Grundschule (mit-)koordiniert werden.

Ferienangebote: Ferienaktivitdten mit Grundschulkindern sind integrierter Bestandteil des sozi-
alpadagogischen Angebots an dieser Schulart, sofern mindestens eine JaS-Vollzeitkraft an der
Einsatzschule arbeitet. Ferienangebote umfassen dabei neben der bedarfsgerechten Fortflih-
rung des Beratungsangebots vor Ort an der Schule auch freizeitpadagogische Angebote, Bil-
dungs- und Qualifizierungsangebote sowie Ausflige und Fahrten. Teilzeitkrafte (die an Grund-
schulen die Mehrheit bilden) sollen, so weit méglich, ebenso Ferienangebote durchfihren. Auf-
grund eines im Verhaltnis meist hdheren Mehrstundenaufbaus wahrend der Unterrichtsmonate
haben sie in den Ferien hierfiir jedoch oft weniger zeitliche Ressourcen.

Ferienangebote kdnnen von JaS-Fachkraften, je nach Ausgestaltung, selbstandig oder zusam-
men mit JaS-Kolleginnen und Kollegen von anderen Einsatzorten durchgefuhrt werden. JaS
kann dariber hinaus insbesondere Kindertageseinrichtungen (Horte) oder Einrichtungen der
Kinder- und Jugendarbeit als Kooperationspartner einbeziehen. Das Spektrum der Aktivitaten
in den Ferien reicht von der Fortflihrung des Beratungs- und Unterstiitzungsangebots, Kurzzeit-
angebote vor Ort bzw. im Umfeld der Schule tGber Unternehmungen oder Projekte innerhalb der
Stadt bis hin zu mehrtagigen Fahrten, z.B. mit anderen JaS-Fachkréften.

Offene_Angebote und Beitrage zum schulischen Leben: Im Rahmen der Mitgestaltung der
Schule als Lebensraum fur die Grundschulkinder, auch aufRerhalb unterrichtsbezogenen Ler-
nens, kénnen JaS-Fachkrafte in Abstimmung mit der Schulleitung Gruppen-, Treff- und Freizei-
taktivitdten durchflihren, beispielsweise in den Bereichen Spiel- und Kreativangebote, Musik
oder Sport. Auch Angebote der Elternbildung — z.B. thematische Elternabende, Elterncafés oder
offene Gesprachskreise — flielien hier ein. Diese offenen Angebote in der Schule kénnen nur
dann durchgefiihrt werden, wenn entsprechende Zeitressourcen bei den JaS-Fachkraften vor-
handen sind.

Ganztagige Bildung, Betreuung und Erziehung: Die Entwicklung der Grundschulen hin zu ganz-
tagigen Lern- und Aufenthaltsorten beeinflusst auch die sozialpadagogische Arbeit der JaS-
Fachkrafte an den Grundschulen. Die langere Verweildauer der Kinder an der Schule fihrt zu
intensiveren oder anders strukturierten Interaktionen sowohl bei der Einzelfallarbeit, als auch
bei Projektangeboten oder Gruppenaktivitaten. Eigene oder kooperative Angebote flr Kinder
und Gruppen im Ganztagsbetrieb der Schule sind in Abstimmung mit der Schulleitung maglich.

Im Kontext des bedarfsgerechten Ausbaus ganztagiger und ganzjahriger Schulkinderbetreuung
kénnen im Einklang mit der JaS-Fdérderrichtlinie zwischen JaS und der jeweiligen Schule im
Rahmen der jahrlichen Praxisvereinbarung bzw. des standortbezogenen Konzepts notwendige
Festlegungen zur Zusammenarbeit getroffen werden. Dies betrifft z.B. die Zusammenarbeit im
Bereich der Ganztagsgrundschule, die Zusammenarbeit mit Hort und Mittagsbetreuung, neue
Arbeitsformen wie z.B. Hortkooperationsklassen und besondere Modelle im Zusammenhang
mit dem Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschule.

43



2, Jugendsozialarbeit an Mittelschulen in Niirnberg

2.1 Einsatzort

Die Mittelschule ist in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 (plus M10) die Pflichtschule fir alle Schile-
rinnen und Schiler, die nach der Grundschule keine andere weiterfihrende Schule (Real-
schule, Gymnasium oder Wirtschaftsschule) besuchen. In Bayern hat diese Schulart im Ver-
gleich zu anderen Bundeslandern einen relativ hohen Anteil, mit ca. 1/3 der Schilerschaft die-
ser Altersstufe. In Nurnberg gibt es 23 staatliche und zwei private Mittelschulen. Mehrere Mit-
telschulen sind jeweils in einem Mittelschulverbund zusammengeschlossen, dessen Schul-
standorte eng miteinander kooperieren. In jedem Mittelschulverbund gibt es mindestens eine
Schule mit einem (offenen oder gebundenen) Ganztagsangebot und mindestens eine Schule
mit dem Angebot der Mittlere-Reife-Klassen.

Die Mittelschule hat das Ziel des erfolgreichen Mittelschulabschlusses am Ende der 9. Jahr-
gangsstufe. Zu diesem Zeitpunkt besteht auch die Mdglichkeit, Gber eine besondere Leistungs-
feststellung den ,qualifizierenden Abschluss der Mittelschule® zu erwerben. Fur die Agentur fir
Arbeit und viele Ausbildungsbetriebe ist dieser Abschluss gleichbedeutend mit dem Erreichen
der grundsatzlichen Ausbildungsreife. Nicht nur deshalb ist die Mittelschule eine berufsorientie-
rende Schule. Fur junge Menschen, die den qualifizierenden Abschluss oder gar den erfolgrei-
chen Mittelschulabschluss nicht erlangen, entstehen dadurch meist erhebliche Probleme im
Ubergang Schule-Beruf.

Die Arbeit in der Mittelschule ist gepragt von den fachlichen und arbeitspraktischen Inhalten und
ebenso von aulerschulischen und betrieblichen MaRnahmen. Das Angebot der Mittelschulen
umfasst neben den Regelklassen

¢ den Mittlere-Reife-Zug (M-Zug) flr Schilerinnen und Schiiler in den Jahrgangsstufen 7
bis 10 mit entsprechendem Potential, der zur Mittleren Reife flihrt;

e Vorbereitungsklassen (9+2 - Modell) fir Schilerinnen und Schiler, die nicht den
M-Zug besuchen, aber dennoch das Potential flr einen mittleren Schulabschluss haben;
nach dem qualifizierenden Abschluss der Mittelschule kann hier in zwei zusatzlichen
Schuljahren der mittlere Schulabschluss an der Mittelschule erreicht werden;

e Praxisklassen fur Schilerinnen und Schuler im letzten Schulbesuchsjahr, welche keine
Aussicht haben, in einer Regelklasse den erfolgreichen Mittelschulabschluss zu errei-
chen. Diese Zielgruppe erhalt in der Praxisklasse die Mdglichkeit, durch Férderung und
hohe Praxisorientierung den erfolgreichen Mittelschulabschluss mit dem Bestehen einer
speziellen Prifung zu erlangen (siehe hierzu den letzten Punkt dieses Kapitels);

e Deutschklassen fur Schilerinnen und Schiler, die als Quereinsteiger in das bayerische
Schulsystem eintreten und keine oder sehr geringe Deutschkenntnisse haben; die
Deutschklassen verfolgen das Ziel, diese Schiuler durch einen eine intensive Deutsch-
forderung zu unterstitzen und einen raschen Spracherwerb zu erreichen; anschliel3end
erfolgt der Ubergang in eine Regelklasse der entsprechenden Jahrgangsstufe;

o Kooperationsklassen, in denen zwischen drei und funf Schuler mit sonderpadagogi-
schem Foérderbedarf integriert beschult werden;

e Partnerklassen von Forderzentren, die mit Klassen ihrer Altersstufe an der Mittelschule
zusammenarbeiten.
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Auch an den Mittelschulen wurden inzwischen die Ganztagsschulangebote ausgebaut; sie er-
fordern eine raumliche, personelle und zeitliche Umstrukturierung des Schulbetriebs und haben
Auswirkungen flr die JaS-Leistungen vor Ort.

2.2  Zielgruppen und Zielsetzung

Auf der Grundlage des § 13 Abs. 1 SGB VIII wurden Mittelschilerinnen und Mittelschdler bereits
seit Beginn des bayerischen Regelférderprogramms JaS als Zielgruppe mit groRem Handlungs-
bedarf erkannt. Fir die Jugendsozialarbeit stehen vor allem die jungen Menschen an Mittel-
schulen im Fokus sozialpadagogischer Arbeit, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen
oder zur Uberwindung individueller Beeintréchtigungen in erhdhtem MaRe auf Unterstiitzung
angewiesen sind.

Vor allem bei Schilerinnen und Schilern mit teilweise unginstigen sozialen und familiaren Vo-
raussetzungen ist das Selbstverstandnis haufig davon gepragt, dass sie es nicht geschafft ha-
ben, eine ,héhere Schule“ zu besuchen. Dies bedeutet, dass die Forderung des Selbstkon-
zepts, der Selbst- und Fremdverantwortung und des Aufbaus einer positiven Identifizierung mit
der Schule und der schulischen Arbeit einen wichtigen Stellenwert in der sozialpaddagogischen
Arbeit der JaS-Fachkrafte vor Ort ausmacht. Haufig belasten Schwierigkeiten aus dem sozialen
und hauslichen Umfeld. Aus dort erfahrenen problematischen Kommunikationsmodellen kén-
nen wiederum Verhaltensauffalligkeiten erwachsen. In den letzten Jahren sind dartber hinaus
die psychischen Belastungen der Schilerinnen und Schilern stark angestiegen. Je schwieriger
die Situation einzelner Schilerinnen und Schiler ist, desto intensiver ausgepragt sind in der
Regel Vermeidungs- und Ausweichverhalten — oft auch bei den Erziehungsberechtigten. Feh-
lende Hausaufgaben oder Materialien, Schulabsentismus, Nicht- Wahrnehmung von Terminen
in und aufRerhalb der Schule sowie nicht eingehaltene Vereinbarungen belasten dann die un-
terrichtliche und erzieherische Arbeit. Neben Fallen von Mobbing und Bullying, insbesondere
Uber Social Media-Angebote, nahmen in den letzten Jahren auch Radikalisierungsthematiken
Zu.

Zur Zielgruppe der JaS gehoéren ferner Schilerinnen und Schiler, die keinen Abschluss zu er-
langen drohen bzw. aufgrund ihres Leistungsstandes absehbar Schwierigkeiten beim Ubergang
in Ausbildung haben werden. Friihzeitig sollen diese beraten und unterstitzt werden.

In den Mittelschulen dominiert der Anteil der Herkunftsfamilien, in denen zuhause nicht Deutsch
gesprochen wird, deutlich; Klassen mit einem Migrationsanteil von 70-90 % sind keine Selten-
heit. Das oft eingeschrankte Sprachvermogen bereitet dabei taglich in vielen Unterrichtsfachern
oder bei der Teilhabe an weiteren Angeboten Probleme.

Immer mehr Eltern nehmen ihr Recht wahr, Kinder mit erhéhtem Foérderbedarf in den Regel-
schulen unterrichten zu lassen, was auch an Mittelschulen Anderungen der Schiilerstruktur zur
Folge hat. Gleiches gilt aufgrund der zunehmenden Aufnahme von Geflichteten und Zugewan-
derten an dieser Schulart. Nach den Erfahrungen der sozialpadagogischen Fachkrafte an Mit-
telschulen ist JaS fiir die Kinder, welche die Schule als Neuzugewanderte besuchen, sowie flr
deren Familien oft eine Erst-Anlaufstelle am Schulstandort bei einem Unterstutzungsbedarf.
JaS leistet flr diese Zielgruppe neben der individuellen Beratung in verstarktem Malle auch
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Vermittlungs- und Vernetzungstatigkeiten zu anderen Institutionen. Fir ihre Adressaten verfolgt
die Jugendsozialarbeit an Mittelschulen als Ziele,

o Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen, sozialen und schulischen Entwicklung zu
fordern,

e zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen und zur Uberwindung individueller Be-
eintrachtigungen sowie zur Verbesserung von sozialer Integration und Chancengerech-
tigkeit beizutragen,

e Kinder und Jugendliche zu Selbstbestimmung, eigenverantwortlichem Handeln, gesell-
schaftlicher Mitverantwortung und konstruktiver Konfliktldsung zu befahigen,

e die berufliche Integration zu férdern und bei der Entwicklung von Ausbildungs- und Be-
rufsreife mitzuwirken,

o die Eltern und Familien bei ihrem Erziehungsauftrag zu unterstitzen,

e in Kooperation mit den Erziehungsberechtigten, dem Allgemeinen Sozialdienst (ASD),
Lehrkraften und weiteren padagogischen Fachkraften den Kinder- und Jugendschutz zu
gewahrleisten,

e zu Aufbau und Pflege verbindlicher, systematischer und kontinuierlicher Kooperations-
strukturen zwischen Schule und JaS beizutragen,

¢ weitergehende Unterstitzungsangebote flr Kinder, Jugendliche und Eltern nutzbar zu
machen bzw. Zugange zu schaffen.

2.3 Leistungen der Jugendsozialarbeit an Mittelschulen

Die folgenden Aufgabenbereiche sind zentrale Leistungen der JaS, die in Zusammenarbeit mit
der jeweiligen Einsatzschule in jahrlichen Praxisvereinbarungen bzw. standortbezogenen Kon-
zeptionen unter Berlicksichtigung des Bedarfs der Zielgruppen und der vorhandenen Rahmen-
bedingungen konkretisiert werden. Sie gliedern sich in individuelle und strukturelle Leistungen.

Individuelle Leistungen: Einzelfallbezogene Hilfen

Der Bedarf an einzelfallbezogenen Leistungen an Mittelschulen ist hoch. Dadurch kann die JaS
an dieser Schulart die sog. strukturellen Leistungen (siehe hierzu den Punkt in diesem Kapitel),
wie z.B. Gruppen- und Projektangebote oder zur Gestaltung des Schullebens nur ressourcen-
orientiert und ggf. in begrenztem Umfang durchflihren.

Beratung und Unterstlitzung von Schilerinnen und Schiilern: Die unmittelbare Beratung und
Unterstltzung von jungen Menschen ist die Kernleistung der JaS an Mittelschulen und erfolgt
beispielsweise durch die Bearbeitung von Problemen der Personlichkeitsentwicklung, bei
Schulschwierigkeiten oder Krisensituationen und ebenso durch sozialpadagogische Forderung
und Unterstitzung individueller Lernvoraussetzungen. Die Schilerinnen und Schiler nehmen
selbst mit der JaS-Fachkraft Kontakt auf oder werden durch Lehrkrafte vermittelt; auch andere
Kontaktaufnahmen, z.B. Gber Mitschiilerinnen und Mitschiler sind Ublich. Unter Beachtung der
jeweiligen Datenschutzbestimmungen sowie des besonderen Schutzes vertraulicher Informati-
onen im Rahmen der einzelfallbezogenen Leistungen kooperiert die JaS mit den Lehrerinnen
und Lehrern (insbesondere auch mit Beratungs- und Foérderlehrkraften). Wird durch eine Bera-
tung die Unterrichtszeit tangiert, ist dies mit der Lehrkraft abzustimmen.
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Die Dokumentation und Evaluation der Nirnberger JaS (Datenmaterial bezogen auf das Jahr
2024) beschreibt fur die Arbeit an Mittelschulen einen durchschnittlichen Anteil der einzelfallbe-
zogenen Leistungen von 73% an der jahrlichen Gesamtarbeitszeit einer JaS-Fachkraft.
Erstkontakte mit der JaS an Mittelschulen entstehen dabei zunachst insbesondere im Kontext
von Konflikten mit Mitschilern, Psychischen Problemen, Schulschwierigkeiten, Familidren
Problemen und Problemen im Aufbau und Halten sozialer Beziehungen. Rund 48% aller Ein-
zelfallhilfen beinhalten dabei sog. ,schwierige Beratungsthemen® mit einem héheren Unterstit-
zungsbedarf. Hierunter fallen insbesondere auch Psychische Belastungen, Erfahrungen mit Ge-
waltanwendungen sowie hohe Fehlzeiten.

Pro Einzelfall an der Mittelschule arbeiteten die JaS-Fachkrafte im Jahr 2024 dabei durch-
schnittlich mit 1,35 Kooperationspartnern zusammen und vermittelten ggf. auch an diese weiter.

Unterstutzung bei der beruflichen Integration: Die individuelle Begleitung des mehrjahrigen Be-
rufsorientierungsprozesses, die Vorbereitung des Ubergangs in z.B. Ausbildung, schulische
Weiterbildung oder Berufsvorbereitungsmalinahmen und eine unterstiitzende Schnittstellen-
funktion im Ubergangsmanagement sind Aufgaben der Jugendsozialarbeit an Mittelschulen.
JasS erflillt dabei eine Scharnier- und Vermittlungsfunktion. Sie berat individuell Schilerinnen
und Schuler, fuhrt mit ihnen Kompetenz- und Bewerbungstrainings durch und begleitet sie bei
Bedarf in Praktika, Schul- und Berufsausbildung oder Angebote des Ubergangssystems. Die
Leistungen der JaS erganzen dabei auch die Aufgaben und Aktivitaten von Lehrkraften und
Eltern. Uber den Einzelfall hinaus organisiert die JaS bei Bedarf und in Abstimmung mit der
Schule Angebote zur beruflichen Orientierung fur Gruppen und Klassen, z.B. Kompetenz- und
Bewerbungstrainings. Sie arbeitet dabei auch mit anderen Angeboten des Ubergangssystems
zusammen.

Beratung von Eltern: Die Eltern der jungen Menschen an Mittelschulen sind in der Regel, ver-
glichen mit den schulischen Kontakten von JaS im Grundschulbereich, weniger prasent. Mit
zunehmendem Alter ist deren Einbezug von den Schilerinnen und Schilern auch nicht mehr
so stark gewinscht, weil zum Teil Abldsungs- oder Autonomieprozesse im Vordergrund stehen.
Dennoch gehdren Gesprache und Beratung mit Eltern, insbesondere bei familidaren Problemen
und Krisen, bei der Konfliktbearbeitung oder bei Erziehungsfragen zum Angebot der JaS an
Schulen im Rahmen der individuellen Leistungen. Zugange zu Erziehungsberechtigten oder
Familien sind z.B. auch Uber Informationskontakte zu schulischen oder beruflichen Perspekti-
ven moglich.

Schulexterne einzelfallbezogene Kooperation: Bei einem weitergehenden Hilfebedarf wird, ko-
ordiniert durch die JaS-Fachkraft, mit schulexternen Beratungsdiensten zusammengearbeitet,
insbesondere mit dem Allgemeinen Sozialdienst (ASD), z.B. bei gemeinsamen Fallbesprechun-
gen (unter Voraussetzung des Einverstandnisses der Erziehungsberechtigten), Elterngespra-
chen, Beteiligungen im Hilfeplanverfahren oder bei anonymisierten Absprachen. Die JaS wirkt
aulRerdem bei der Wahrnehmung und der Sicherstellung des Schutzauftrags gemaR § 8a SGB
VIII mit. Das standardisierte Vorgehen dazu regelt eine Dienstanweisung des Jugendamts.
Auch andere Beratungsstellen und Personen, wie z.B. die Erziehungsberatung, Schulpsycho-
logen, der Mobile Sonderpadagogische Dienst oder die Kinder- und Jugendpsychiatrie werden
je nach Bedarf eingebunden. Auch die Beratungsstelle Inklusion beim Staatlichen Schulamt in
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der Stadt Nurnberg oder auch das Sonderpadagogische Kompetenz- und Beratungszentrum
Nurnberg (SKBZ) sind in diesem Zusammenhang zu nennen.

Kontaktaufnahmen zum ASD und weitere Kooperationen mit den zustandigen Kolleginnen und
Kollegen fanden 2024 in rund 22% der Einzelfalle von JaS an Mittelschulen statt. Meldungen
an den ASD zum Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII wurden bei rund 4% aller einzelfallbezoge-
nen Hilfen vorgenommen.

Strukturelle Leistungen

Einzelfallunabhangige Kooperation und Vernetzung: Bestandteil der Jugendsozialarbeit an Mit-
telschulen ist die einzelfallunabhangige Kooperations- und Vernetzungsarbeit mit unterschied-
lichen Kooperationspartnern, um fir die Schilerinnen und Schiler geeignete weiterfiihrende
Hilfen anzubieten. Fir das groRe Spektrum mdglicher Ansatzpunkte fur die Arbeit mit Gremien
und Institutionen im schulischen Umfeld, im Stadtteil und in der Kommune beinhaltet dies

- die Unterstitzung bei Organisation, Koordination und Begleitung von Angeboten externer
Kooperationspartner,

- die ErschlieBung von Angeboten und Ressourcen aus dem Schulumfeld zur Nutzung an
der Schule,

- eine Zusammenarbeit mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit,

- eine Zusammenarbeit mit den fur Schulerinnen und Schiler relevanten Institutionen im
Stadtteil,

- die Kooperation mit der Beratungsstelle Inklusion am Staatlichen Schulamt in der Stadt
Nurnberg,

- die Kooperation mit der ,Familienfreundlichen Schule’, mit Stadtteilkoordination, die Mit-
arbeit in Stadtteilarbeitskreisen oder im Gremium Polizei-Jugendhilfe-Schule (PJS).

Gruppenpadagogische Angebote: Sozialpadagogische Gruppenangebote sind in der Regel
praventiv ausgerichtete Aktivitaten, z.B. in den Themen-Bereichen Sozialkompetenz, Sport,
Medienpadagogik (insbesondere Cybermobbing), Musik, Spiel- und Kreativangebote sowie Ju-
gendkultur. Die mit der Schulleitung abgestimmten gruppenpadagogischen Aktivitaten kénnen
dabei, je nach thematischer Ausrichtung, sowohl wahrend der Unterrichtszeit als auch nach
dem Unterricht stattfinden. Auch im Rahmen von Klassenfahrten oder Projekttagen kénnen
Gruppenangebote der JaS stattfinden. Aulerdem kénnen entsprechende Malinahmen aul3er-
schulischer Trager durch die JaS-Fachkraft an der Mittelschule (mit-)koordiniert werden.

Ferienangebote: Die von JaS durchgefihrten Ferienangebote werden stetig an den Bedarf an-
gepasst und weiterentwickelt. Die Aktivitaten sind vielfaltig und umfassen neben Beratungsan-
geboten fir die Kinder und Jugendlichen in der Schule auch freizeitpadagogische Malinahmen
vor Ort, im Stadtteil, Ausflige oder mehrtagige Fahrten. Projekte zur beruflichen Orientierung
werden in dieser Zeit ebenso angeboten. Ferienangebote werden von JaS-Fachkraften, je nach
Ausgestaltung, sowohl selbstandig als auch in Kooperation mit anderen JaS-Fachkraften oder
anderen Institutionen (z.B. Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit oder externen Anbie-
tern) durchgefihrt. Ferienaktivitaten in Mittelschulen sind integrierter Bestandteil des sozialpa-
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dagogischen Angebots an dieser Schulart, sofern mindestens eine JaS-Vollzeitkraft an der Ein-
satzschule arbeitet. Teilzeitkrafte sollen, so weit moglich, im Rahmen ihrer zeitlichen Ressour-
cen Ferienangebote durchfiihren.

Offene Angebote und Beitrdge zum schulischen Leben: Sofern Zeitressourcen vorhanden sind,
kdnnen JaS-Fachkréfte als freiwilliges Angebot fur Schilerinnen und Schuler auRerhalb unter-
richtsbezogenen Lernens in Abstimmung mit der Schulleitung offene Gruppen-, Treff- und Frei-
zeitaktivitdten durchflhren. Auch Angebote der Elternbildung, die Mitarbeit bei schulinternen
Projekten oder die Beteiligung bei Schulfesten kdnnen Bestandteil der Arbeit im Bereich der
Mittelschule sein.

Ganztagige Bildung, Betreuung und Erziehung: Die schulischen Ganztagsangebote an Mittel-
schulen nehmen zu und erfordern eine umfassendere padagogische Begleitung, z.B. bei der
Gestaltung eines kind- bzw. jugendgerechten Lebensraums Schule sowie der Bearbeitung von
Konflikten, die innerhalb eines Ganztagesbetriebes erst festgestellt werden oder entstehen. Die
JaS-Fachkrafte an Mittelschulen wirken bei Bedarf in beratender Funktion in Kooperation mit
der Schule in entsprechenden Gremien bei der Gestaltung des Lebensraums Ganztagesschule
mit. Da die langere Verweildauer der Kinder und Jugendlichen an der Schule auch zu intensi-
veren oder anders strukturierten Interaktionen fuhrt, ist die sozialpadagogische Arbeit der JaS-
Fachkrafte von der Entwicklung der Mittelschulen hin zu ganztagigen Lern- und Aufenthaltsor-
ten direkt betroffen. So kdnnen beispielsweise als Gruppenangebote durch JaS im schulischen
Ganztag Aktivitaten zur Férderung der Sozialkompetenz, von kreativen Fahigkeiten etc. durch-
gefuhrt werden.

Die Praxisklasse als zusatzliches schulisches Angebot

Eine spezifische Klassenform sind die beiden Praxisklassen an einer Mittelschule, die nicht
durch das Programm ,Jugendsozialarbeit an Schulen’, sondern durch den Europaischen Sozi-
alfonds (ESF in Bayern) geférdert werden. In den Praxisklassen werden Jugendliche in ihrem
letzten Schulbesuchsjahr von je einer Lehrkraft und einer sozialpadagogischen Fachkraft be-
sonders intensiv betreut. Die sozialpadagogischen Fachkrafte der Praxisklassen sind in der Ab-
teilung JaS verortet, in die Organisationsstruktur integriert und arbeiten mit den JaS-Kolleginnen
und -kollegen am Schulstandort zusammen. Kontinuierliche Kooperation findet auch mit den
Lehrkraften der Berufsschulen, der Berufsberatung, den Schulleitungen, dem Staatlichen
Schulamt in der Stadt Nirnberg sowie weiteren 6ffentlichen, beruflichen und sozialen Einrich-
tungen statt.

In die Praxisklassen aufgenommen werden Jugendliche mit problematisch verlaufenen schuli-
schen Biografien, die aber durch praktisch orientierte Lerninhalte und Methoden neu motivierbar
und zu positiven Veranderungen bereit sind. Die sozialpadagogische Betreuung der Jugendli-
chen erfolgt in enger Kooperation mit der Praxisklassenlehrkraft unmittelbar im Unterricht, an
Praxistagen und wahrend der Praktika. Ansatzpunkte sind schulische, familiare und persénliche
Probleme, berufliche und individuelle Orientierung, Konflikte und Krisen.
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Aufgabenbereiche der sozialpadagogischen Fachkraft in der Praxisklasse sind dabei

- Mitwirkung bei der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

- Beratung der Schilerinnen und Schiler,

- Mitwirkung bei der Betreuung und Begleitung der Schilerinnen und Schuler am Praxis-
tag, im Betriebspraktikum sowie im Unterricht und bei weiteren Malinahmen der berufli-
chen Orientierung,

- Organisation der Betriebspraktika,

- Planung und Organisation padagogischer Angebote und einzelner Ma3nahmen zur be-
ruflichen Orientierung,

- Durchfihrung von Angeboten zur Foérderung der personlichen und sozialen Kompetenz,

- Durchfihrung von Malinahmen der Krisenintervention,

- Anbieten von Elterngesprachen und Elternabenden,

- Mitarbeit bei der Erstellung der individuellen Zeugnisbemerkung,

- Entwicklung individueller, konkreter Plane und Perspektiven fur die weitere berufliche
Zukunft der Jugendlichen nach dem Abschluss der Praxisklasse,

- Unterstlitzung bei der Auswahl von méglichen Anschlussmalinahmen sowie bei der
Bewerbung und Anmeldung fir diese MalRnahmen.
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3. Jugendsozialarbeit an Forderschulen in Niirnberg

3.1 Einsatzort

Foérderschulen erziehen, unterrichten, beraten und férdern Kinder und Jugendliche mit diagnos-
tiziertem sonderpadagogischen Férderbedarf, der im Rahmen eines sonderpadagogischen
Gutachtens festgestellt wird. Ebenso unterstitzen die Férderschulen als Kompetenzzentren fir
Sonderpadagogik die allgemeinbildenden Schulen in der Inklusion von Schillerinnen und Schi-
lern mit sonderpadagogischem Foérderbedarf. Grundsatzlich kdnnen die Eltern von Kindern mit
festgestelltem sonderpadagogischem Foérderbedarf den Lernort wahlen, der ihnrem Kind aus ih-
rer Sicht die bestmdglichen Chancen fur die individuelle Entwicklung bietet. Die Forderschule
ist eine Angebotsschule und keine Pflichtschule. Der Ubertritt in andere Schulformen ist somit
unabhangig vom bestehenden Fdrderbedarf mdglich. Das Entscheidungsrecht liegt nach
Art. 41 BayEUG ausschlieBlich bei den Eltern.

Es gibt eine Vielfalt von Angeboten fiir Kinder und Jugendliche mit sonderpadagogischem For-
derbedarf — vom Vorschul- bis zum Berufsschulalter. Aktuell werden in tber 400 bayerischen
Foérderschulen in unterschiedlichen Schultypen (insbesondere Grund- und Mittelschulstufe) Kin-
der und Jugendliche mit verschiedenen Fdrderschwerpunkten unterrichtet: Sehen, Horen, kor-
perliche und motorische Entwicklung, geistige Entwicklung, Lernen, Sprache, sowie emotionale
und soziale Entwicklung. Die Foérderschwerpunkte Lernen / Sprache / emotionale und soziale
Entwicklung stehen in engem Zusammenhang zueinander und werden deshalb in Sonderpa-
dagogischen Férderzentren (nach Art. 20 Abs. 3 Satz 1 BayEUG) zusammengefasst. Hier wer-
den insbesondere die Bereiche Denken und Gedachtnis, sprachliches und soziales Handeln,
Emotionalitat und Interaktion, Kommunikation, Schriftsprache, Kontrolle von aggressivem Ver-
halten, Aufmerksamkeitssteuerung, Bindungssicherheit und Selbstwertgefihl gefordert. Die
Kombination aus den drei genannten Foérderschwerpunkten Lernen / Sprache / emotionale und
soziale Entwicklung bildet bei den Sonderpadagogischen Fdérderzentren dabei die Grundlage
fur den sozialpadagogischen Bedarf an Jugendsozialarbeit an Schulen.

In NUrnberg gibt es flinf Sonderpadagogische Férderzentren (SFZ) sowie eine Berufsschule zur
sonderpadagogischen Forderung mit Forderschwerpunkt Lernen. Darlber hinaus gibt es wei-
tere Forderschulen mit unterschiedlichen Forderschwerpunkten. Es werden an den finf SFZ
ca. 1060 Schulerinnen und Schiler und mit den weiteren forderfahigen Forderschulen in NGrn-
berg insgesamt ca. 2080 Schilerinnen und Schiler unterrichtet (Stand: Schuljahr 2024/2025).
Der Schulsprengel eines Sonderpadagogischen Forderzentrums ist wesentlich groRer als der
einer Grund- oder Mittelschule. DarUber hinaus sind Férderzentrums-Klassen der Grundschul-
stufe raumlich an Regelgrundschulen untergebracht (Dependancen). Grundlegende Ziele der
sonderpadagogischen Forderzentren sind vor allem (vgl. Art. 19 und Art. 20 BayEUG):

e Bereitstellung von lernanregendem Erfahrungsraum,

o Starkung von Selbstvertrauen, Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermégen und Belast-
barkeit,

e Erwerb und Festigung sozialer Fahigkeiten sowie Befahigung zu einer sozial angemes-
senen Lebensflhrung,
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e Starkung der Wahrnehmung fir eigenes und fremdes Empfinden, Entwicklung von Ich-
Identitat und Ich-Starke,
e Erwerb von spezifischen Abschliissen und Anschlussmoglichkeiten.

Kinder mit Entwicklungsrisiken kénnen in den letzten drei Jahren vor der Einschulung in schul-
vorbereitenden Einrichtungen (SVE) an Férderschulen betreut werden.

Seit dem Schuljahr 2015/16 werden Schulerinnen und Schuler der Sonderpadagogischen For-
derzentren verbindlich nach dem LehrplanPLUS fir den Férderschwerpunkt Lernen oder emo-
tionale und soziale Entwicklung unterrichtet. Dieser bezieht sich auf die Inhalte des Lehrplan-
PLUS der Grund- und Mittelschule.

Die Jahrgangsstufen an Sonderpadagogischen Férderzentren werden in Forderstufen geglie-
dert:

o Forderstufe | (Klassen 1/2): Sonderpadagogische Diagnose- und Forderklassen (DFK)
sind gedacht fur Kinder, bei denen aufgrund individueller Entwicklungsumstande ein er-
folgreicher Schuleintritt in die Grundschule erschwert erscheint. Die ersten beiden Jahr-
gangsstufen werden als dreijdhrige Diagnose- und Foérderklassen, mit der Méglichkeit
der Ruckfuhrung in die Grundschule, gefihrt. Der Unterricht erfolgt in der 1. und 2. Jahr-
gangsstufe nach einem an den LehrplanPLUS der Grundschule adaptierten Lehrplan.

o Forderstufe Il (Klassen 3/4): Diese Klassen werden entweder nach dem LehrplanPLUS
der Grundschule oder nach dem LehrplanPLUS flir den Férderschwerpunkt Lernen un-
terrichtet. Die Mdglichkeit der Ruckfuhrung ist auch hier gegeben.

e Forderstufen Ill und IV (Klassen 5 bis 9): Die Forderstufe Il umfasst die Klassen 5 und
6, Stufe IV die Klassen 7 bis 9. In diesen wird nach LehrplanPLUS fir den Férderschwer-
punkt Lernen unterrichtet, der sich auf den Mittelschullehrplan bezieht.

Eine Besonderheit sind die auf Grundlage eines gemeinsamen Konzeptes von Schule und Ju-
gendhilfe aufgebauten ,Stitz- und Forderklassen® der Jahrgangsstufen 5 bis 8. Hier werden
Schulerinnen und Schiler mit besonders hohem Forderbedarf in ihrer Entwicklung, im Lernen
und im sozial-emotionalen Bereich ganztagig unterrichtet und teilstationar begleitet bzw. gefor-
dert.

Fur alle Schulerinnen und Schiler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 in den sogenannten ,Sonderpa-
dagogischen Diagnose- und Werkstattklassen® ist, neben dem Erwerb eines Abschlusses im
Forderschwerpunkt Lernen, die Erreichung einer Ausbildungs- und Berufswahlreife das Ziel.
Ein enger Kontakt zum zustandigen Berufsberater der Arbeitsagentur ist Uber die drei Schul-
jahre konzeptionell festgeschrieben. Grundsatzlich liegt hier das Augenmerk auf der Berufs-
und Lebensorientierung mit einem eigenen Lehrplan. Der Grof3teil der Schilerinnen und Schi-
ler hat einen Anspruch auf berufliche Rehabilitation nach § 19 SGB Ill und besucht in der Regel
nach der Férderschule das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), das Arbeitsqualifizierungsjahr (AQJ)
oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaflnahme (BvB). Die Moglichkeit, nachtraglich den er-
folgreichen Mittelschulabschluss zu erwerben, ist hier gegeben.
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Bereits seit dem Schuljahr 2011/12 bieten Sonderpadagogische Férderzentren die Mdglichkeit
zum Erwerb des erfolgreichen Mittelschulabschlusses durch Bestehen einer entsprechenden
Abschlussprifung an. Dartber hinaus kénnen Schilerinnen und Schiler alternativ oder zusatz-
lich auch mit einer Prifung den theorieentlasteten Mittelschulabschluss erreichen.

Sind Jugendliche mit sonderpadagogischem Foérderbedarf nach Abschluss der Mittelschulstufe
an Forderzentren bzw. der Mittelschule noch nicht ausbildungsreif, kdnnen sie berufsvorberei-
tende MalRnahmen an Berufsschulen zur sonderpadagogischen Férderung erhalten, sofern ihr
Anspruch auf berufliche Rehabilitation (§ 19 SGB Ill) durch die Arbeitsagentur geklart und daflr
diagnostiziert ist bzw. diagnostiziert werden kann. Die Berufsschule zur sonderpadagogischen
Forderung, Forderschwerpunkt Lernen,? halt verschiedene, auf Fahigkeiten, Fertigkeiten und
Bedurfnisse der Jugendlichen abgestimmte Angebote vor. Neben dem Regelangebot werden
Maflinahmen zur beruflichen Eingliederung (z.B. Berufsvorbereitungsjahr BVJ, Berufsvorberei-
tende BildungsmalRnahme BvB) durchgeflihrt und Fachklassen flr Schilerinnen und Schiler,
die sich in einer Berufsausbildung befinden, angeboten. Insbesondere die BVJ-Klassen wurden
fur Jugendliche entwickelt, die sich noch nicht auf einen Berufszweig festlegen kénnen oder
noch nicht ausbildungsreif sind. Ziel ist es, diese jungen Menschen durch intensive Einzelbe-
treuung beruflich und gesellschaftlich zu integrieren. Schulerinnen und Schiler nutzen dieses
Angebot als Sprungbrett, um zu einer Ausbildung in den angebotenen Berufsfeldern des Be-
rufsausbildungswerkes oder zu einer anderen Anschlussmaflinahme zu gelangen.

3.2 Zielgruppen und Zielsetzung

Zielgruppen der JaS sind Schulerinnen und Schiler an Sonderpadagogischen Foérderzentren
(nach Art. 20 Abs. 3 Satz 1 BayEUG), Forderzentren mit dem Férderschwerpunkt Sprache
(nach Art. 20 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1a,b BayEUG) sowie an der Berufsschule zur son-
derpadagogischen Foérderung, Férderschwerpunkt Lernen (nach Art. 20 Abs. 2 Nr. 3 BayEUG).
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Nurnberger Kinder und Jugendliche, die erhdhte Forde-
rung im Bereich Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung bendétigen und an einer
allgemeinen oder beruflichen Schule nicht oder nicht mehr ausreichend geférdert bzw. unter-
richtet werden kdnnen. Die Forderbedarfe der Schulerinnen und Schiler an Forderzentren sind
graduell sehr unterschiedlich, exemplarisch kénnen genannt werden:
e Hilfestellungen, um sich adaquat artikulieren, reflektieren und I6sungsorientiert handeln
zu koénnen,
o spezifische MalRnahmen, um Auffassungsgabe, Leistungsbereitschaft, Selbstwertge-
fuhl, Problemwahrnehmung und Frustrationstoleranz zu erhéhen,
o spezifische Mallnahmen zur Bearbeitung von Entwicklungsverzogerungen oder Verhal-
tensauffalligkeiten,
e Unterstltzung aufgrund psychischer Erkrankungen bei Schilerinnen und Schilern so-
wie deren Eltern,

25 An der Berufsschule zur sonderpadagogischen Férderung, Forderschwerpunkt Lernen (Alfred-Welker-Schule) gibt es
eine JaS-Fachkraft. Die JaS an diesem Standort wird der JaS-Arbeit an sonderpadagogischen Férderzentren zugeord-
net, da die Zielgruppe und die sozialpadagogischen Leistungen der Arbeit dieser Schulart entsprechen.
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Hilfestellungen bei eingeschrankter Steuerungsfahigkeit,

Unterstitzung bei regelhaft vorkommenden multiplen Problemlagen der jungen Men-
schen sowie deren Familien, die die Personlichkeitsentwicklung der Schilerinnen und
Schiler zusatzlich belasten: Armut, Arbeitslosigkeit, Schulden, fehlende medizinische
Versorgung, Sprachbarrieren, familiare Schwierigkeiten, Traumata.

Fur ihre Adressaten an Forderzentren verfolgt JaS als Ziele,

Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen, sozialen und schulischen Entwicklung zu
férdern und zu stabilisieren,

zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen und zur Uberwindung individueller Be-
eintrachtigungen sowie zur Verbesserung von sozialer Integration und Chancengerech-
tigkeit beizutragen,

die Eltern und Familien bei ihrem Erziehungsauftrag moglichst friihzeitig zu unterstit-
zen,

der teilweisen Ubernahme elterlicher Aufgaben durch Kinder und Jugendliche (Parenta-
lisierung) mit Hilfe von adaquaten Unterstitzungsangeboten flr Eltern entgegenzuwir-
ken,

in Kooperation mit den Erziehungsberechtigten, dem Allgemeinen Sozialdienst (ASD),
Lehrkraften und weiteren padagogischen Fachkraften den Kinder- und Jugendschutz zu
gewahrleisten,?®

zu einer bestmdglichen Vernetzung der externen Unterstlitzungsangebote beizutragen,
geeignete Hilfemalnahmen zu kennen und diese zeitnah und passgenau einzubezie-
hen,

zu Aufbau und Pflege verbindlicher, systematischer und kontinuierlicher Kooperations-
strukturen zwischen Schule und JaS beizutragen,

mit den Lehrkraften hinsichtlich deren Erziehungs- und Bildungsauftrag zu kooperieren
bzw. diesen unter jugendhilfespezifischen Gesichtspunkten zu erganzen,

bei der Entwicklung von Ausbildungs- und Berufsreife mitzuwirken und die berufliche
Integration zu férdern.

3.3 Leistungen der Jugendsozialarbeit an Forderschulen

Die folgenden Aufgabenbereiche sind zentrale Leistungen der JaS, die in Zusammenarbeit mit
der jeweiligen Einsatzschule in jahrlichen Praxisvereinbarungen bzw. standortbezogenen Kon-
zeptionen unter Berticksichtigung des Bedarfs der Zielgruppen und der vorhandenen Rahmen-
bedingungen konkretisiert werden. Sie gliedern sich in individuelle und strukturelle Leistungen.

% Die generelle Zusammenarbeit ist im Papier ,Verbindliche Standards fiir die Zusammenarbeit zwischen dem Allgemeinen Sozi-
aldienst (ASD) und der Abteilung Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) des Amtes fur Kinder, Jugendliche und Familien — Ju-
gendamt der Stadt Nirnberg“ verbindlich geregelt.
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Individuelle Leistungen: Einzelfallbezogene Hilfen

Beratung und Unterstitzung von Schilerinnen und Schiilern: An Férderschulen sind nach der
Dokumentation und Evaluation der Nirnberger JaS (Datenmaterial bezogen auf das Jahr 2024)
die individuellen Leistungen mit durchschnittlich rund 69% der Arbeitszeit eindeutig der Arbeits-
schwerpunkt.

Erstkontakte mit der JaS an Férderschulen entstehen dabei zundchst insbesondere im Kontext
von Konflikten mit Mitschilern, Schulschwierigkeiten, Familiaren Problemen, Problemen in der
Personlichkeitsentwicklung und Problemen im Aufbau und Halten sozialer Beziehungen. Rund
40% aller Einzelfallhilfen beinhalten dabei sog. ,schwierige Beratungsthemen®* mit einem héhe-
ren Unterstutzungsbedarf. Hierunter fallen insbesondere auch Erfahrungen mit Gewaltanwen-
dungen, Psychische Belastungen sowie hohe Fehlzeiten.

Pro Einzelfall an der Férderschule arbeiteten die JaS-Fachkrafte im Jahr 2024 dabei durch-
schnittlich mit 1,38 Kooperationspartnern zusammen und vermittelten ggf. auch an diese weiter.
Durchschnittlich rund 24% der Schulerinnen und Schiler an einer Foérderschule nehmen die
Beratung und Unterstitzung durch JaS im Rahmen der Einzelfallhilfe in Anspruch. Beratungen
an den Fdrderschulen haben dabei eine besonders grofie zeitliche Kontaktintensitat.

Aufgrund der genannten zielgruppenbezogenen Unterstitzungs- und Férderbedarfe sind L6-
sungsansatze der Einzelfallhilfe nur durch eine niederschwellige und langfristige Beziehungs-
arbeit, meist Gber mehrere Jahre hinweg, zu erreichen. Oftmals bedarf es sogar einer kontinu-
ierlichen Beratung, Unterstitzung und Begleitung der Schilerinnen und Schiler wahrend ihrer
gesamten Schullaufbahn. Die Angebote fir die Kinder und Jugendlichen an sonderpadagogi-
schen Forderzentren mussen dabei grundsatzlich individuell und adaquat an den jeweiligen
Bedarf angepasst sein und eine an die Zielgruppe angepasste Methodik verwenden. Durch
sprachliche Einschrankungen und die meist multiplen Problemlagen der Schulerinnen und
Schuler erhoht sich der Beratungsaufwand stark. Haufig kdnnen deshalb nur die akuten Prob-
lemlagen bearbeitet werden. Darliber hinaus muss die Jugendsozialarbeit an sonderpadagogi-
schen Forderzentren, um ihrem Auftrag nach § 13 SGB VIII gerecht zu werden, verstarkt eine
koordinierende, lotsende Funktion bezlglich weitergehender, zum Teil auch rechtskreistber-
greifender, Hilfen Gbernehmen.

Im Grundschulbereich der Forderzentren ist es vor allem nétig, den Kindern einen direkten,
spontanen, flexiblen und unbulrokratischen Kontakt zu erméglichen. Eine durchgehende Pra-
senz an allen Schultagen der Woche und gleiche wiederkehrende Strukturen sind hier beson-
ders wichtig. Des Weiteren brauchen die Kinder im Grundschulalter eine besonders sensible
Umgangsweise und altersgerechte Beratung: Vor allem emotionale Zuwendung, sich Zeit neh-
men flr die Bedurfnisse der Kinder, ein angenehmes Beratungssetting und eine individuelle,
adaquate Aufarbeitung von Beratungsinhalten sind erforderlich. Auch fir die Beratung der Ziel-
gruppe in der Mittelschulstufe besteht der Bedarf einer moglichst kontinuierlichen Begleitung
und Betreuung. Viele Schilerinnen und Schiler leben unter Bedingungen, die ihr seelisches,
geistiges und korperliches Wohl negativ beeinflussen kdnnen. Bewaltigungsstrategien gemein-
sam erarbeiten zu konnen, ist hier ein besonders intensiver Prozess.
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Unter den Schilerinnen und Schilern der Berufsschule zur sonderpadagogischen Fdrderung,
Forderschwerpunkt Lernen, sind ebenso oft mehrfach benachteiligte junge Menschen, bei de-
nen sich Problemlagen haufen. In den MalRnahmen zur beruflichen Eingliederung werden die
Jugendlichen wahrend des gesamten Schuljahres dauerhaft begleitet und geférdert und erhal-
ten durch die JaS-Fachkraft ein niederschwelliges, flexibles und kontinuierliches Beratungsan-
gebot in der Lebenswelt Schule.

Beratung von Eltern: Wichtiger Bestandteil der JaS an Férderschulen ist auch die Zusammen-
arbeit mit Eltern. Die Beratungs- und Motivationsarbeit, um gemeinsam mit den Eltern be-
darfsgerechte Angebote anzubahnen oder diese bei den Erziehungsaufgaben im Alltag zu un-
terstlitzen erfordert dabei einen grof3en zeitlichen Anteil und hat einen erhéhten zeitlichen Auf-
wand zur Folge.

Zudem ergeben sich Schwierigkeiten im Kontaktaufbau zu Familien mit Migrationshintergrund,
die beispielsweise auf sprachliche Einschrankungen zuritickzufihren sind. In der Einzelfallhilfe,
insbesondere mit der Zielgruppe aus der 1. bis 4. Jahrgangsstufe ist der Bedarf einer engen
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten besonders hoch. Auch Lehrkrafte beziehen
die sozialpadagogische Fachkraft bei Elterngesprachen haufig mit ein. Ziel ist hier vor allem,
einen vertrauensvollen und l6sungsorientierten Zugang zu den Eltern herzustellen. Die Anre-
gung von erganzenden und weiterfUhrenden Malinahmen ist hdufig unerlasslich, die kontinu-
ierliche Begleitung durch JaS-Fachkrafte dann erforderlich, bis weitere geeignete (Jugend-
hilfe)MaRnahmen implementiert werden kénnen. Die kontinuierliche Begleitung von Kindern
und deren Eltern ist haufig auch dann fir die Stabilisierung erforderlich, wenn (noch) die Moti-
vation und / oder die Mdéglichkeit fehlt erforderliche, weitergehende Hilfen anzunehmen bzw. zu
beantragen. Die Eltern der Kinder und Jugendlichen aus der Mittelschul- bzw. Berufsschulstufe
sind im Vergleich weniger prasent und zuganglich wie die Eltern aus der Grundschulstufe. Oft
ist deren Mitwirkung von den Jugendlichen auch gar nicht (mehr) gewlnscht. Dennoch kann
zur Bearbeitung spezifischer Konflikte und Krisen in Familien auch hier das Motivieren von Ju-
gendlichen und Eltern zur gemeinsamen Regelung vorrangig angezeigt sein.

Schulexterne einzelfallbezogene Kooperationen: Die Zusammenarbeit mit externen Beratungs-
diensten ist im Rahmen der Einzelfallhilfe oft notwendig. Die Mdglichkeit eines intensiven Aus-
tauschs sowie die fachliche Beratung ist entscheidend fiir die Qualitat der Beratungsarbeit. Bei
einem weitergehenden Hilfebedarf ist insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen
Sozialdienst (ASD), als zentraler Ansprechpartner fir Hilfen zu Erziehung, von Bedeutung; ge-
meinsame Fallbesprechungen unter Voraussetzung des Einverstandnisses der Eltern oder ano-
nymisierte Absprachen sind hierbei Ubliche Praxis. Oft bleibt JaS aber weiterhin fir den Fall
zustandig. Jugendsozialarbeit an Foérderschulen wirkt auch bei der Wahrnehmung und der Si-
cherstellung des Schutzauftrags gemaf § 8a SGB VIII mit. Der Anteil von Kindern und Jugend-
lichen mit begleitenden, unterstitzenden Hilfen zur Erziehung ist an Férderschulen besonders
hoch. Die sozialpadagogischen Fachkrafte vor Ort sind in diesem Fall zentrale Netzwerkpartner.
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An Forderschulen beziehen sich die einzelfallbezogenen Angebote und Hilfen insbesondere

auf;

Unterstitzung und Klarung bei der Bewaltigung von Konflikten in der Schule mit anderen
Schilerinnen und Schuilern oder Lehrkraften sowie im sozialen Umfeld mit Eltern und/oder
Geschwistern,

Unterstitzung und Klarung bei der Bewaltigung von Konflikten, verursacht durch einen un-
reflektierten Umgang mit sozialen Netzwerken,

Krisenintervention,

Einzelgesprache mit den Erziehungsberechtigten, Teilnahme an gemeinsamen Gespra-
chen mit Lehrkraften und Schulleitung, ggf. Hausbesuche,

Motivationsgesprache und Anregungen, erganzende und weiterfihrende Angebote der Ju-
gendhilfe in Anspruch zu nehmen, sowie bei Bedarf Begleitung zum ASD und anderen
externen Beratungsdiensten (z.B. Kinder- und Jugendpsychiatrie, Erziehungsberatungs-
stelle, Jugendmigrationsdienst),

Kooperation bei einzelfallbezogenen Leistungen mit externen Beratungsdiensten insbe-
sondere dem ASD, z.B. Einzelfallbesprechungen, Hilfeplangesprache, gemeinsame Eltern-
gesprache,

Unterstltzung von Eltern bei der Kontaktaufnahme mit, bzw. der Beantragung bei den je-
weils zustandigen Stellen fir die Inanspruchnahme von Hilfsangeboten,
einzelfallbezogene Abstimmung/Absprache mit Lehrkraften und Schulleitung sowie pada-
gogischen Diensten an der Schule (z.B. Schulpsychologie),

Mitwirkung bei der Wahrnehmung und Sicherung des Schutzauftrages gemaf § 8a SGB
VI

Strukturelle Leistungen

Einzelfallunabhangige Kooperation und Vernetzung: Zentraler Bestandteil der Jugendsozialar-

beit an Sonderpadagogischen Forderzentren ist die Kooperations- und Vernetzungsarbeit mit
den wichtigsten Kooperationspartnern — innerhalb und auf3erhalb der Schule. Auch die Zu-
sammenarbeit mit den JaS-Fachkraften an anderen Standorten zahlt hierzu, z.B. beim Thema
,Ubertritte‘. Vernetzung und Kooperation findet auf verschiedenen Ebenen statt:

als regelmaRiger Austausch zur Abstimmung und Information mit der Schulleitung,
einzelfallunabhangig mit innerschulischen Personen oder Gruppen, wie Lehrkraften, pada-
gogischen Diensten an der Schule und der Mittags- bzw. Ganztagesbetreuung,

in Kooperation und regelmaRigem Informationsaustausch mit der jeweiligen JaS-Fachkraft
fur die Grundschul- bzw. Mittelschulstufe an der Schule,

innerschulisch bei Lehrerkonferenzen, Klassenstufenteams, Besprechungen der Bereichs-
koordinatoren und anderen schulischen Gremien sowie bei gemeinsamen Fortbildungen
mit sonderpadagogischen Inhalten,

in Kooperationen mit Schulen im Stadtteil und den dortigen JaS-Fachkraften,

27Das Vorgehen ist in einer ,Dienstanweisung zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VI fiir die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) im Jugendamt Nirnberg“ verbindlich geregelt.
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- als fachlicher Austausch mit Horten und den Horten zur individuellen Lernférderung, der
Mittagsbetreuung, den heilpadagogischen Tagesstatten, Anbietern zur Nachmittagsbetreu-
ung, Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit,

- in Kooperation mit Berufseinstiegsbegleitern, der Agentur fir Arbeit, dem Jobcenter oder
anderen Netzwerkpartnern am Ubergang Schule/Beruf,

- in Zusammenarbeit mit dem Kontaktbeamten der Polizei, dem Arbeitskreis ,Polizei-Jugend-
hilfe-Schule’ (PJS), mit der Jugendgerichtshilfe, der Bewahrungshilfe,

- in Kooperation mit schulexternen Akteuren und im Stadtteil, z.B. mit Stadtteilkoordination,
der ,Familienfreundlichen Schule, Teilnahme an stadtteilbezogenen Arbeitskreisen.

Als Besonderheit fur die JaS-Tatigkeit an Sonderpadagogischen Férderzentren sind die GroRen
der Schulsprengel zu nennen. Die JaS-Fachkrafte missen in der Regel mit mehreren Teams
und fallverantwortlichen Ansprechpartnern des ASD aus mehreren Sozialregionen im Stadtge-
biet kooperieren und Kontakt halten. Das Gleiche gilt flir die Zusammenarbeit mit der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit oder den Horten zur individuellen Lernforderung. Nachdem viele
Schilerinnen und Schiler nach der Schule haufig einen weiter entfernten wohnortnahen Hort
besuchen oder ihre Freizeit in ihren Stadtteilen verbringen, sind sie fir JaS nur noch schwer
erreichbar. In anderen Schularten Ubliche Aktivitaten der Jugendsozialarbeit an Schulen, wie
z.B. Treffen in wohnortnahen Jugendeinrichtungen im Stadtteil, sind daher nur eingeschrankt
durchfihrbar.

Wie in den anderen Schularten fallt aufgrund des hohen Bedarfs an individuellen Hilfen sowie
an Vernetzungs-, Kooperations- und Koordinationsleistungen der Anteil der weiteren strukturel-
len Leistungen zunehmend geringer aus. Zudem gibt es fir die Zielgruppe oft sehr wenige ada-
quate Gruppen- und Projektangebote von stadtischen und externen Anbietern und Kooperati-
onspartnern. Deshalb mussen diese oft von JaS und der Schule selbst entwickelt, angepasst
und durchgeflhrt werden. Konzepte und Programme fir Grund- und Mittelschulen sind nicht
ohne umfangreiche Anpassungen auf die Sonderpadagogischen Fdrderzentren Ubertragbar.
Gruppen- und Projektangebote missen zudem immer in einer leichten Sprache durchgefiihrt
werden, um die Zielgruppe zu erreichen.

Strukturelle Leistungen lassen sich in den folgenden Bereichen zusammenfassen:

Gruppenpadagogische Angebote:

- Praventive sozialpadagogische Gruppen- und Projektarbeit, z.B. Soziale Kompetenztrai-
nings, Theaterprojekte, themenspezifische Projekte zu Gewalt, Sucht, Migration, Sexualitat
oder Medien,

- Arbeit mit Schulklassen bzw. Schilergruppen bei Projekten, Ausfligen und Klassenfahrten,

- Arbeit mit institutionalisierten Schulergruppen, z.B. Streitschlichtern, SMV,

- Angebote zur beruflichen Orientierung und Integration (insbesondere in der Berufsschule
zur sonderpadagogischen Férderung), z.B. Praktikumssuche

Ferienangebote:
- Fortfiihrung der Beratungsangebote und Einzelfallhilfen fir Schilerinnen und Schuler und
deren Eltern sowie ggf. vorhandenen Kooperationspartnern und Beratungsstellen,
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- Freizeitangebote, Projekte und Unternehmungen in Kooperation mit anderen JaS-Fach-
kraften und/oder anderen Institutionen (z.B. Horten oder Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendarbeit) und externen Anbietern.

Offene Angebote und Beitrdge zum schulischen Leben:
- Punktuelle offene Freizeitangebote als freiwilliges Angebot sowie Koordinierung und Ver-
netzung verschiedener Angebote der Freizeitgestaltung im Stadltteil,
- Mitarbeit bei schulinternen Projekten, z.B. Beteiligung bei Schulfesten.

Ganztagige Bildung, Betreuung und Erziehung:
- Beratende Funktion und Kooperation mit Schule und Gremien bei der Initiierung und Ge-
staltung des Ganztagesbetriebs,
- Ressourcenorientierte Durchfiihrung eigener oder kooperativer gruppenpadagogischer
Angebote fir die Zielgruppe im Rahmen des Ganztagsbetriebs der Schule in Abstimmung
mit der Schulleitung.
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4. Jugendsozialarbeit an Realschulen in Niirnberg

4.1 Einsatzort

Die Realschule in Bayern richtet sich an junge Menschen, die an theoretischen Fragen interes-
siert sind und gleichzeitig praktische Fahigkeiten und Neigungen haben. Sie vermittelt eine all-
gemeine und berufsvorbereitende Bildung, welche in drei Ausbildungsrichtungen, sog. Wahl-
pflichtfachergruppen, untergliedert ist. Die Realschule legt damit den Grund fir eine Berufsaus-
bildung und eine spatere qualifizierte Tatigkeit in einem weiten Bereich von Berufen mit vielfal-
tigen theoretischen und praktischen Anforderungen. Sie schafft die schulischen Voraussetzun-
gen fir den Ubertritt in weitere schulische Bildungsgénge bis zur Hochschulreife.?®

Die Realschule ist von Heterogenitat der Schilerschaft und verschiedenen Ubergangen zwi-
schen verschiedenen Schularten gekennzeichnet. Der klassische Weg fuhrt Schilerinnen und
Schuler aus der Grundschule in die Realschule und nach Erreichen des Realschulabschlusses
in die berufliche Ausbildung zur Erlernung eines Berufs, in die Fachoberschule zum Erwerb der
Fachhochschulreife oder in die Einfuhrungsklasse des Gymnasiums zum Erwerb der allgemei-
nen Hochschulreife. Gleichzeitig integriert die Realschule Schilerinnen und Schiler aus der
Mittelschule und dem Gymnasium als Quereinsteiger in allen Jahrgangsstufen. Darlber hinaus
wird sie gern als ,mittlere® Schulart bei Zuziigen aus anderen Bundeslandern oder europai-
schen und nichteuropaischen Landern gewahlt.

Nurnberg zeichnet sich seit langem durch ein differenziertes kommunales Schulwesen aus, das
in enger Kooperation mit den staatlichen Schulen steht. Neben drei staatlichen und vier kom-
munalen Realschulen, an denen JaS zum Einsatz kommt, gibt es dariber hinaus auch private
und kirchliche Realschulen sowie eine kommunale Abendrealschule in Nirnberg. Mit der kom-
munalen Abendrealschule steht jungen Erwachsenen eine Bildungseinrichtung zur Verfigung,
die es ihnen ermoglicht, den Realschulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg zu erwerben.?°
Realschulen sind nicht sprengelgebunden und integrieren daher Schulerinnen und Schiler aus
allen Stadtgebieten und den angrenzenden Gebieten der Metropolregion.

Inzwischen bieten Nirnberger Realschulen Ganztagesbeschulung (in gebundener und/oder in
offener Form) an und verfolgen das Prinzip der Inklusion. GréRtenteils geschieht dies in Form
der Einzelinklusion, eine Realschule mit dem Schulprofil Inklusion arbeitet jedoch auch mit dem
Modell der Partnerklassen in denen Schiilerinnen und Schiler mit und ohne sonderpadagogi-
schen Forderbedarf unterrichtet werden. In vorrickungsrelevanten Unterrichtsfachern erfolgt
dabei ein getrennter Unterricht und in den Fachern Musik, Kunst und Sport ein gemeinsamer
Unterricht mit einer Realschulehrkraft und einer Férderschullehrkraft.

2012 wurden Realschulen in die JaS-Forderrichtlinie des Bayerischen Staatsministeriums fir
Familie, Arbeit und Soziales aufgenommen.

2 vgl. Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG), Art. 8, Abs. 1
2 Die Abendrealschule der Stadt Nirnberg fiihrt junge Erwachsene ab 17 Jahren auf dem zweiten Bildungsweg zum Realschul-
abschluss.
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4.2  Zielgruppen und Zielsetzung

In den Realschulen spiegeln sich in einer Altersspanne von ca. neun bis 19 Jahren die soziale
Zusammensetzung und die Vielfalt der Herkunftslander in der Stadtgesellschaft wieder. Nirn-
berger Realschulen integrieren Kinder und Jugendliche aus mehr als 40 Herkunftslandern. Die
Gruppe der inklusiv zu beschulenden Jugendlichen sowie derer mit sonderpadagogischem For-
derbedarf stieg in den letzten Jahren ebenso an wie der von Schilerinnen und Schilern mit
einem Fluchthintergrund. Die Realschule unterrichtet und férdert somit eine sehr heterogene
Gruppe von Kindern und Jugendlichen, mit einem entsprechend breiten Spektrum unterschied-
licher Beratungs- und Unterstutzungsbedarfe.

Fur die Férderung der Jugendsozialarbeit an Realschulen durch den Freistaat Bayern ist die
Zielgruppendefinition des § 13 Abs. 1 SGB VIl bindend. Danach riicken auch an Realschulen
junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Uberwindung indivi-
dueller Beeintrachtigungen in erhohtem Male auf Unterstiitzung angewiesen sind, in den Fokus
der sozialpadagogischen Arbeit.3°

Mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen mit unglinstigen sozialen und familidren Vorausset-
zungen zeigen sich unterschiedliche Problemlagen: Schilerinnen und Schiler kénnen bei-
spielsweise mit der Bewaltigung von Frustrationsproblemen beim Wechsel von Schularten und
-systemen konfrontiert sein oder erleben Krisen und Konflikte in (Patchwork-) Familien sowie in
Alters- und Peergroups. Auch an Realschulen liegen JaS-Erfahrungen mit problematischen so-
zialen Situationen in Familien vor, z.B. Arbeits- und Wohnungslosigkeit, finanzielle Notlagen,
Wohlstandsverwahrlosung oder Suchtproblematiken. Zunehmend werden an den Realschulen
vor allem psychische Belastungen, Verhaltensauffalligkeiten und Problematiken hinsichtlich der
Nutzung sozialer Medien wahrgenommen. Personliche Stabilitat und Leistungsfahigkeit, soziale
und individuelle Kompetenz, die auch Grundlage schulischen Erfolgs sind, werden davon be-
einflusst. Sozialpadagogische Fragestellungen und Arbeitsmethoden haben hier ihre Ansatz-
punkte.

Ziele in Bezug auf die individuelle Entwicklung der jungen Menschen:

Fordern personlicher Kompetenzen, z.B. Kritik-, Konflikt- oder Lernfahigkeit, Ausdauer und
Konzentrationsfahigkeit, Ambiguitatstoleranz, Empathie, Gruppenfahigkeit, Entschei-
dungsfahigkeit, Frustrationstoleranz,

Starken des Individuums, z.B. Aufbau von Ich-Starke, Selbstwertgefiihl, Selbstvertrauen,
Selbstbehauptung, Empowerment,

zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen und zur Uberwindung individueller Beein-
trachtigungen sowie zur Verbesserung von sozialer Integration und Chancengerechtigkeit
beitragen,

zu einer bestmdglichen Vernetzung der externen Unterstitzungsangebote beitragen; in Ko-
operation mit den Erziehungsberechtigten, mit dem Allgemeinen Sozialdienst (ASD), Lehr-
kraften und weiteren padagogischen Fachkraften den Kinder- und Jugendschutz gewahr-
leisten,

% vgl. Bayerischen Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales: Richtlinie zur Férderung der Jugendsozialarbeit an Schu-
len, Miinchen 2024, Punkt 1.1.
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Ubergange gestalten und begleiten: z.B. beim Wechsel der Schule sowie beim Ubergang
in das Berufsleben (insbesondere durch die Vermittlung zu Unterstitzungsangeboten),
Eltern fur ihren Erziehungsauftrag stark machen,

Partizipation von Kindern und Jugendlichen gemafR § 79a SGB VIII ermdglichen.

Ziele bezlglich der Gestaltung von Schule als Lern- und Lebensraum:

Aufbau und Pflege verbindlicher, systematischer und kontinuierlicher Kooperationsstruktu-
ren zwischen Schule und JaS,

zur Férderung des interkulturellen Verstandnisses beitragen, z.B. durch Begleitung oder
Durchfihrung entsprechender Projekte,

Mitgestalten eines positiven und wertschatzenden Schulklimas,

Unterstltzen der konzeptionellen Weiterentwicklung von Schulen bezogen auf ganztagige
Angebote.

4.3 Leistungen der JaS an Realschulen

Die folgenden Aufgabenbereiche sind zentrale Leistungen der JaS, die in Zusammenarbeit mit
der jeweiligen Einsatzschule in jahrlichen Praxisvereinbarungen bzw. standortbezogenen Kon-
zeptionen unter Berlicksichtigung des Bedarfs der Zielgruppen und der vorhandenen Rahmen-
bedingungen konkretisiert werden. Sie gliedern sich in individuelle und strukturelle Leistungen.

Individuelle Leistungen: Einzelfallbezogene Hilfen

Beratung und Unterstlitzung von Schilerinnen und Schiilern: Schwerpunkt der JaS an diesem
Schultyp ist die Unterstlitzung der Kinder und Jugendlichen bei deren individueller Entwick-
lung durch Beratung und Begleitung. Dazu z&hlt insbesondere der Umgang mit persdnlichen
und familiaren Belastungen, mit schulischen Konflikten und Anforderungen, Misserfolgen und
Uberlastungen. JaS unterstiitzt Schiilerinnen und Schiiler auch, wenn der schulische Erfolg
gefahrdet ist, weil sich z.B. familidre oder soziale Rahmenbedingungen negativ auf die schuli-
sche Entwicklung der jungen Menschen auswirken. Haufig spielen ferner Schul- und Pri-
fungsangste oder Themen wie Medienkonsum und Suchtverhalten innerhalb der Beratungsar-
beit eine Rolle.

Die Dokumentation und Evaluation der Nirnberger JaS (Datenmaterial bezogen auf das Jahr
2024) beschreibt fur die Arbeit an Realschulen einen durchschnittlichen Anteil der einzelfallbe-
zogenen Leistungen von 75% an der jahrlichen Gesamtarbeitszeit einer JaS-Fachkraft.
Erstkontakte mit der JaS an Realschulen entstehen dabei zunachst insbesondere im Kontext
von Konflikten mit Mitschulern, Psychischen Problemen, Schulschwierigkeiten, Problemen in
der Personlichkeitsentwicklung und Problemen im Aufbau und Halten sozialer Beziehungen.
Rund 42% aller Einzelfallhilfen beinhalten dabei sog. ,schwierige Beratungsthemen® mit einem
héheren Unterstutzungsbedarf. Hierunter fallen insbesondere auch psychische Belastungen,
Erfahrungen mit Gewaltanwendungen sowie Mobbing.

Bei jeder Einzelfallhilfe an der Realschule arbeiteten die JaS-Fachkrafte im Jahr 2024 dabei
durchschnittlich mit 1,13 Kooperationspartnern zusammen und vermittelten ggf. auch an diese
weiter.
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Beratung von Eltern (Erziehungsberechtigten) im Bedarfsfall: RegelmaRig ergeben sich fir die
JaS-Fachkrafte an Realschulen Fragestellungen, die eine Zusammenarbeit mit Eltern erfordern.
Diese kann neben dem Angebot im Rahmen der einzelfallbezogenen Hilfen auch im Kontext
von strukturellen Leistungen stattfinden, z.B. auf Elternabenden oder Informationsveranstaltun-
gen.

Einzelfallbezogene Abstimmung / Absprache mit innerschulischen Fachkraften und Diensten:
Das bestehende Fachlehrerprinzip (ein Schiler kann von bis zu 13 Lehrkraften unterrichtet wer-
den) kann dazu flhren, dass Bedarfe mitunter nicht rechtzeitig erkannt werden. Hier bedarf es
(neben der Zusammenarbeit mit externen Diensten) auch einer spezifischen innerschulischen
Kooperation mit Lehrkraften, Schulleitungen, Beratungslehrkraften, Schulpsychologen oder Mit-
arbeitern im Ganztagsbetrieb.

Einzelfallbezogene Kooperation mit schulexternen Institutionen und Personen: Die Beratung
und Begleitung von Schilerinnen und Schulern erfordert in vielen Fallen eine weitergehende
schulexterne Kooperation. Insbesondere mit dem Allgemeinen Sozialdienst (ASD) wird bei Ein-
zelfallbesprechungen, gemeinsamen Elterngesprachen und im Hilfeplanverfahren kontinuier-
lich zusammengearbeitet. Standards fir die Zusammenarbeit zwischen ASD und JaS sind in-
nerhalb des Jugendamts verbindlich festgelegt. Auch die Mitwirkung bei der Wahrnehmung und
Sicherstellung des Schutzauftrags gem. § 8a SGB VIII regelt eine Dienstanweisung des Ju-
gendamts.

Daruber hinaus verfugt die JaS Uber ein breites Netzwerk, um im Bedarfsfall entsprechende
Hilfestellungen initiieren zu kdénnen, z.B. beim Wechsel von der Grundschule in die weiterflih-
rende Schule mit Neuorientierungen (Vielzahl von Fachlehrkraften, grofiere Klassen) oder bei
sonstigen aufwarts- bzw. abwartsgerichteten Schulwechseln. Insbesondere mit anderen Schu-
len sowie mit den dortigen JaS-Kolleginnen und -kollegen wird diesbezliglich kooperiert. Dazu
kommen weitere schulexterne Akteure, die bei personlichen, familiaren oder schulischen Kri-
sensituationen eine Rolle spielen, wie z.B. die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Polizei, Erzie-
hungsberatungsstellen, Suchtberatungsstellen und Kliniken.
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Strukturelle Leistungen

Einzelfallunabhangige Kooperation und Vernetzung: Einzelfallunabhangig ist die Jugendsozial-
arbeit an Realschulen mit innerschulischen Personen oder Gruppen im Austausch. Sie stimmt
sich regelmaRig mit der Schulleitung ab und nimmt bedarfsbezogen an Lehrerkonferenzen oder
an Veranstaltungen der Elternvertretung teil. In Gremien, runden Tischen und Informationsver-
anstaltungen kann die JaS durch Weitergabe von Hintergrundinformationen und Erértern von
Interventionsmoglichkeiten dazu beitragen, ein Bewusstsein fur Probleme von Schilerinnen
und Schilern und damit auch Handlungssicherheit schaffen. Weiteres Handlungsfeld der Ko-
operation und Vernetzung in der Jugendsozialarbeit an Realschulen ist die einzelfallunabhan-
gige Vernetzungsarbeit mit unterschiedlichen schulexternen Kooperationspartnern. Hierzu zah-
len z.B. Einrichtungen im Stadtteil sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.

Gruppenpadagogische Angebote: Gruppenpadagogische Aktivitaten finden in der Regel paral-
lel zum oder nach dem Unterricht und auch am Nachmittag statt. Sie sind fur einen festgelegten
Zeitraum verbindlich und mit der Schulleitung abgestimmt. Die inhaltliche Verantwortung fur das
Angebot liegt bei der JaS. Gruppenangebote in der Realschule sind beispielsweise

regelmaliges, praventiv angelegtes ,Soziales Lernen,

Mobbinginterventionen, die neben Einzelterminen je nach Notwendigkeit in Kleingruppen
und/oder Klassengesprachen stattfinden kénnen; im Idealfall tragt Jugendsozialarbeit an
Schulen durch vorbeugende Angebote per se zu einer Mobbingpravention mit bei,
themenspezifische Angebote, auch im Rahmen von Klassenfahrten oder Projekttagen.
Hierzu kdénnen ebenso Angebote aullerschulischer Trager einbezogen werden.

Ferienangebote: Grundsatzlich hat jede in Vollzeit tatige JaS-Fachkraft auch an Realschulen in
den Schulferien ein Ferienangebot zu organisieren. Das Spektrum ist vielfaltig und kann Aktivi-
taten im Schulgebaude, freizeitpadagogische Mallnahmen vor Ort, Bildungs- und Qualifizie-
rungsangebote sowie Unternehmungen und Ferienfahrten umfassen. Der Schwerpunkt der JaS
an Realschulen liegt dabei vorrangig bei der Fortfuhrung der Beratungsangebote und Einzel-
fallhilfen. Dartber hinaus werden auch Bildungsangebote und Projekte, ggf. auch in Koopera-
tion mit anderen JaS-Fachkraften, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit oder externen
Anbietern durchgefihrt.

Offene Angebote und Beitrdge zum schulischen Leben: In Abstimmung mit der Schulleitung
kénnen JaS-Fachkrafte im Rahmen ihrer zeitlichen Ressourcen offene Treff- und Gruppenakti-
vitaten durchfihren oder sich mit weiteren Angeboten an der Gestaltung des Lebensraums
Schule aktiv beteiligen, insbesondere durch

niederschwellige Gesprachsangebote, z.B. in einem offenen Buro fur Schilerinnen und
Schiler oder durch Prasenz im Lehrerzimmer,
Mitwirkung bei thematischen Elternabenden,

- Mitgestaltung des Schullebens, z.B. Mitarbeit bei schulinternen Projekten oder mit Ange-
boten sozialpadagogischer Projektarbeit.

Ganztagige Bildung: Schulische Ganztagsangebote gibt es inzwischen an allen Realschulen.
Je langer die tagliche Verweildauer von Schilerinnen und Schiilern an der Schule ist, desto
umfassender muss auch die padagogische Begleitung konzipiert sein. Dies auf3ert sich sowohl
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in der Gestaltung eines kind- bzw. jugendgerechten Lebensraums Schule, als auch in der Be-
arbeitung von Konflikten und Problemlagen, die innerhalb des Ganztagesbetriebs erst festge-
stellt werden oder entstehen. JaS kann auf Wunsch der Schule mit ihrer sozialpadagogischen
Sichtweise bei der konzeptionellen Gestaltung sowohl bei offenen als auch bei gebundenen
Ganztagsangeboten unterstiitzen und somit zu einer ganzheitlichen Weiterentwicklung der pa-
dagogischen Arbeit beitragen.
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5. Jugendsozialarbeit an beruflichen Schulen in Niirnberg

5.1 Einsatzort

Fur viele Jugendliche und junge Erwachsene sind die beruflichen Schulen die letzte ver-
pflichtende Bildungs- und Erziehungsinstitution auf dem Weg in das Berufsleben, die sie durch-
laufen. Das berufliche Schulwesen ist durch eine Uberaus heterogene Schilerschaft, mit brei-
tem Altersspektrum sowie vielfaltigen Biografien und Unterstitzungsbedarfen gekennzeichnet.
In der Regel sind innerhalb eines Direktorats mehrere berufliche Schulen untergebracht. An
beruflichen Schulen wird grundsatzlich ganztagig in Vollzeitklassen (schulische Ausbildung, Be-
rufsvorbereitung, Berufsintegration) und Teilzeitklassen (duale Ausbildung) unterrichtet, letztere
werden partiell auch als Blockmodell durchgefuihrt. Der Einzugsbereich der beruflichen Schulen
geht weit Uber das Stadtgebiet Nurnbergs hinaus. Es existiert keine an den Wohnort gebundene
Sprengelpflicht. Die (Fach-)Sprengel fur die duale Erstausbildung sind fur jeden Ausbildungs-
beruf staatlich festgelegt. Die Aufnahme an den weiteren beruflichen Schulen richtet sich nach
den Aufnahmevoraussetzungen der jeweiligen Schulart sowie nach den Kapazitaten der Schu-
len.

Mit insgesamt sieben verschiedenen ) m
beruflichen Schularten (S. SChan”d) Berufliche Schularten im Uberblick NURNBERG
werden Schulerinnen und Schiiler so- shimes he ettt e J

wohl aus der Sekundarstufe, als auch |Smeens J Berufsoberschulen BOS J

aus dem tertidren Bildungsbereich i J ettt J

versorgt. Die im Durchschnitt jings-

ten Schiilerinnen und Schiiler besu- e e J

chen die Wirtschaftsschule, die be- ET I Berufsfachschulen BFS

ginnend mit der finften Jahrgangs- k‘;:::::;zt:ﬁ:;l:;;.w J J

stufe auf den Erwerb des Mittleren e

Schulabschlusses gerichtet ist. Die st | e s

Qualifikationen in einem anerkannten Devicnasie

Ausbildungsberuf steht an den Be- | S

rufsschulen und den Berufsfachschu- [ ]

len im Mittelpunkt, wobei beide Schularten zusatzlich zum mittleren Schulabschluss fuhren (so-
wie mit der Berufsschule Plus zur fachgebundenen Hochschulreife). Die Berufsschulen bereiten
daruber hinaus Jugendliche ohne Ausbildungsplatz auf eine Berufsausbildung vor. Ziel der Be-
ruflichen Oberschulen (Berufsoberschulen und Fachoberschulen) ist der Erwerb einer Hoch-
schulzugangsberechtigung. Fachschulen und Fachakademien sind Institutionen der beruflichen
Weiterbildung, die als Zugangsvoraussetzung eine abgeschlossene Berufsausbildung und/oder
eine einschlagige Berufserfahrung voraussetzen.

Nach Art. 39 Abs. 1i.V.m. Abs. 3 Nr. 5 BayEUG besteht nach dem Ende der Vollzeitschulpflicht
die Berufsschulpflicht, sofern nicht der mittlere Schulabschluss erworben wurde. Nach Abs. 2
unterliegen auch Auszubildende, die keine Hochschulzugangsberechtigung besitzen und die in
einem Ausbildungsverhaltnis nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung ste-
hen, bis zum Ende des Schuljahres, in dem sie ihr 21. Lebensjahr vollenden, der Berufsschul-
pflicht. Alle anderen Auszubildenden sind nach Art. 40 BayEUG berufsschulberechtigt.

66



Jugendliche mit sonderpadagogischem Foérderbedarf besuchen in der Regel die Berufsschule
zur sonderpadagogischen Forderung (siehe hierzu: Basiskonzept ,Jugendsozialarbeit an For-

derschulen®).
y B11
B11 Bau, Holz, Farbe,

B13/BON

Berufliche Oberschule

Die Zielsetzungen und die
madglichen Schulabschlisse
der beruflichen Schulen
sind sehr unterschiedlich. Elektrotechnik,

Die meisten Schilerinnen L) oo echate.
und Schiler streben an den '
Berufsschulen den dualen -
und an den Berufsfachschu-
len den schulischen Berufs.- = = -
abschluss an. Alle berufli- Industrielle Fachschule fiir
chen Schularten vermitteln e e PR
auch allgemeinbildende Ab-
schlisse. Junge Menschen
erwerben hier ihren mittle-
ren Schulabschluss bzw.
Mittelschulabschluss oder
ihre  Hochschulzugangsbe- I
rechtigung. Als berufsvorbereitende Schule mit beruflicher Grundbildung und flexiblem Einstieg
ab der 5. Klasse fuhrt die Wirtschaftsschule zum mittleren Schulabschluss. In Klassen der Be-
rufsvorbereitung (BVJ, BIK) kénnen die Berufsschulpflicht erflllt und Basiskenntnisse in Ausbil-
dungsberufen erlangt werden. Mit der Einfihrung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR)
werden in Deutschland erworbene Qualifikationen europaweit vergleichbar gemacht. Ziel ist es,
die Arbeitskraftemobilitdt und Anerkennung von Qualifikationen zu erleichtern. Von den acht
Niveaustufen des DQR bieten die beruflichen Schulen Qualifikationen der Stufen 1 (z.B. Be-
rufsvorbereitung) bis 6 (z.B. Staatlich geprifte Techniker/-innen, Staatlich geprifte Betriebs-
wirte/-innen, Meister/-in) an.

Berufliche Kompetenzzentren

Gesundheit und
Naturwissen-

BS und BFS Biiro-

@ B14 =

Lager/Logistik,

£ A

BFS Kinderpflege,

Medien und Marketing,

Gastronomie,

Amt fiir Berufliche Schulen Niirnberg

5.2  Zielgruppen und Zielsetzung

Zur Zielgruppe der JaS gehoéren zunachst grundsatzlich alle jungen Menschen, die eine beruf-
liche Schule besuchen und sozialpadagogischen Unterstiutzungsbedarf aufweisen. Gemalf ih-
res gesetzlichen Auftrags nach § 13 SGB VIII widmet sich die Jugendsozialarbeit an Berufs-
schulen jedoch schwerpunktmaRig der Beratung, Unterstlitzung und Integration von sozial be-
nachteiligten und individuell beeintrachtigten jungen Menschen.

Schilerinnen und Schdler der beruflichen Schulen bringen sehr unterschiedliche Zugangsvo-
raussetzungen mit und sind sozial und kulturell sehr vielfaltig gepragt. Insbesondere in den
Klassen der Berufsvorbereitung sind junge Menschen mit komplexem Unterstiitzungsbedarf
anzutreffen. Die Schilerschaft erfordert jeweils unterschiedliche, auch auf die einzelnen Schul-
typen zugeschnittene Konzepte und verschieden gelagerte Interventionen, die im Dialog mit
den Schulen z.B. in der jahrliche Praxisvereinbarung, bzw. dem Standortkonzept festgelegt
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werden. Im Rahmen der flachendeckend greifenden Berufsschulpflicht sind die Zielgruppen der
JaS deshalb z.B. marktbenachteiligte Jugendliche, die im Wunschberuf keinen Ausbildungs-
platz gefunden haben oder Jugendliche, die im Berufsorientierungsprozess Nachholbedarf ha-
ben sowie junge Menschen mit personlichem oder familiarem Foérderbedarf. In vielen Fallen
verfugen die jungen Menschen Uber unzureichende Unterstitzung aus dem Elternhaus bei ihrer
Lebensplanung. In der Wirtschaftsschule, in die auch Schilerinnen und Schiiler aus der Mittel-
schule, der Realschule oder dem Gymnasium Ubertreten kénnen, sind dazu Probleme aufgrund
gescheiterter Schullaufbahnen mdglich.

Auch hinsichtlich der Altersstruktur ist der Bereich der beruflichen Schulen besonders breit auf-
gestellt. In der Praxis bedeutet dies eine Altersspanne von 11 (Wirtschaftsschule) bis tUber 40
Jahre (z.B. Umschiiler). Der Altersdurchschnitt liegt in der dualen Ausbildung bei etwa 20 Jah-
ren, in den Klassen des Berufsvorbereitung an der Berufsschule zwischen 15 und 18 Jahren
und an den Fachschulen und Fachakademien bei etwa 25 Jahren.

Insbesondere die Klassen des Ubergangssystems, die keine qualifizierenden Berufsabschliisse
vermitteln (z.B. BVJ), werden in der Regel von Jugendlichen besucht, denen der Schritt in die
berufliche Ausbildung bisher nicht gelungen ist. Viele haben negative Lebenserfahrungen ge-
sammelt, leiden unter seelischen oder psychischen Belastungen oder sind mit multiplen Prob-
lemlagen behaftet. In diesen Klassen spielen auch disziplinarische Fragen sowie Durchhalte-
vermogen eine grolRere Rolle, als in anderen. Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffalligkeiten
sowie Perspektiv- und Antriebslosigkeit sind feststellbar. Jugendsozialarbeit arbeitet hier nicht
primar an der Bewaltigung des Ubergangs Schule/Beruf, sondern an aktuellen Lebens- und
Krisensituationen.

Auch an beruflichen Schulen steigt die Zahl junger Menschen mit sonderpadagogischem For-
derbedarf und aktuellen multiplen Problemlagen.

Eine bedeutsame Zielgruppe fir JaS stellen berufsschulpflichtige Menschen aus dem europai-
schen und aulRereuropaischen Ausland sowie unbegleitete minderjahrige und junge volljahrige
Gefluchtete dar. Sie besuchen z.B. Berufsintegrationsklassen oder Sprachintegrationsvorklas-
sen im Ubergangssystem oder Klassen der schulischen Berufsausbildung. Sozialpadagogische
Arbeit ist hier mit besonderen Lebensbedingungen wie Sprachbarrieren, unbefriedigender
Wohnsituation in Gemeinschaftsunterkiinften, ungeklartem Aufenthaltsstatus, anderen ethni-
schen und kulturellen Gewohnheiten oder dem eingeschrankten Zugang zum Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt konfrontiert. Viele Problemstellungen sind auf Schulebene bzw. durch Jugendhil-
femalRnahmen vor Ort alleine nicht zu 16sen. Es missen daher weitere Institutionen eingebun-
den und vernetzt werden, die sich auf die Hilfe fur Geflichtete spezialisiert haben. An dieser
Stelle greift ein intensives und breitgefachertes Vermittlungsszenario durch die JaS, die oft die
Rolle einer Erstanlaufstelle mit vertraulichem Kontakt dbernehmen kann.
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Fir ihre Adressaten verfolgt die Jugendsozialarbeit an den beruflichen Schulen nachfolgende
Ziele:

Die Schulerinnen und Schiler an den beruflichen Schulen sollen unterstiitzt werden bei

e dem Ausgleich von sozialen Benachteiligungen und der Uberwindung individueller Be-
eintrachtigungen sowie der Verbesserung von sozialer Integration und Chancengerech-
tigkeit,

e Aufbau und Steigerung von Selbstvertrauen und Selbstwertgefuhl, um persénliche Sta-
bilitdt zu erlangen,

e der Aneignung von Handlungs- und Bewaltigungsstrategien bei Problemen im privaten,
schulischen und beruflichen Umfeld (z.B. Beziehungskonflikten, Schulden, Nicht-Beste-
hen der Probezeit, Schwierigkeiten im Ausbildungsbetrieb),

o der Weiterentwicklung ihrer personlichen Identitat, auch bezogen auf das Arbeitsleben,

o der Ausbildung ihrer Werte und Normvorstellungen,

e der Entwicklung einer héheren Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz zur Bewalti-
gung der Anforderungen in Schule, Ausbildung und der sich verandernden allgemeinen
Lebensbedingungen,

e der Vermeidung von Ausbildungs- und Schulabbrichen,

e der Bewaltigung sensibler biographischer Ubergénge, dem Zurechtfinden im Berufs-
schulsystem und anschlielRend der Integration im Berufsleben,

e der ErschlieBung weiterer Beratungs- und Hilfesysteme (z.B. bei Sicherung des Lebens-
unterhalts, Schwangerschaft, Unterhaltsregelungen, Schulden, seelischen und psychi-
schen Erkrankungen, Sucht und hauslicher Gewalt).

5.3 Leistungen von Jugendsozialarbeit an beruflichen Schulen

Sozialpadagogische Angebote fir junge Menschen an beruflichen Schulen werden in Nirnberg
als Leistung der Jugendhilfe durchgefiihrt. Angesichts der heterogenen Zusammensetzung der
Zielgruppen ist dabei ein breites Repertoire an Arbeitsweisen erforderlich. Auch Methoden der
Erwachsenenbildung oder der Onlineberatung kommen bei Bedarf zum Einsatz. Das Hand-
lungsspektrum ist in erster Linie auf die individuelle Unterstitzung von jungen Menschen am
Ubergang Schule-Beruf ausgerichtet. Hierbei ist ebenso eine effiziente Vernetzung und Koope-
ration mit anderen Stellen innerhalb und auf3erhalb der Schule notwendig. Die folgenden Auf-
gabenbereiche sind zentrale Leistungen der JaS, die in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Ein-
satzschule in jahrlichen Praxisvereinbarungen bzw. standortbezogenen Konzeptionen unter
Bericksichtigung des Bedarfs der Zielgruppen und der vorhandenen Rahmenbedingungen kon-
kretisiert werden. Sie gliedern sich in individuelle und strukturelle Leistungen.

Individuelle Leistungen: Einzelfallbezogene Hilfen

Beratung und Unterstiitzung von Schilerinnen und Schilern: Das Beratungs- und Unterstut-
zungsangebot an der Schule findet niederschwellig statt. Anlasse hierflir sind persoénliche, so-
ziale, berufliche und schulische Problem-, Konflikt- und Krisensituationen. Das Beratungsspekt-
rum der JaS erfordert im Berufsschulkontext hohe Handlungsflexibilitdt und umfasst Probleme
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des Aufwachsens in der Familie sowie Themen der eigenstéandigen Lebensfiihrung, Probleme
im Ausbildungsbetrieb, Angelegenheiten mit dem Jugendgericht oder Aufenthaltsregelungen
bei Geflichteten. Wenn erforderlich, werden Personensorgeberechtigte oder weitergehende
Hilfsangebote, die Uber die Ressourcen der JaS hinausgehen, mit einbezogen. Beratung und
Unterstitzung finden vorrangig in Einzelfallarbeit statt.

Die Dokumentation und Evaluation der Nirnberger JaS (Datenmaterial bezogen auf das Jahr
2024) beschreibt fur die Arbeit an Berufsschulen einen durchschnittlichen Anteil der einzelfall-
bezogenen Leistungen von 70% an der jahrlichen Gesamtarbeitszeit einer JaS-Fachkraft.
Erstkontakte mit der JaS an Berufsschulen entstehen dabei zunachst insbesondere im Kontext
von Psychischen Problemen, Migrationsspezifischen Themen, Schulschwierigkeiten, hohen
Fehlzeiten und Familiaren Problemen. Rund 46% aller Einzelfallhilfen beinhalten dabei sog.
»Schwierige Beratungsthemen® mit einem héheren Unterstitzungsbedarf. Hierunter fallen ins-
besondere auch psychische Belastungen, Erfahrungen mit Gewaltanwendungen sowie die
Bedrohung der Existenz (z.B. durch Wohnungslosigkeit oder einen unsicheren Aufenthaltssta-
tus). Bei jeder Einzelfallhilfe an der Berufsschule arbeiteten die JaS-Fachkrafte im Jahr 2024
dabei durchschnittlich mit 1,18 Kooperationspartnern zusammen und vermittelten ggf. auch an
diese weiter.

Krisenintervention: Krisenintervention durch JaS-Fachkrafte ist erforderlich, wenn die individu-
elle Lebenslage einer professionellen, zeitnahen Flrsorge und Unterstitzung geman den Ziel-
setzungen des SGB VIl bedarf. Krisenmanagement umfasst die beratenden, betreuenden
und organisatorischen Mal3nahmen, die zur Bewaltigung der Situation notwendig sind. Ziele
des Krisenmanagements sind die persénliche Stabilisierung bzw. Problembewaltigung. Auf-
klarung Uber typische Reaktionen in Krisensituationen und Aktivierung von Bewaltigungsstra-
tegien sind exemplarische Handlungsschritte. Die JaS-Fachkraft wirkt auch bei der Wahrneh-
mung und Sicherung des Schutzauftrages gemaR § 8a SGB VIII und im schulischen Krisenin-
terventionsteam mit. Bei Konflikten haben schulische MalRnahmen Vorrang.

Strukturelle Leistungen

Kooperation und Vernetzung: Zentraler Bestandteil der Jugendsozialarbeit an beruflichen
Schulen ist die Kooperations- und Vernetzungsarbeit mit den wichtigsten Partnern innerhalb
und aufRerhalb der Schule. Aufgrund der nicht sprengelgebundenen Strukturen der beruflichen
Schulen gehen Vernetzungsleistungen zum Teil Uber die Stadtgrenzen hinaus (z.B. mit Aus-
bildungsbetrieben, Bildungstragern oder Behdrden). Die Netzwerkarbeit der JaS zielt dann da-
rauf ab, geeignete Unterstiitzungsangebote am jeweiligen Wohnort der jungen Menschen
ausfindig zu machen und mit diesen zusammen zu arbeiten. Kooperationspartner sind bei-
spielsweise

¢ unterrichtende Lehrkrafte, Schulleitungen, Verbindungs- und Beratungslehrkrafte, Fach-
und Berufsbereichsbetreuerinnen und -betreuer,
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e Ausbilderinnen und Ausbilder, Vorgesetzte, Arbeitskolleginnen und -kollegen in den
schulinternen Werkstatten und den externen Ausbildungsbetrieben,

e Eltern (bei Minderjahrigen), Vormunder (z.B. bei unbegleiteten minderjahrigen Gefllich-
teten), Betreuerinnen und Betreuer (z.B. in Wohngruppen, Sammelunterkinften), Part-
nerin/Partner, Freundin/Freund,

¢ Allgemeiner Sozialdienst (z.B. Einzelfallbesprechung, Hilfeplangesprache),

e Sozialpadagogischer Fachdienst (fiir erwachsene Schiilerinnen und Schiler ohne ei-
gene Kinder, aber mit eigenem Haushalt),

e weitere soziale Dienste und Beratungsstellen der 6ffentlichen und freien Jugendhilfe und
Wohlfahrtspflege (z.B. Paar-, Schuldner- oder Suchtberatung, Mobiler Sonderpadago-
gischer Dienst, Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit),

e SCHLAU Ubergangsmanagement, Jugendmigrationsdienst, Jugendberufsagentur, Tréa-
ger der Jugendberufshilfe,

e Behorden (z.B. Auslanderbehdrde, Jugendgericht, Amt fiir Existenzsicherung und sozi-
ale Integration),

e Berufsberatung, Agentur fir Arbeit, Jobcenter, Malnahmentrager, Kammern,

e diverse Fachgremien, Arbeitskreise und ,runde Tische*.

Gruppenpadagogische Angebote, offene Angebote und Beitrdge zum schulischen Leben: Im
Rahmen zeitlicher Ressourcen kann JaS an Berufsschulen vor allem mit Gruppen- und Projekt-
angeboten einen non-formalen, praventiv ausgerichteten Bildungsauftrag verfolgen, der primar
die ganzheitliche Entwicklung der jungen Menschen in den Fokus stellt und sie auf ihrem Weg
zu verantwortungsvollen und selbstbestimmten Persdnlichkeiten unterstitzen soll, z.B. durch

e Malnahmen zur beruflichen Orientierung

e Projekte zur Férderung erfolgreicher Ausbildung

e Sozialpadagogische Gruppenarbeit und Angebote zum sozialen Lernen

e Angebote zur politischen und kulturellen Bildung

e Freizeit- und erlebnispadagogische Aktivitaten

o Projekte zur Unterstlitzung der Integration oder zur Gewalt- und Suchtpravention

Bei ausreichender zeitlicher Kapazitat der JaS-Fachkraft ist es mdglich, dass Sie Schilergrup-
pen, Lehrkrafte und Schulleitung bei Aktivitaten und Vorhaben im Schulalltag unterstitzt, z.B.
bei der Planung und Organisation von Aktionstagen oder anderen Veranstaltungen. Das Glei-
che qilt fur die Begleitung von Schulentwicklungsprozessen, z.B. durch Informationsangebote
fur Lehrkrafte zu sozialpadagogischen oder jugendhilfebezogenen Themenstellungen.
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Anhang Datenschutz:

Auszug aus: Gabriela Lerch-Wolfrum, Annemarie Renges:
Jugendsozialarbeit an Schulen - Ja$S 1000,
Handbuch fiir die Praxis in Bayern, Miinchen 2014, S. 156 — 172 (Pkt. 1.8)

Mit freundlicher Genehmigung des Bayerischen Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

1.8 Datenschutz in der Zusammenarbeit von JaS und Schule

Voraussetzung fir jedes wirksame Handeln in der Sozialen Arbeit ist eine Atmosphére, die von Vertrauen gepragt ist. Dies
setzt transparentes Handeln der Fachkrafte voraus. Junge Menschen und deren Eltern, Personensorgeberechtigten- oder
Erziehungsberechtigten werden nur offen iber bestimmte Probleme, Sorgen und Néte sprechen, wenn sie wissen, welche
Aufgaben und Rollen ihre Gesprachspartnerinnen und -partner haben, ihnen Verschwiegenheit zugesagt wird und sie im
Falle einer Weitergabe ihrer Daten hierliber vorher informiert und um ihr Einverstandnis gebeten werden. Die Verpflichtung
zur Verschwiegenheit stellt also keine Begrenzung fachlich-qualifizierten Handelns dar, sondern ist deren Voraussetzung.
Dementsprechend ist sie integraler Bestandteil des Berufsethos' der staatlich anerkannten Sozialpadagoginnen und Sozial-
padagogen (oder staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter) die, ebenso wie die Schulpsychologinnen
und Schulpsychologen, zu den Berufsgeheimnistragern gemaf § 203 Abs.1 StGB zahlen.

Sozialdaten diirfen ohne Zustimmung der Betroffenen nur aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung oder bei Gefahrdungssi-
tuationen (rechtfertigender Notstand) offenbart werden.

Die allgemein guiltigen Grundsatze des Datenschutzes sind:

. Transparenzgebot: Aufklarung Gber Art und Umfang der Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datennutzung, insbe-
sondere Datenspeicherung und Datenweitergabe. Betroffene sollen méglichst zu jeder Zeit nachvollziehen kdnnen,
was mit den von ihnen preisgegebenen oder Uber sie gespeicherten Informationen geschehen soll oder bereits ge-
schehen ist.

. Bestimmtheitsgebot: Strenge Zweckbindung der personenbezogenen Daten. Erhebungs- und Verwendungszweck sind
klar und prazise zu bestimmen.

. VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz: Die Datenerhebung/-verarbeitung/-nutzung muss zur Erreichung des angestrebten
Zwecks geeignet, erforderlich (kein gleich geeignetes milderes Mittel vorhanden) und angemessen (Interessenabwa-
gung) sein.3

1.8.1 Datenschutz und Schweigepflicht in JaS und Schule

JaS ist eine Leistung der Jugendhilfe. Daher gelten die Datenschutzbestimmungen des Sozialgesetzbuches (SGB). Fur die
Schule gelten die Datenschutzbestimmungen des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes (BayEUG) und des
Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG). Jugendhilfe und Schule haben ihre jeweiligen Datenschutzbestimmungen zu
beachten. An der Schule erfasste schiilerbezogene Daten dirfen nicht mit den Sozialdaten der JaS vermengt oder abgegli-
chen werden.

1.8.1.1 Datenschutz und Schweigepflicht in der JaS

. Personenbezogene Daten, Sozialdaten, anvertraute Daten
Im Kontext des Datenschutzes werden o.g. Begriffe verwendet, deren Unterscheidung fir die praktische Arbeit wichtig
ist.

Personenbezogene Daten sind gemaR § 3 Bundesdatenschutzgesetz Einzelangaben tber persénliche oder sachli-
che Verhaltnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natirlichen Person (Betroffener).

Sozialdaten gemaR § 67 SGB X sind Einzelangaben Uber persoénliche oder sachliche Verhaltnisse einer bestimmten
oder bestimmbaren naturlichen Person, also sensible personenbezogene Daten, welche ausschlieRlich zur Aufgaben-

31 Siehe hierzu: Arzteleitfaden, www.aerzteleitfaden.bayern.de
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erfullung erhoben, verarbeitet und genutzt werden diirfen. Es muss stets ein funktionaler Zusammenhang mit der ge-
setzlichen Aufgabenerfillung nach dem SGB VIII gegeben sein.

Als anvertraute Daten gemaf § 65 SGB VIII werden Sozialdaten bezeichnet, die einer JaS-Fachkraft zum Zweck per-
sonlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind. Sie unterliegen einem besonderen Vertrauensschutz. Sie
dirfen nur nach vorheriger Einwilligung des jungen Menschen und/oder der Personensorgeberechtigten oder entspre-
chend den in § 65 Abs. 1 Nrn. 2 bis 5 SGB VIII aufgefiihrten Fallen weitergegeben werden. § 34 StGB (gesetzlicher
Notstand) bleibt hiervon unberihrt.

Die Bestimmung des § 67 SGB X zu den Sozialdaten wird durch § 65 SGB VIl fur die Jugendhilfe ergénzt und zusatz-
lich verstarkt. Sie richtet sich allein an die JaS-Fachkraft, nicht an den Trager. Die Daten miissen der JaS-Fachkraft
zum Zwecke der personlichen und erzieherischen Hilfe anvertraut worden sein. Davon ist bei allen Daten auszugehen,
die im Rahmen eines vertraulichen Gesprachs vom jungen Menschen oder dem Personensorgeberechtigten bekannt
gegeben wurden. Es bedarf keines expliziten Hinweises, dass die Daten nur der JaS-Fachkraft anvertraut wurden (...).
“Vielmehr ist auf die subjektive Vorstellung abzustellen, ob der Betroffene seine Daten vertraulich behandelt wissen
will. Ausreichend ist bereits, wenn er dies signalisiert oder dieses aus dem Zusammenhang erkennbar ist.“3?

. Giiltigkeit der Datenschutzbestimmungen fiir die Trager der 6ffentlichen (...) Jugendhilfe
JasS ist eine Leistung der Jugendhilfe, somit gelten fiir die beim Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe angestellten JaS-
Fachkrafte die Datenschutzbestimmungen des Sozialgesetzbuches (SGB). Die JaS-Fachkrafte sind nach § 35 SGB |
i.V.m. § 61 SGB VIl verpflichtet, das Sozialgeheimnis zu wahren (,originare Bindung®).33 (...)

Berufsgeheimnistrager (§ 203 Abs. 1 StGB)

Staatlich anerkannte Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen oder staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter zéhlen zu den Berufsgeheimnistragern gemanl § 203 Abs. 1 StGB. Schweigepflicht und Schweigerecht
ergeben sich fir sie aus § 203 Abs.1 Nr. 5 StGB. Hierbei ist es ohne Belang, ob die JaS-Fachkraft (mit dieser Qualifi-
kation) beim Jugendamt oder einem freien Trager der Jugendhilfe angestellt ist.

Staatlich anerkannte Sozialpadagoginnen und Sozialpddagogen oder staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter sind aber nur dann schweigepflichtig, wenn ihnen gerade in dieser Eigenschaft ein Geheimnis anver-
traut worden ist.®* Dies setzt voraus, dass der Anvertrauende diese berufliche Qualifikation kennt. Davon ist jedoch
stets auszugehen, da tber das Profil von JaS sowie Uber die Qualifikation der JaS-Fachkraft die Schiilerinnen und
Schler sowie ihre Personensorgeberechtigten zu informieren sind (siehe hierzu auch 1.8.2.1). Die staatlich aner-
kannte Sozialpadagogin und der staatlich anerkannte Sozialpddagoge oder die staatlich anerkannte Sozialarbeiterin
und der staatlich anerkannte Sozialarbeiter darf somit ein Geheimnis nicht unbefugt offenbaren. Eine unbefugte Offen-
barung eines Geheimnisses liegt vor, wenn keine Offenbarungsbefugnis besteht. ,Eine solche kann sich ergeben aus
Einwilligung (sog. Schweigepflichtsentbindung), gesetzlichen Mitteilungspflichten oder -befugnissen, rechtfertigendem
Notstand oder dem Elternrecht.“3%

. Amtstrager (§ 203 Abs. 2 Nr. 1 StGB)
Amtstrager ist jede im 6ffentlichen Dienst stehende Person (§ 11 StGB), also auch JaS-Fachkrafte, die beim 6ffentli-
chen Trager der Jugendhilfe angestellt sind, oder Lehrkrafte, nicht aber JaS-Fachkrafte, die bei einem freien Trager
der Jugendhilfe angestellt sind. ,Amtstrager haben eine Offenbarungsbefugnis dann, wenn Berufsgeheimnistrager eine
solche haben und dariiber hinaus, wenn eine datenschutzrechtliche Ubermittiungsbefugnis vorliegt.“3¢

° Einwilligung - Schweigepflichtsentbindung
“Die Einwilligung ist eine Entbindung von der Schweigepflicht. Sie muss von der Person gegeben werden, die das Ge-
heimnis anvertraut hat. Als tatsdchliche Handlung setzt sie nicht Geschéftsfahigkeit voraus, kann also auch von Min-
derjahrigen gegeben werden, wenn sie die dafiir notwendige Einsicht haben. Diese Einsichtsfahigkeit ist nicht gleich-
zusetzen mit der sozialrechtlichen Handlungsféahigkeit, die Minderjéhrige ab 15 Jahren haben (§ 36 SGB I). In dem
MafRe, in dem das Kind in die Miindigkeit hineinwachst, tritt das Elternrecht zuriick. Da die Entscheidungsfahigkeit
der/des Jugendlichen sich fiir die verschiedenen Lebensbereiche unterschiedlich entwickelt, ist jeweils eine Abwagung
zwischen Erziehungsbediirftigkeit und Selbstbestimmungsfahigkeit der/des Jugendlichen erforderlich. Dabei gilt der

82 LVR-Landesjugendamt Rheinland, Sozialdatenschutz in der Kinder- und Jugendhilfe, 1. Auflage, Kéin 2010, S. 14 f.

33 Kunkel, Peter-Christian: Rechtsfragen in der Schulsozialarbeit. In: ZKJ - Zeitschrift Kindschaftsrecht und Jugendhilfe, Kéin
5/2013, S. 194.

34 In Anlehnung an Kunkel, a.a.O. S. 193.

35 Kunkel, a.a.0. S. 194, zum Thema Datenschutz siehe ausfiihrlich Arzteleitfaden, a.a.0., Ziffer 2.2.3. samt weiterfilhrenden
Hinweisen.

36 Kunkel, a.a.0. S. 194.
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Grundsatz, dass der zwar noch Unmiindige, aber schon Urteilsfahige die ihm um seiner Persénlichkeit willen zu-
stehenden Rechte eigenstandig ausiiben kénnen soll. 7

Die Einwilligung (i. S. v. § 65 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII) bedarf grundsatzlich keiner bestimmten Form. Diese muss ent-
sprechend der unterschiedlichen Situationen gewahlt werden, damit dem Transparenzgebot, dem Bestimmtheitsgebot
und dem VerhaltnismafRigkeitsgrundsatz Geniige getan wird.

Die Einwilligung von Eltern (soweit es auf deren Einwilligung ankommt) kann auch dartber erfolgen, dass sie bei-
spielsweise am Anfang des Schuljahres Uber die Aufgaben und die Handlungsweise der JaS-Fachkraft informiert (z. B.
durch ein eigenes Informationsblatt, einen Elternbrief und ergdnzend bei Elterninformationsveranstaltungen) und da-
rauf hingewiesen worden sind, dass sie einer Weitergabe von Daten im Rahmen des Austausches uber alltagliche
Vorkommnisse widersprechen kénnen, dies jedoch nicht getan haben. Fur alltédgliche Situationen ist diese Form ak-
zeptabel, da ansonsten eine, der Beratungsbeziehung abtragliche Absicherungsmentalitat signalisiert wird. Wird eine
Einwilligung mundlich erteilt, ist dies in der Akte sorgféltig zu dokumentieren.

In sensiblen Fallen und in solchen Fallen, in denen es leicht zu Missverstandnissen kommen kann, in denen es auf die
Beweisbarkeit ankommen kénnte und wenn die Weitergabe von Informationen von besonderer Tragweite ist, sollte
jedoch die Einwilligung schriftlich erfolgen. Ferner empfiehlt es sich, sowohl die Einwilligung des Jugendlichen als auch
des Personensorgeberechtigten einzuholen. (...)
Eine Einwilligung muss qualifiziert erfolgen und sich auf einen konkreten Vorgang beziehen. D. h. Betroffene mussen
altersadaquat und entsprechend ihrer Einsichtsfahigkeit, unmissverstandlich und so konkret wie mdéglich daruber infor-
miert werden:
- welche Informationen (Daten) weitergegeben und/oder welche Daten erhoben werden sollen,
- wer die Daten bekommen und/oder bei wem sie erhoben werden sollen,
- zu welchem Zweck die Daten Ubermittelt und/oder zu welchem Zweck sie erhoben werden sollen, und dass

die Einwilligung widerrufen werden kann.
Ist die Einwilligung der Personensorgeberechtigten erforderlich, so muss diese auch qualifiziert erfolgen. Pauschale
Schweigepflichtsentbindungen sind rechtsunwirksam.

o Schweigepflicht und Elternrecht
Die Schweigepflicht im Beratungsprozess mit dem jungen Menschen gegeniiber Eltern endet am Elternrecht. Das El-
ternrecht bewirkt eine Offenbarungsbefugnis, die fir die JaS-Fachkraft zugleich Informationspflicht ist. Dies gilt aber
nicht bei einer Not- und Konfliktsituation oder bei Hineinwachsen des Minderjahrigen in individuelle ,Beratungsmiindig-
keit38. (...)

. Gesetzliche Mitteilungsbefugnis der JaS
,Eine Ubermittiung von Daten darf nur erfolgen, wenn eine Einwilligung vorliegt oder wenn eine gesetzliche Ubermitt-
lungsbefugnis nach §§ 68 — 75 SGB X i. V. m. §§ 61, 64 SGB VIII die Ubermittlung erlaubt (§ 35 Abs. 2 SGB |). Ein
personenbezogenes Datum darf die JaS-Fachkraft einem Dritten (andere JaS-Fachkraft, Lehrkraft, Schulleitung, Job-
center etc.) Gibermitteln, wenn sie damit ihre eigene (,eigenniitzige Ubermittlung®) oder die Aufgabe des Dritten
(,fremdniitzige Ubermittlung*) nach einem Buch (Zweites bis Zwélftes Buch) des SGB erfillt (§ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB
X)."39

. Gesetzliche Mitteilungspflicht von Straftaten
Eine generelle Pflicht zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehdrden (z. B. Pflicht zur Strafanzeige) besteht weder fiir
die JaS-Fachkraft noch fir das Personal einer Schule. Allerdings besteht gemaR § 71 Abs. 1 Nr. 1 SGB X wie fir je-
dermann eine gesetzliche Mitteilungspflicht, also die Pflicht zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehdrden zur Abwehr
geplanter Straftaten nach § 138 StGB. Diese Bestimmung zielt auf die Verhinderung der geplanten Straftat, nicht auf
die Strafverfolgung.
Gemal § 138 StGB ist jeder mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe zu bestrafen, der von dem Vorha-
ben oder der Ausflihrung eines der in dieser Bestimmung genannten Verbrechen (z. B. Mord, Totschlag, Geiselnahme,
Raub, rauberische Erpressung, Brandstiftung) zu einer Zeit glaubhaft erfahrt, zu der die Ausfiihrung oder der Erfolg
noch abgewendet werden kann und es unterlasst, der Behdrde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen.
Fur Eigentumsdelikte, Betrug, Drogendelikte, Kindesmisshandlung besteht keine Anzeigepflicht. Zur Mitteilungsbefug-
nis in Angelegenheiten des Kinderschutzes siehe auch Ziffer 1.8.1.4.

Mit den in § 138 StGB genannten Fallen kénnen auch Fachkrafte der JaS konfrontiert werden. Durch Gesprache der
Jugendlichen kénnen sie Informationen liber geplante Straftaten z. B. einen Amoklauf erhalten. Praxisrelevant sind
auch Falle, in denen Jugendliche drohende Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Gruppierungen andeuten oder

37 Kunkel, a.a.0. S. 194.

38 Kunkel, a.a.0. S. 194.
39 Kunkel, a.a.0. S. 194; zum besseren Verstandnis ist hier ,,Schulsozialarbeiterin durch JaS-Fachkraft ersetzt.

75



ankindigen. Hier wird die JaS-Fachkraft (in Abstimmung mit Schule und/oder Polizei) tatig, um deeskalierend zu wir-
ken und mdgliche Straftaten, wie beispielsweise Kérperverletzung, zu verhindern. Wie bereits dargestellt, besteht eine
Anzeigepflicht fur o.g. Verbrechen nur solange die Ausfiihrung einer Straftat noch abgewendet werden kann.

o Auskunftspflichten gegentiber der Polizei
Es ,bedarf die Ubermittiung von Klienteninformationen an die Polizei in aller Regel des Einverstéandnisses des Be-
troffenen. Das sollte aber nicht zu dem Fehlschluss veranlassen, den Kontakt zur Polizei grundsatzlich zu meiden an-
gesichts deren Pflicht zur Strafverfolgung beim Verdacht strafbarer Handlungen (Legalitatsprinzip), weil dies nicht im
Interesse des Klienten bzw. der praktischen Hilfeperspektive liegen kénnte. Er sollte nur nicht hinter dem Ruicken der
Klienten erfolgen. Nicht zuletzt kann eine vollige Abschottung gegeniiber der Polizei zu Missverstandnissen und Fehl-
einschatzungen bzw. -reaktionen bei den Beteiligten fiihren. 40

. Aussagegenehmigung, Zeugnispflicht, Zeugnisverweigerungsrecht
GemaR § 64 Abs. 2 SGB VIl ist eine Ubermittlung von Sozialdaten fiir die Erfiillung von Aufgaben nach § 69 Abs. 1
Nr. 2 SGB X nur zulassig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewahrenden Leistung nicht in Frage gestellt wird.
Ein Durchbrechen des besonderen Vertrauensschutzes ist jedoch in Einzelféallen aufgrund der prozessualen Zeugnis-
pflicht zulassig: Es ,wird die Schweigepflicht verdréangt, wenn der Schweigepflichtige als Zeuge in einem gerichtlichen
Verfahren aussagen muss und er kein Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrecht geltend machen kann. Bei Mitarbei-
tern des offentlichen Dienstes ist eine Zeugenvernehmung aber nur zuldssig, wenn dazu eine entsprechende Aussa-
gegenehmigung seines Dienstherrn vorliegt. Es ist Aufgabe des Gerichts, eine solche Genehmigung anzufordern.“4’

(.

1.8.1.2 Datenschutz und Schweigepflicht in der Schule

Hinsichtlich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten in der Schule gilt das Bayerische Erziehungs- und Unter-
richtsgesetz (BayEUG) und ergénzend das Bayerische Datenschutzgesetz (BayDSG). Nach Art. 85 BayEUG durfen die
Schulen die zur Erfiillung der ihnen durch Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben erforderlichen Daten erheben, verar-
beiten und nutzen. In Art. 85 Abs. 1 BayEUG sind ihre Verpflichtungen bezlglich statistischer und personalplanerischer Er-
fordernisse genannt. Die dariiberhinausgehende Weitergabe von Daten und Unterlagen tber Schiilerinnen und Schler und
Erziehungsberechtigte an aufRerschulische Stellen ist untersagt, falls nicht ein rechtlicher Anspruch auf die Herausgabe der
Daten nachgewiesen wird. Das Recht, Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten anzuzeigen, bleibt unberiihrt.

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen#? zhlen zu den Geheimnistragern geman § 203 Abs. 1 StGB. Ihnen anver-
traute Daten unterliegen einem erhdhten Vertrauensschutz.

,Nach Art. 69 des Bayerischen Beamtengesetzes hat die Beratungslehrkraft Uber die ihr aus ihrer Beratungstatigkeit be-
kannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Die bei der Beratung anfallenden Daten unterliegen
strenger Vertraulichkeit; der Wunsch der Erziehungsberechtigten bzw. der volljahrigen Schilerinnen und Schiiler auf abso-
lute Vertraulichkeit ist zu beriicksichtigen. Dabei entscheidet die Beratungslehrkraft nach pflichtgemaem Ermessen lber
eine Mitteilung von Tatsachen an die Schulleitung, die ihr in der Beratung bekannt geworden sind. Sie hat dabei, unter Be-
rucksichtigung der erzieherischen Arbeit der Schule, zwischen den schutzwiirdigen Interessen des einzelnen jungen Men-
schen und den Interessen der Ubrigen Schilerinnen und Schiiler abzuwagen. Die Intimsphare des jungen Menschen und
des Elternhauses ist zu beachten. 43

1.8.1.3 Datenschutz und Schweigepflicht bei der Zusammenarbeit von JaS und Schule

Wenn personenbezogene Daten iber Schiilerinnen, Schiiler und/oder deren Personensorgeberechtigte offenbart werden
sollen, so ist stets der Datenschutz zu beachten.

Eine sachorientierte und professionelle Kooperation zwischen der JaS-Fachkraft und der Schulleitung sowie den Lehrkraf-
ten und Beratungsdiensten ist innerhalb des durch die Datenschutzbestimmungen definierten Rahmens mdglich, dem die
Prinzipien - Transparenz, Bestimmtheit, VerhaltnismaRigkeit - zugrunde liegen.

40 Wiesner, Reinhard u.a.: SGB VIII Kinder und Jugendhilfe Kommentar. 4. Auflage, Miinchen 2011, S. 1494,

41 Wiesner, a.a.0. S. 1584.

42 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus vom 29. Oktober 2001
Nr. VI/9-S4305-6/40 922 : Schulberatung in Bayern.

43 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums flir Unterricht und Kultus 2001, Schulberatung in Bayern a.a.O. 4.1
Beratungslehrkraft unter Punkt 4 Verschwiegenheit und Auskunftserteilung.
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So dirfen der JaS-Fachkraft gemaR § 65 SGB VIII oder im Rahmen des § 203 Abs. 1 StGB anvertraute Daten nur mit Ein-
willigung der Person, die die Daten anvertraut hat, an Lehrkrafte weitergegeben werden. ,Nicht anvertraute Daten durfen
zur Wahrnehmung der Aufgabe nach § 13 SGB VI (,eigennitzig®) an Lehrkréafte Ubermittelt werden (§ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB
X).“44

Besonders bedeutsam fiir die Akzeptanz und den Umgang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist immer die
Kommunikation. Die Fachkrafte der Jugendhilfe, die Lehrkrafte, Beratungslehrkrafte sowie Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen miissen in der Lage sein, den jungen Menschen, den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten zu erkla-
ren, warum es im Einzelfall wichtig sein kann, bestimmte vertrauliche Daten an den Kooperationspartner weiterzugeben und
es deshalb im Sinne der Betroffenen sein kann, einer Datenweitergabe zuzustimmen.

Gegeniiber dem Kooperationspartner miissen Grenzen im Hinblick auf die Ubermittlung personenbezogener Daten klar be-
nannt werden, um keine falschen Erwartungen zu wecken, die das Vertrauensverhaltnis zu den jungen Menschen und ihren
Eltern sowie die Kooperation belasten kénnten. Gemeinsame Gesprache mit den Betroffenen kénnen in vielen Fallen einen
geeigneten Weg darstellen, um groRtmagliche Transparenz zu gewahrleisten und mdéglicherweise vorhandenen Befiirchtun-
gen zu begegnen.

In einer Schweigepflichtsentbindung muss neben Umfang und Inhalt der zu tbermittelnden Daten bestimmt sein, wem ge-
genuber die Daten mitgeteilt werden dirfen. ,Ist die Schulleitung darin nicht genannt, kdnnen ihr auch keine Daten mitgeteilt
werden, selbst wenn sie diese von der Lehrkraft erfahren hat.“4

Ist die Einwilligung zur Schweigepflichtsentbindung im Beratungsgesprach der JaS-Fachkraft miindlich erfolgt, so hat die
JaS-Fachkraft dies in der Akte zu dokumentieren oder schriftlich zu verfassen und von den Betroffenen unterschreiben zu
lassen. Siehe hierzu genauer Ziffer 1.8.1.1.

Fir die Schule gilt Art. 15 Abs. 5 Satz 1 BayDSG, wonach die Einwilligung der Schriftform bedarf, soweit nicht wegen be-
sonderer Umsténde eine andere Form angemessen ist.

Die Beteiligung der JaS am Disziplinarausschuss kann sachlich sinnvoll und geboten sein. Sie setzt in der Regel das Ein-
versténdnis der Personensorgeberechtigten voraus. Ist die JaS in Tragerschaft des Jugendamtes, so ist die Teilnahme von
JaS in Fallen von schwerwiegenden Gewalthandlungen, Begehung sonstiger Straftaten in der Schule, die den Bagatelicha-
rakter Uberschreiten, Drogenkonsum und -handel in der Schule legitimiert durch die Bekanntmachung zur ,Zusammenarbeit
von Schule und Jugendhilfe bei Schulstérern48,

1.8.1.4 Datenschutz und Schweigepflicht bei Kindeswohlgefdahrdung

Datenschutz und Kinderschutz stehen sich nicht entgegen. Der funktionale Schutz der Vertrauensbeziehung ist wichtig flr
den Aufbau und den Erhalt von Hilfebeziehungen. Dies gilt fiir alle Kooperationspartner in gleicher Weise vor allem fiir die
Fachkréfte der Kinder- und Jugendhilfe.*”

¢ Schweigepflicht nach § 203 StGB

»§ 203 StGB, der den Bruch der Schweigepflicht, das heif’t die unbefugte Weitergabe von im Rahmen der Berufsausiibung
erlangten Geheimnissen, unter Strafe stellt, gilt sowohl flir Schulpsychologinnen und Schulpsychologen als auch fiir Akteure
der Kinder- und Jugendhilfe (sowie fur die anderen dort genannten Berufsgruppen). Die Schweigepflicht darf nur dann
durchbrochen werden, wenn die Weitergabe ausdricklich gesetzlich geregelt ist oder durch liberwiegenden Schutz anderer
Rechtsguter gerechtfertigt erfolgt.” Das ist insbesondere beim Schutz des Kindeswohls gegeben. ,Die Befugnis zur Offenba-
rung kann sich einerseits aus der Einwilligung der Betroffenen, andererseits aus gesetzlichen Offenbarungspflichten und -
befugnissen ergeben. Fir die verschiedenen Hilfesysteme und Professionen gelten unterschiedliche spezifische Daten-
schutzvorschriften. Im Folgenden erfolgt eine Auswahl der wichtigsten Ausnahmen von der Schweigepflicht, die fur alle Be-
rufsgruppen, die unter die Schweigepflicht nach § 203 StGB fallen, gelten.“48

44 Kunkel , a.a.0. S. 196.

45 Kunkel , a.a.0. S. 196.

46 Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien fiir Unterricht und Kultus sowie flur Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen vom 19. Februar 2007 Az.: IV.9-5 S 4313-6.16 246: ,Zusammenarbeit von Schule und Ju-
gendhilfe bei Schulstérern®. Hier bes. Punkt 2.3 Rahmenbedingungen fiir die Einschaltung des Jugendamtes durch die
Schule. Siehe Anlage Kapitel 5 Rechtsgrundlagen.

47 Siehe hierzu, Arzteleitfaden, a.a.O. Ziffer 2.2.3. samt weiterfiihrenden Informationen.

48 Arzteleitfaden, a.a.O. Ziffer 2.2.3., S. 34 - 37.

7



Die Weitergabe personenbezogener Daten ist zuldssig*:

mit Einwilligung

,Mit Kenntnis und Einwilligung der Betroffenen ist eine Weitergabe personenbezogener Daten datenschutzrechtlich zu-
I&ssig. Ergibt sich aus schulischer Sicht oder von Seiten der Jugendhilfe ein Hilfebedarf und wird eine Datenweitergabe
z. B. an das Jugendamt fir hilfreich bzw. nétig erachtet, um beispielsweise weitergehende Hilfen zu erméglichen, ist das
Gesprach mit den Eltern dariiber zu fihren und um ihr Einverstandnis fiir eine Datenweitergabe an das Jugendamt zu
werben. Als Verfligungsberechtigte tiber ihre Geheimnisse bzw. die ihres Kindes kdnnen die Personensorgeberechtigten
die jeweiligen Geheimnistrager von ihrer Pflicht zur Verschwiegenheit entbinden. Auf diesem Weg kann moglicherweise
die Gelegenheit genutzt werden, mit den Eltern darliber ins Gesprach zu kommen, dass gegebenenfalls schon bald die
Grenzen der eigenen Kompetenzen und Hilfemdglichkeiten erreicht sein werden und andere Professionen und Institutio-
nen mit ihren Hilfeangeboten hinzugezogen werden sollten bzw. sogar hinzugezogen werden mussen.

Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umsténde eine andere Form angemessen ist
(vergleiche Art. 15 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Datenschutzgesetz, § 4a Abs. 1 Satz 3 Bundesdatenschutzgesetz). Der
Betroffene ist auf den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung bzw. der Weitergabe sowie, soweit nach den Umstanden
des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen (verglei-
che Art. 15 Abs. 2 Bayerisches Datenschutzgesetz, § 4a Abs. 1 Satz 2 Bundesdatenschutzgesetz). Eine pauschale Ein-
willigung (,Blankoermachtigung®) ist nicht wirksam.*

bei rechtfertigendem Notstand (§ 34 StGB)

“Droht einem Kind oder Jugendlichen eine akute Gefahr, hat der Schweigepflichtige aufgrund des rechtfertigenden Not-
standes (§ 34 StGB) die Mdglichkeit, sein Wissen notfalls auch gegen den Willen des jungen Menschen bzw. der Perso-
nensorgeberechtigten weiterzugeben, wenn er die Gefahr nicht anders beseitigen kann. Die einzelnen Voraussetzungen
des rechtfertigenden Notstandes sind dabei sorgfaltig zu prifen und zu dokumentieren. Bei der notwendigen Rechtsgu-
terabwagung Uberwiegt dabei regelmafig das Kindeswohl (vor allem Leib und Leben) wesentlich. Wenn sich trotz ge-
wichtiger Anhaltspunkte spater herausstellen sollte, dass eine Gefahrdung des Kindeswohls tatsachlich nicht vorlag, be-
steht dennoch Straffreiheit (sogenannter Erlaubnistatbestandsirrtum). Entscheidend ist der Kenntnishorizont zum Ent-
scheidungszeitpunkt (Ex-ante-Beurteilung) und nicht die wissende Sicht im Nachhinein (Ex-post-Beurteilung). Die ,,An-
forderungen an die Prognose hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer tatsachlichen Kindeswohlgefahrdung® sind ,umso
geringer, je gewichtiger die Anhaltspunkte und insofern die Risiken [insbesondere je gravierender der zu erwartende
Schaden] firr das betroffene Kind bzw. des Jugendlichen sind.” In jedem Fall ist eine fachliche Entscheidung fiir den je-
weiligen Einzelfall erforderlich.“%°

Wenn sofortiges Handeln zur Abwendung einer Kindeswohlgefahrdung erforderlich ist, darf und muss sofort gehandelt
werden (siehe hierzu ausfiihrlich Ziffer 2.3.4. des Arzteleitfadens). Beziiglich der Dateniibermittlung an das Jugendamt
ist zu betonen, dass dieses die gesetzliche Aufgabe hat, das Vorliegen von Gefahrdungssituationen abzuklaren und da-
rauf adaquat zu reagieren. Hierzu sind die Jugendamter mit einem differenzierten und qualifizierten Handlungsinstru-
mentarium ausgestattet (siehe Ziffern 2.4.1. und 2.4.3. des Arzteleitfadens).

Auch hier gilt bei der Datenweitergabe das Transparenzgebot, das heif3t, die Datenweitergabe soll grundsatzlich mit
Wissen der Betroffenen erfolgen, soweit der Schutz des Kindes oder Jugendlichen dadurch nicht gefahrdet wird.*

Das Vorliegen eines rechtfertigenden Notstands gem. § 34 StGB5' ist wie folgt zu priifen (Priifschema aus Arzteleitfaden
entnommen, Ziffer 2.2.3.):

- Besteht eine gegenwartige Gefahr fiir das Kindeswohl?
- Den Begriff Kindeswohlgefahrdung konkretisiert die Rechtsprechung des BGH als: ,eine gegenwartige, in einem
solchen Male vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schadigung mit ziemli-
cher Sicherheit voraussehen lasst.”
- ,Gegenwartig® ist die Gefahr, ,wenn nach menschlicher Erfahrung und natiirlicher Weiterentwicklung der vorlie-
genden Sachlage der Eintritt des Schadens sicher oder doch héchstwahrscheinlich ist, falls nicht alsbald Abwehr-
malnahmen ergriffen werden.*

49 Nachstehende Zitate sind entnommen aus Arzteleitfaden, a.a.O. Ziffer 2.2.3., S. 35 ff.

50 Sjehe Arzteleitfaden, a.a.0. Ziffer 2.2.3.

51 Siehe Arzteleitfaden, a.a.O. Ziffer 2.2.3., S. 36, unter Bezugnahme auf Meysen T./Schénecker L./Kindler H.: Friihe Hilfen
im Kinderschutz, Rechtliche Rahmenbedingungen und Risikodiagnostik in der Kooperation von Gesundheits- und Jugend-
hilfe, DJuF, Weinheim und Miinchen, 2009, S. 73 ff.
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http://www.aerzteleitfaden.bayern.de/erkennen/gesundheitswesen.php#sec4
http://www.aerzteleitfaden.bayern.de/erkennen/kinderhilfe.php#sec1
http://www.aerzteleitfaden.bayern.de/erkennen/kinderhilfe.php#sec3

- Ist die Datenweitergabe das mildeste Mittel?
Dies ist dann gegeben, wenn die sonstigen eigenen Hilfe- und Motivationsmdglichkeiten ausgeschdpft sind.

- Was ergibt die Interessenabwagung?
Abzuwagen sind der Schutz des Kindeswohls (insbesondere Leben und Gesundheit des Kindes oder Jugendli-
chen) im Verhaltnis zum Schutz der Vertraulichkeit der anvertrauten Daten.

aufgrund einer gesetzliche Bestimmung

Gemal § 4 KKG besteht eine gesetzliche Mitteilungsbefugnis bei Kindeswohlgefahrdung fiir Berufsgeheimnistrager wie
staatlich anerkannte Sozialpddagoginnen und -pddagogen oder staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen oder -arbeiter.
Hat eine solche JaS-Fachkraft ein personenbezogenes Datum aber im Rahmen eines Gesprachs anvertraut bekommen,
kann sie die anvertrauten Daten nur unter den (zuséatzlichen) Voraussetzungen des § 65 SGB VIII weitergeben. Eine
Weitergabebefugnis liegt dann vor, wenn eine Offenbarungsbefugnis nach § 203 Abs. 1 StGB gegeben ware, also ins-
besondere bei Einwilligung oder bei Kindeswohlgefahrdung.

“In § 4 Abs. 1 Nr. 7 KKG sind auch Lehrerinnen oder Lehrer an 6ffentlichen und an staatlich anerkannten Schulen ge-
nannt, die im Sinne des § 203 Abs. 1 StGB keiner Schweigepflicht unterliegen und somit auch keiner Offenbarungsbe-
fugnis bedurfen. Sie kénnen jedoch als Amtstrager nach § 203 Abs. 2 StGB schweigepflichtig sein.“%?

Gleichwonhl sind sie gemal Art. 31 Abs. BayEUG verpflichtet, das Jugendamt im Sinne der Starkung des Kinderschutzes
einzuschalten (siehe hierzu nachster Punkt).

Bei gewichtigen Anhaltspunkten fiir eine Kindeswohlgefahrdung hat die JaS-Fachkraft des Jugendamtes das festgelegte
Verfahren zur Gefahrdungseinschatzung gemag § 8a SGB VIII entsprechend der internen Dienstanweisung einzuhalten.

(...)
Ubermittlung von Informationen der Schule an das Jugendamt®?

Die Ubermittlung von Informationen an das Jugendamt ist nach Art. 31 Abs. 1 BayEUG zur Wahrnehmung der Auf-
gaben des Jugendamtes zuldssig. Die Schulen sollen danach das Jugendamt unterrichten, wenn Tatsachen be-
kannt werden, die darauf schlie3en lassen, dass das Wohl eines Schiilers, einer Schiilerin ernsthaft gefahrdet oder
beeintrachtigt ist und deshalb Malinahmen der Jugendhilfe notwendig sind (Art. 31 Abs. 1 S. 1 und 2 BayEUG und
Art. 85 BayEUG).

Die Schule kann selbst auch ein Verfahren beim Familiengericht gemaR § 24 FamFG anregen.

Die Lehrkrafte haben ebenso wie die JaS-Fachkréfte (unabhangig vom Anstellungstréger) eine Garantenstellung.
Sie machen sich durch Unterlassen strafbar. Siehe hierzu Ziffer 1.5.10.°

1.8.1.5 Sanktionen bei Verletzung des Datenschutzes und der Schweigepflicht

Verletzt die JaS-Fachkraft die strafrechtliche Schweigepflicht, macht sie sich strafbar.

,Wird die sozialrechtliche Pflicht zur Wahrung des Sozialgeheimnisses verletzt, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die durch
BuRgeld geahndet wird (§ 84 SGB X). Daneben kommt eine Schadensersatzpflicht wegen Verletzung der Amtspflicht (§ 898
BGB) (...) in Betracht. AuRerdem ist die disziplinarrechtliche Verfolgung méglich.“5

Wurden die einzelnen Voraussetzungen des rechtfertigenden Notstands im Kontext von Kindeswohlgefédhrdung sorgfaltig
gepruft und dokumentiert und stellt sich spéter trotz gewichtiger Anhaltspunkte heraus, ,dass eine Gefdhrdung des Kindes-
wobhls tatsachlich nicht vorlag, besteht dennoch Straffreiheit (sog. Erlaubnistatbestandsirrtum). Entscheidend ist der Er-
kenntnishorizont zum Entscheidungszeitpunkt (Ex-ante-Beurteilung) und nicht die wissende Sicht im Nachhinein (Ex-post-
Beurteilung)“%.

52 Kunkel, a.a.0. S. 194.
53 In Anlehnung an Kunkel, a.a.0. S.196.
54 Kunkel, a.a.0. S. 196.
55 Arzteleifaden, a.a.O. Ziffer 2.2.3, S. 36.
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1.8.2 Allgemeine Schlussfolgerungen

1.8.2.1 Information liber Existenz und Arbeitsweise der JaS

Auch in datenschutzrechtlicher Hinsicht ist es erforderlich, Schilerinnen und Schiiler und ihre Personensorgeberechtigten
oder Erziehungsberechtigten sowie den Elternbeirat tiber den Einsatz von sozialpadagogischen Fachkraften der Jugendhilfe
an der Schule rechtzeitig und umfassend zu informieren. Hierzu gehoren die Vorstellung des Schulprofils sowie der JaS-
Konzeption, des Aufgabenfelds, der Arbeitsweise und der Kooperationsstrukturen zwischen JaS und Schule. Dabei bieten
sich schriftliche Informationen, beispielsweise in Form von Elternbriefen oder Vorstellungen der JaS-Fachkraft im Rahmen
von schulischen Informationsveranstaltungen, Elternabenden und Elternbeiratssitzungen an. Mit diesem Vorgehen wird si-
chergestellt, dass alle Schiilerinnen und Schiller sowie ihre Eltern wissen, dass von einer aufRerschulischen Stelle - dem
Jugendamt (...) eigensténdig Daten erhoben und verwendet werden kdnnen. Die Personensorgeberechtigten missen da-
rauf hingewiesen werden, dass sie einer Weitergabe von Daten im Rahmen des Austausches Uber alltédgliche Vorkomm-
nisse mit der Schule widersprechen kénnen.

Die Datenerhebung erfolgt vorrangig beim jungen Menschen selbst und durch eigene Beobachtung der JaS im auRerunter-
richtlichen Bereich (Pause, vor und nach dem Unterricht etc.) sowie bei den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten.

Hospitationen wahrend der Schulstunden durch die Fachkraft der JaS kénnen konzeptioneller Bestandteil sein und bedirfen
in der Regel keiner weiteren Zustimmung der Personensorge- oder Erziehungsberechtigten.

1.8.2.2 Kooperation von JaS und Schule unabhangig vom Einzelfall

In Lehrerkonferenzen werden u.a. wesentliche Erziehungs- und Unterrichtsfragen sowie das kollegiale und padagogische
Zusammenwirken des padagogischen Personals besprochen. Die Teilnahme der JaS an fir die Zusammenarbeit relevan-
ten, allgemeinen, einzelfallunabhangigen Themen ist wichtig und sinnvoll.

Gleiches gilt fiir die Teilnahme der JaS am Schulforum, auf dem unter Einbeziehung von Eltern-, Schiler- und Lehrervertre-
tern wesentliche Angelegenheiten des Schulablaufs beraten werden (beispielsweise Entwicklung eines eigenen Schulpro-
fils, einer Schulkonzeption, der Erlass von Verhaltensregeln fir den geordneten Ablauf des aueren Schulbetriebs, Festle-
gung der Pausenordnung).

1.8.2.3 Anforderungen an den Arbeitsplatz und bei Personalwechsel

¢ Datensicherung und Akten-Aufbewahrung
,Die Wahrung des Sozialgeheimnisses aus § 35 SGB | umfasst auch die Sicherung der Daten. Die Daten durfen Dritten
nicht frei zuganglich sein. Bei Verlassen des Arbeitszimmers miissen die Daten verschlossen aufbewahrt werden.“%

Die elektronische Speicherung von Daten muss auf einem mit Passwort geschitzten PC oder Notebook erfolgen.

LZur Datensicherung gehort auch die Léschung der Daten.

Die Datensicherung besteht aber nur im Rahmen der VerhaltnismaRigkeit (§ 78a SGB X). Dies bedeutet, dass kein unzu-
mutbarer Aufwand betrieben werden muss, um die Daten zu sichern. Die Wartung eines Computers durch eine Firma ver-
letzt die Datensicherungspflicht nicht.“%”

Nach Beendigung eines Falles (z. B. bei Schulwechsel oder Schulabschluss) und statistischer Auswertung sind die nicht
mehr bendtigten Daten zu I6schen. Es sind dabei die Aufbewahrungsfristen zu beachten. Als Aufbewahrungsfristen gelten
fur haushaltsrelevante Akten (Verwendungsnachweis) 6 Jahre, fiir die tGbrigen Akten 3 Jahre.

Bei Fallen, in denen eine Gefahrdungseinschatzung nach § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung) vorge-
nommen wurde, empfiehlt es sich mit dem Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe (Jugendamtsleitung) abzustimmen, ob solche
Akten der JaS langer aufbewahrt werden sollen. ,So kann z. B. bei Misshandlung oder bei sexuellem Missbrauch ein spate-
rer Riickgriff im berechtigten Interesse (§ 84 SGB X) des betroffenen Madchens/Jungen liegen.“%8

%6 Kunkel, a.a.0. S. 198.
57 Kunkel, a.a.O. S. 198.
58 Bundeskonferenz flir Erziehungsberatung e.V. (Hg.): Rechtsgrundlagen der Beratung, Fiirth 2009. S. 284.

80



o Datenschutz bei PC- und Internetnutzung

Computer mit Internetzugang sind ein unverzichtbares Hilfsmittel, um mit anderen zu korrespondieren, Berichte zu erstellen
und zu versenden sowie die Tatigkeit zu dokumentieren und Informationen statistisch aufzubereiten. Dabei sind je nach un-
terschiedlichen schutzwiirdigen Belangen unterschiedliche SchutzmafRnahmen erforderlich.

Die Trager der 6ffentlichen und freien Jugendhilfe haben die betriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den Anfor-
derungen des Datenschutzes entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Bayerischen Datenschutz-
gesetz (BayDSG) gerecht werden.

Im Bereich der Dokumentation und des Berichtswesens steht fur alle JaS-Stellen ein internetgestiitztes Dokumentationsver-
fahren und Berichtswesen zur Verfligung, das die rechtlichen Anforderungen erfiillt.5°

e Akten-Ubergabe und Fall-Ubergabe bei Personalwechsel

Dem Trager der JaS obliegt es im Rahmen seiner Organisationshoheit, die Verwaltungsablaufe zu regeln. Hierzu gehért
auch die Aktenfiihrung. Diese soll neben allgemeinen Regelungen, auch das Verfahren bei einem anstehenden Personal-
wechsel auf der JaS-Stelle festlegen. Rechtzeitig vor dem Ausscheiden einer Fachkraft soll der Abschluss bzw. die Falli-
bergabe vorbereitet werden (unter Einhaltung des Datenschutzes). Besteht keine Dienstanweisung, so ist von der oder dem
Dienstvorgesetzten das Verfahren mit der JaS-Fachkraft verbindlich zu vereinbaren. Folgendes Vorgehen wird hierzu emp-
fohlen:

Die Fachkraft informiert rechtzeitig die Betroffenen (junge Menschen und Personensorgeberechtigte) Uber ihr Ausscheiden
und klart die weitere sozialpadagogische Unterstiitzung. Dariiber wird idealerweise ein Ubergabevermerk erstellt. Ziel ist,
die begonnene Fdrderung nachhaltig fortzufihren. Hinsichtlich der Léschung der Daten gelten die Aktenaufbewahrungsfris-
ten.

1.8.2.4 Nutzung sozialer Netzwerke

Die Nutzung sozialer Netzwerke von JaS-Fachkraften wird kritisch gesehen. So stehen z. B. Facebook und andere soziale
Netzwerke und noch starker Anwendungsprogramme fir internetfahige Mobiltelefone wie z. B. WhatsApp und Twitter auf-
grund mangelhafter Datenschutzpraktiken massiv in der Kritik. So ist es beispielsweise mdglich, dass Profile ohne Einver-
standnis einsehbar und missbrauchlich verwendet werden, oder dass Daten (Bilder, Videos, Texte) trotz L6schung weiterhin
verfugbar sind. Auch werden durch soziale Netzwerke und Messenger-Dienste in der Regel Cookies beim Nutzer installiert,
die weitere Dateien des Endgerates analysieren und auswerten. So werden in der Regel Adressblicher, aufgerufenen Inter-
netseiten, Kontakte und u.U. gesendete Nachrichten ausgewertet und weitergeleitet. Diese Praxis, die im Ubrigen deut-
schem Datenschutzrecht widerspricht, flhrt bei dienstlicher Nutzung fast zwangslaufig zu Verstol3en gegen den Sozialda-
tenschutz.

Ein weiteres Problem ist, dass Kinder und Jugendliche soziale Netzwerke und Messenger-Dienste nutzen, um zahlreiche
Informationen aus ihrem privaten Lebensbereich zu posten, oft auch intime Details. Sie sind haufig sehr naiv bezuglich der
Frage, wer Zugang zu diesen Informationen hat; diese kénnten bei einer entsprechenden Verlinkung/Freischaltung dann
u.U. auch im Profil der JaS-Fachkraft oder in deren Nachrichtengruppe einzusehen sein. Diese Informationen kdnnen dann
ggf. die notwendige professionelle Distanz der Fachkraft zur Klientel in der Beratung erschweren oder geféahrden. &°

Insofern sollte eine Nutzung eines sozialen Netzwerks durch die JaS-Fachkraft nur nach sorgféltiger juristischer Uberpri-
fung und Abstimmung mit der Leitung erfolgen. Das Bayerische Staatsministerium fiir Arbeit und Soziales, Familie und In-
tegration rat von der Nutzung dringend ab. Einen Uberblick (iber die einschldgigen rechtlichen und technischen Probleme
geben der aktuelle Tatigkeitsbericht des Bayerischen Landesbeauftragten fir den Datenschutz®' sowie die Orientierungshil-
fen zur Einrichtung von Fanpages zum Zweck der Offentlichkeitsarbeit bzw. zum Einsatz von Social Plugins des Bayeri-
schen Landesbeauftragten fiir den Datenschutz.52

59 Vgl. hierzu Lerch-Wolfrum, Gabriela / Renges, Annemarie: Jugendsozialarbeit an Schulen — JaS 1000, Hand-
buch fiir die Praxis in Bayern, Miinchen 2014, S. 154

0 In Anlehnung an einen Vortrag von Rainer Strick (Sachbereichsleiter Pravention und Familie, Amt fur Jugend
und Familie Weilheim - Schongau) auf dem JaS-Fachtag am 09.12.2013 in Augsburg zum Thema Web.2.0.

61 Abrufbar in der Rubrik Tatigkeitsberichte unter http://www.datenschutz-bayern.de/, 25. Tatigkeitsbericht Nr. 1.3.

62 Auf der Homepage unter dem Schlagwort Themen - Medien und Telekommunikation.

81



	1. Grundverständnis und Rahmenbedingungen        7
	1.1 Begriffsklärung und Ziele          7
	1.2  Gesetzlicher Auftrag           8
	1.3   Grundverständnis und Arbeitsprinzipien         9
	1.4   Einbindung in das System Jugendhilfe       11
	1.5  Rahmenbedingungen des Systems Schule      11

	1. Grundverständnis und Rahmenbedingungen
	1.1 Begriffsklärung und Ziele
	1.3 Grundverständnis und Arbeitsprinzipien
	1.5 Rahmenbedingungen des Systems Schule4F

	2.  Zielgruppen, Leistungen und Methoden der Jugendsozialarbeit an Schulen
	2.1 Adressatinnen und Adressaten
	2.2 Leistungen der Jugendsozialarbeit an Schulen (siehe Schaubild)
	2.2.2 Strukturelle Leistungen:  Kooperation, Vernetzung, Gruppenpädagogische Angebote, Projektarbeit,  offene Angebote, Beiträge zum schulischen Leben  (bis zu 40% der Jahresarbeitszeit9F , durchschnittlich etwa 30%)
	2.2.2.2 Gruppenpädagogische Angebote: Sozialkompetenz, Qualifizierung und Bildung


	2.3 Methoden und Qualifikation

	3.  Grundsätze der Bedarfsplanung und Prioritätensetzung
	4.  Kooperation mit den Einsatzschulen
	4.1  Grundlage der Kooperation:  Vereinbarung zwischen Jugendamt und Einsatzschule
	4.2  Einbindung der Jugendsozialarbeit an Schulen in die Schulabläufe
	4.2.1 Zusammenarbeit mit der Schulleitung

	4.3 Leitung und Außenvertretung der Schule
	4.4 Arbeitsorganisation
	4.5 Ausstattung in der Schule

	4.6 Regelung für den Konfliktfall
	4.7 Vertrauens- und Datenschutz

	5.1 Aufbauorganisation
	5.3.1 Allgemeiner Sozialdienst im Jugendamt, ASD
	5.3.3 Innerschulische Schnittstellen im Beratungsprozess
	5.3.5 Spezialisierte Beratungsdienste
	5.3.6 Polizei

	2.3  Leistungen der Jugendsozialarbeit an Mittelschulen


